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Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung) 23.05.2024 o)
Sachverhalt:

In dieser Angelegenheit handelt es sich um eine Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemal’ 8 4 Abs. 1 BauGB.

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 30.04.2024 den Vorentwurf
des Bebauungsplans Nr. 32 ,Pdtenizer Chaussee® gebilligt und die Beteiligung der Behérden
und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB, die interkommunale
Abstimmung gemaR § 2 Abs. 2 BauGB sowie die Offentlichkeitsbeteiligung geméaR § 3 Abs.
1 BauGB beschlossen.

Die Nachbargemeinden werden um Stellungnahme gebeten.

Die konkreten Inhalte der Bauleitplanung entnehmen Sie bitte den Anlagen.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst empfiehlt dem Birgermeister, fur die Satzung
des Bebauungsplans Nr. 32 der Stadt Dassow “Pdétenitzer Chaussee” weder Anregungen
noch Bedenken zu &uf3ern.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifligen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.

durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:

durch Mitteln im Deckungskreis tiber Einsparung bei Produktsachkonto:




Uber- / auBRerplanmafige Aufwendung oder Auszahlungen

unvorhergesehen und

unabweisbar und

Begriindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes.
auszufullen):

in Zeiten vorlaufiger

Haushaltsfiihrung

Deckung gesichert durch

| Einsparung auRerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

| Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlageln:
1 01 Bekanntmachung 6ffentlich
2 02 Begrindung offentlich
3 03 Planzeichnung 6ffentlich
4 05 Faunistisches Gutachten 6ffentlich
5 06 Schalltechnische Untersuchung 6ffentlich
6 07 Baugrunduntersuchung 6ffentlich
7 TOB Anschreiben offentlich




Amtliche Bekanntmachung der Stadt Dassow

Bebauungsplan Nr. 32 ,,P6tenizer Chausee“ der Stadt Dassow

hier:  Bekanntmachung der frihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3
Abs. 1 BauGB sowie der friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 30.04.2024 den Vorentwurf des
Bebauungsplans Nr. 32 ,Pétenizer Chaussee” gebilligt.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 32 beabsichtigt die Stadt Dassow, die planungsrechtlichen Grund-
lagen fur die stadtebauliche Entwicklung von Wohnbauflachen zu schaffen.

Die Stadtvertretung beschliel3t zudem, mit dem vorliegendem Vorentwurf die frilhzeitige Be-
teiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die friihzeitige Beteiligung der Be-
horden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzufiihren. Die
frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit soll durch einen Aushang des Vorentwurfs im Amt
Schonberger Land sowie im Internet durchgefiihrt werden.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 32, die dazugehérige Begriindung sowie der Umwelt-
bericht liegen in der Zeit vom

03.06.2024 bis einschlieRlich 04.07.2024

auf der Internetseite des Amtes Schonberger Land unter folgender URL veréffentlicht.

https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schonberger-Land/Bekanntmachungen/Ausle
qungen/

Zudem werden die Unterlagen in das Bau- und Planungsportal M-V eingestellt.

https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaegne

Zusatzlich erfolgt eine 6ffentliche Auslegung im Fachbereich IV — Bauen und Gemeinde-
entwicklung des Amtes Schoénberger Land, Dassower Stralle 4, 23923 Schdnberg,
wahrend der Dienstzeiten.

Wahrend der Verotffentlichungsfrist kdnnen alle an der Planung Interessierten die
Planunterlagen einsehen. Stellungnahmen sollen elektronisch tUbermittelt werden,
konnen bei Bedarf aber auch schriftlich oder wéahrend der Dienststunden zur Nieder-
schrift abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung tUber den Bauleitplan unbertck-
sichtigt bleiben kdénnen.

Fachbereich IV — Bauen und Gemeindeentwicklung
des Amtes Schodnberger Land
Dasower Stralle 4, 23923 Schdnberg
Tel.: 038828 — 330 1410
Mail: bauleitplanung@schoenberger-land.de


https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schönberger-Land/Bekanntmachungen/Auslegungen/
https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schönberger-Land/Bekanntmachungen/Auslegungen/
https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 e
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit 8§ 3 BauGB und dem-
Landesdatenschutzgesetz. Sofern die Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
geben wird, erhalt der Absender keine Mitteilung Uber das Ergebnis der Prifung.

Dassow, den 21.05.2024

gez. Annett Pahl
Burgermeisterin der Stadt Dassow



Anlage:

Ubersichtsplan Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32

"Potenizer Chaussee" der Stadt Dassow

= 18 T
¥ 57\ \ {
‘ . A\ 8 15
—— \ 14
| i s\ & 8
[f 35\ \ 1Z 12
| A\ 11
18 8 Z 1
2 49 %\ 13D X
s I — | a7 8
e 7, 7 {1 45 7. 123 e
= 8 i ZEA £
28 2 : \\& 15 6 =
P23 \ Vs =
& a1\ \
23 : \ \10a 3
16b 12 - B 3 39\ \ 10
= 10 9 5 373 8 A
16a i x - = 1ta: iz \ 4
5 2\
14 \ 3
\ 4y | {e 33\ \ §
% g 31\ | 3
~ \j\ ek TP : i 1d| 29 \
~ il = 2\ \ 4 2a
~ H I \ 3§
< 25 \ \ 20
J/ 2 0 | \
N \ 7<) Y
bt " b 21\ \
L™ 13 : LA\
i — 9 ‘ 1a
4,
{{ 12a —— g 17 °
132
i 6T &K6) bieh 6g6f 15
13b || Hac I
" || i secd B6b pale i {f
mosin ol 5 . |
Sk i T 13 /
15 21 200 204 TWey, \
1%a oy il C 11 " =
R CRY 'z
17 /\ = 9 [ 0
/ SO , 8\
/ ~N 20 7a \./
\\ < 19 s
l \< sb i \
- 3
/ SO
'——-—.-——._
N e e e, e, e S
A
| 18
o
~ <
N 105
£
~
% 67 RN
S 63
4 61
B 86a
> o\ e
B Y 86
N 4 <
8 — —J |
{ - |
\ 10 oW Ie
\\ - 57/ (828
g e —————
Y ‘\ 13 53/ /66 TOm76180
1 \ 5y/ /63 f
\ \ Big =} { Frieg {]
| i 5 2 62 —
| / - 47, |
\ R 6411 45(%“ /
H & L iR e S |
' PRz 262 16 i ' b P |2 !'
\ e \ 3 9l 1d A ég H
) 7 \&1 0 5 |48 {
\ < ’ f n 39/ L2 |
\ 3. 21 o] Jf ——{
A 7! = £

Es sind folgende Unterlagen einsehbar:

- Dassow_B-Plan 32_Pdétenizer Chausee 2024-04-19

- Dassow_B-Plan 32_Pétenizer Chausee_Begriindung_2024-01-23

- Umweltbericht: UB-Dassow — 16-11-22

- Potenzialanalyse/Faunistisches Gutachten:FG_Dassow_01.04.2022 HM
- Schalltechnische Untersuchung: STU B-Plan Nr 32 Dassow_2022-01-19
- Baugrunduntersuchung: 2021-12-06 Baugrunduntersuchung B-Plan 32
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Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Dassow ,,P6tenizer Chaussee*

1. EINFUHRUNG

1.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes

Das Plangebiet liegt nordlich des Zentrums der Stadt Dassow, weist die Form eines rechtwink-
ligen Dreiecks auf und wird wie folgt begrenzt:

- im Norden von der Pétenitzer Chaussee, Ortsdurchfahrt der Kreisstralie K 45,

- im Suden von der landwirtschaftlichen Flache in Richtung des Dassower Sees,

- im Westen von der bestehenden gewerblichen Bebauung an der Pétenitzer
Chaussee;.

Das Plangebiet umfasst eine Flache von ca. 1,1 Hektar.
Die Hohenlage des Gelandes bewegt sich zwischen 9,89 m NHN (DHHN92) und 13,37 m NHN
(DHHN92).

Die folgenden Flurstlicke werden vom Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 erfasst:

Stadt Dassow, Gemarkung Vorwerk, Flur 1, Flurstlick: 201.

1.2 Beschreibung des Bestandes

Das Plangebiet liegt unmittelbar sidwestseitig an der Kreisstralle K 45 ,Travemiinder Weg*® /
,Potenitzer Chaussee®. Der Bereich ist in seinem nérdlichen Teil, der bis an das Plangebiet
heranreicht, gepragt von Uberwiegend nicht wesentlich stérendem Kleingewerbe.

Das Plangebiet selbst stellt eine im Wesentlichen ungeordnete Bauschuttablagerung mit teil-
weise vorhandenem Baustofflager (Natursteinlager) dar. Der Zustand der Ortlichkeit stellt in
seiner gegenwartigen Verfassung einen stadtebaulichen Missstand dar, der dringend einer
stadtebaulich geordneten Entwicklung bedarf.

Auf der genlberliegenden Strallenseite der K 45 befindet sich ein sehr heterogener Nutzungs-
mix, bestehend aus einem Museum (Outpost one), einem Getrankemarkt, einem Speditions-
betrieb und einem Bauunternehmen sowie Ein- und Mehrfamilien-Wohnhauser.

Von Siden grenzt die offene Feld- und Wiesenflur an, die sie talwarts bis an das Ufer des
Dassower Sees erstreckt.

1.3  Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung

Gem. § 1 BauGB sind Bauleitplane aufzustellen, sobald und soweit es flr die stadtebauliche
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Im vorliegenden Fall ist beabsichtigt, an dem vorbezeichneten Standort den stadtebaulichen
Missstand des ehemaligen Bauschutt- und Baustofflagers zu beseitigen und an gleicher Stelle
einen Wohnstandort zu etablieren.

Das Vorhaben folgt damit den Leitvorstellungen der Stadt Dassow, die sich durch die Darstel-
lung der Flache im glltigen Flachennutzungsplan (Neufassung 2019) sowie auch im Entwurf
des derzeit laufenden Beteiligungsverfahrens zur 1. Anderung der Neufassung 2019 manifes-
tieren, indem das Gebiet jeweils als Wohnbauflache dargestellt ist.

Der Umstrukturierungsprozess des Gelandes von einem ehemals gewerblich genutzten Areal
hin zur Transformation in ein Wohngebiet, mit ganz anderen Anforderungen an das Baurecht
aufgrund der sensibleren Nutzung, kann nur von einem Verfahren zur Aufstellung eines ver-
bindlichen Bauleitplans geleitet und begleitet werden.

Seite 4 von 32



Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Dassow ,,P6tenizer Chaussee*

Im Zusammenhang mit der Schaffung des an die Wohnnutzung angepassten Baurechts sind
Klarungen von wesentlichen planungsbezogenen Fragestellungen vorzunehmen, die sich
nicht auf anderem Wege erledigen lassen. Insbesondere die Fragen des Larm- und Immissi-
onsschutzes, der Verkehrsanbindung, der Bodensituation, des Umwelt- und Naturschutzes
bedurfen einer sorgfaltigen Behandlung in einem dafur vorgesehenen Verfahren. Die Vor-
schriften des Baugesetzbuches fir die Aufstellung von Bebauungsplanen bieten hierfir die
beste Gewahr.

Gerade auch der Abwagung der offentlichen und privaten Belange, die gegeneinander und
untereinander gerecht abzuwagen sind, kommt im vorliegenden Fall eine besonders wichtige
Rolle zu.

2. AUSGANGSSITUATION

21 Lage im Raum

Die Stadt Dassow liegt im Nordwesten des Landkreises Nordwestmecklenburg und liegt im
Bezirk des Amtes Schénberger Land.

Das Stadtgebiet Dassow ist ca 15 km von Grevesmuhlen und ca. 10 km von Schénberg ent-
fernt.

Der unten stehende Lageplan verdeutlicht die Lage im Raum und zeigt eine Markierung des
Planungsstandortes (Kreissymbol):

Das Stadtgebiet erstreckt sich bis zur Ostseeklste und berihrt die Pétenitzre Wiek und den
Dassower See.

Das Ufer des Dassower Sees ist gleichzeitig Landesgrenze zwischen den Bundeslandern
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Dassow liegt damit im weiteren Umfeld
um die Hansestadt Libeck (Oberzentrum im Bundesland Schleswig-Holstein.

Die Stadt Dassow hatte mit Stand vom 31-12.2021 4.065 Einwohner.

Die Flache des Stadtgebietes umfasst seit den letzten Eingemeindungen im Jahre 2004 6.653
Hektar.
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2.2 Stadtraumliche Einbindung

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 32 der Stadt Dassow ,Pdétenitzer Chaussee® liegt
einige hundert Meter nérdlich des Stadtzentrums Dassow und ist von dort durch Grunflachen
getrennt. Das Bebauungsplangebiet rundet den Siedlungsteil Vorwerk ab, der sich nordlich
der Pétenitzer Chaussee anschliet. Durch die Planung ruckt der Siedlungsbereich raumlich
ein Stuck naher an den eigentlichen Ortskern heran. Mithilfe eines im Zuge der Planung anzu-
legenden FuRweg/Radweg wird die Verbindung des ndérdlichen Siedlungsteils mit der Ortskern
gestarkt.
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Die nordliche Begrenzung des Plangebietes stellt der ,Travemunder Weg“ dar, der als Fort-
setzung der Pétenitzer Chaussee gleichzeitig Ortsdurchfahrt der Kreisstrale K 45 ist. Auf der
nordlichen StralRenseite schlie3t sich ein gemischtgenutztes Gewerbegebiet an, das ein Mu-
seum, Gastronomie, einen Speditionsbetrieb sowie verschiedene Handelseinrichtungen auf-
weist. Das Gewerbegebiet schliet nach Norden mit dem gelandemaRig héher gelegenen Ast
des , Traveminder Weges* ab. Hier schlie3t sich nérdlich an den ,Travemiinder Weg*“ ein ge-
wachsenes Wohngebiet an.

Die nordwestliche Begrenzung des Plangebietes bilden kleinere gewerbliche Betriebsge-
baude, die bis unmittelbar an die Plangebietsgrenze heranreichen.

Nach Siuden und Stidwesten schlie3t sich an das Plangebiet ausschlieRlich extensiv genutzte
landwirtschaftliche Flache an. Diese zieht sich bis in die Talsenke des Dassower Sees und der
talseitig verlaufenden Bundesstrale B 105 heran.

Die Entfernung des Plangebietes vom Stadtzentrum Dassow betragt ca. 450 m Luftlinie.

2.3 Bestandsbebauung und Nutzung

Das Plangebiet selbst war bis vor ca. 12 Jahren mit den Betriebsgebauden eines Bauunter-
nehmens bebaut. Der Betrieb wurde aufgegeben, die Gebaude verfielen und wurden zum
grofiten Teil abgebrochen. Derzeit befinden sich auf dem Gelande Bauschuttansammlungen,
die aus den Abbrucharbeiten stammen und bisher nicht beseitigt wurden. Ferner lagern auf
dem Gelande noch Baumaterialen aus der damaligen Zeit des Bauunternehmens.

Bauschutt und Baumaterialien werden im Zuge der Neuplanung berdumt und auf geeignete
Deponien verbracht.
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Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Dassow ,,P6tenizer Chaussee*

24 VerkehrserschlieBung

Die auliere ErschlieBung des Plangebietes erfolgt tber die Kreisstralle K 45 ,Travemuinder
Weg*“. Bisher besteht eine Zufahrt auf das Gelande, die am westlichen Rand des Plangebietes
liegt und gleichzeitig dem benachbarten Gewerbebetrieb dient. Zukiinftig soll diese Anbindung
aufrechterhalten und verkehrsgerecht ausgebaut werden.

Die innere ErschlieBung des Plangebietes erfolgt ausgehend von der zuvor beschriebenen
Anbindung an die K 45. Im Plangebiet wird die Wegeparzelle zu einer ausreichend bemesse-
nen Erschlielungsstralie ausgebaut. Die Verkehrsflache soll eine Breite von 6,00m aufweisen
und als niveaugleiche Mischverkehrsflache ausgebildet werden und als verkehrsberuhigter
Bereich mit Verkehrszeichen 325.1 / 325.2 der StVO gekennzeichnet werden.

Von der senkrecht zum Verlauf der Kreisstral’e abzweigenden Zufahrtsstral’e, die die Be-
zeichnung Planstralie A tragt, zweigen zwei ErschlieBungsstrange in Richtung Sidosten ab
und verlaufen damit parallel zur Kreisstraflte. Der nordliche Erschlielungsstrang, Planstralle
B, dient der Anbindung der an ihr aufgereihten Bebauung in den Baufeldern WA1, WA2 und
WAS3, die sldlich angrenzend vorgesehen ist. Nordlich anliegend befindet sich die zentrale
Stellplatzanlage zur Unterbringung der notwendigen Stellplatze fir die Bebauung in WA1 bis
WAS3. Die Stellplatze sind durchgangig in Senkrechtaufstellung vorgesehen. Die niveaugleiche
Mischverkehrsflache weist mit 6,00m eine ausreichende Breite fiir das problemlose Aus- und
Einparken auf.

An ihrem sudéstlichen Ende ist eine Ausfahrt auf den Traveminder Weg“ vorgesehen. Auf-
grund der spitzwinkligen Ausfahrt soll hier nur die Abbiegemdglichkeit Rechtsausfahrt zuge-
lassen werden, um schwierige und unibersichtliche Abbiegemandver an dieser Stelle zu ver-
hindern.

Weiter stdlich verlauft parallel zur K 45 und zur Planstralle B die Planstrale C. Sie dient der
ErschlieBung der sudlichen Bebauung im Plangebiet, den Baufeldern WA4 und WAS. Sie weist
ihrer Verkehrsbedeutung entsprechend, eine Breite von 6,00 m auf und wird ebenfalls ver-
kehrsberuhigt als niveaugleiche Mischverkehrsflache geplant. Die Stralle endet in einer Wen-
deanlage, die das Befahren fur ein dreiachsiges Mullfahrzeug (Wendehammer Bild 59, S.73
RASt 06) ermdglicht.

Fir den Einsatz der Feuerwehr stehen auf den Freiflachen des Plangebietes ausreichend be-
messene Bewegungsflachen fir die Feuerwehrfahrzeuge, gemal der ,Richtlinie Gber Flachen
fur die Feuerwehr auf Grundstlicken - Fassung August 2006, auch in unmittelbarer Nahe der
Léschwasserentnahmestellen zur Verfligung. Vorhandene Leitungen dirfen nicht Gberbaut
werden. Bestandsleitungen und notwendige Leitungsumverlegungen werden nach Bestands-
vermessung in die Planzeichnung eingetragen.

Offentlicher Personennahverkehr

Die Anbindung des Plangebietes an das oOrtliche Busliniennetz als Bestandteil des regionalen
offentlichen Personennahverkehrs erfolgt tUber eine Bushaltestelle, die unmittelbar vor der
Plangebietsgrenze an der Kreisstralle K 45 , Travemuinder Weg* liegt. Von hier ist die Verbin-
dung in das gesamte OPNV-Netz der Umgebung sichergestellt.

FuB- und Radwegeverkehr

Es ist beabsichtigt, die fulllaufige ErschlieBung des Siedlungsteils Vorwerk in Richtung Stadt-
mitte zu verbessern. Vom Plangebiet ausgehend, sollen zwei Optionen fir den Weiterbau ei-
nes Full-/ Radweges naher ins Auge gefasst werden. Zum einen kann ein fahrbahnbegleiten-
der Ful3-/Radweg entlang der Kreisstralte K 45 bis zur Einmindung in die Bundesstralie B
105 geflhrt werden und dort in den vorhandenen Gehsteig Uberleiten, zum anderen besteht
die Méglichkeit, einen Ful3-/Radweg beginnend an der Einfahrt ins Plangebiet des Bebauungs-
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Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Dassow ,,P6tenizer Chaussee*

plans in Richtung Siden durch den Griinraum bis zur Bundesstralle 105 anzulegen. Der Be-
bauungsplan Nr. 32 ,Pétenitzer Chaussee” schafft durch Festsetzung von Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung ,FulR-/Radweg” die Voraussetzungen zur Verwirklichung bei-
der Optionen.

2.5 Ver-und Entsorgung

- Elektrizitat

Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischem Strom kann durch die Einbindung in das
Versorgungsnetz der Stadt Dassow und der naheren Umgebung sichergestellt werden.

Der ortliche Versorger ist die E.ON edis AG.

Entstehende Kostenvereinbarungen fur die Netzerweiterung und die neu zu schaffenden An-
schliisse werden im Zuge von vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Vorhabentrager /
Grundstlickseigentimer und dem Versorgungsunternehmen getroffen.

Die Regelungen des Versorgungstragers fur Bepflanzungen im Bereich der Leitungstrassen
und ihrer Schutzstreifen sind zu beachten.

Sofern Trafostationen fiir die Versorgung des Gebietes erforderlich werden, so kénnen diese
als Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO in den Baugebieten als Ausnahme zu-
gelassen werden. Sofern die Standorte und Abmessungen bereits im Laufe des Planaufstel-
lungsverfahrens feststehen sollten, werden entsprechende Flachen fir Versorgungsanlagen
im Plan festgesetzt.

-Trinkwasser

Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes liegt auRerhalb von Trinkwasserschutzge-
bieten.

Der Zweckverband Grevesmiihlen betreibt das Wasserwerk Dassow und ist fir die Versor-
gung des Plangebietes mit Trinkwasser zustandig. Der Versorgungstrager wird durch An-
schluss an das bestehende Versorgungsnetz die Trinkwasserversorgung mengen- und druck-
maRig sicherstellen. Alle Grundstiicke des Plangebietes unterliegen dem Anschluss- und Be-
nutzungszwang gemaf den Satzungen des Zweckverbandes und sind gemal Beitragssat-
zung beitragspflichtig.

- Loschwasser

GemalR Gesetz Uber den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG) haben die Gemeinden die Loschwasserversorgung si-
cherzustellen. Die Bemessung des Loschwasserbedarfs erfolgt nach Arbeitsblatt W 405 des
DVGW. Die Loschwasserbereitstellung gehort nicht zu den Aufgaben, die der Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung von den angehdrigen Stadten und Gemeinden
Ubertragen bekommen hat. Diese Aufgabe ist gemaR dem Gesetz tUber den Brandschutz und
die technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehr bei den Stadten und Gemeinden verblie-
ben. Der Zweckverband stellt jedoch die Entnahme von Ldschwasser aus dem o6ffentlichen
Trinkwasserversorgungsnetz fur die Erstbrandbekampfung sicher.

- Abwasser
a) Die Schmutzwasserableitung erfolgt durch Anschluss an die 6rtliche Kanalisation der Stadt
Dassow mit Anschluss an die Klaranlage Dassow des Zweckverbandes Grevesmiuhlen.

b) Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser von Dach- und Wegeflachen wird in-
dividuell auf den Grundsticken gesammelt und verwertet bzw. der Versickerung zugefuhrt.
Far den Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde durch den Bodengutachter
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(Baustoffprifstelle Wismar GmbH, Prifbericht 289/21 vom 06.12.2021) die Wasserdurch-
lassigkeit wie folgt beurteilt: ,Die sandigen Béden des Homogenbereichs 2 weisen mit ei-
nem mittleren Wasserdurchlassigkeitskoeffizienten von k; = 2,5 * 10°m/s eine gute Durch-
lassigkeit auf. Der Horizont des vorhandenen Baugrundes mit einer Machtigkeit von min-
destens 2,40 m ist zur Versickerung geeignet.”

Eine Einleitung in das offentliche Kanalleitungsnetz, ggfs. unter Zwischenschaltung von Re-
tentionsanlagen, muss erforderlichenfalls mit der Unteren Wasserbehdrde bzw. dem
Zweckverband Grevesmihlen abgestimmt werden, ist aber von vorneherein nicht vorgese-
hen.

- Telekommunikation

Die Stadt Dassow ist durch die Deutsche Telekom an das Telekommunikationsnetz der Region
angebunden.

Die Anlagen der Deutsche Telekom Netzproduktions GmbH verlaufen in den Gehwegberei-
chen der angrenzenden o6ffentlichen Strallenraume. Die telekommunikationstechnische Ver-
sorgung des Plangebietes durch die Deutsche Telekom AG (T-Com) ist nach Verlegung neuer
Telekommunikationslinien moglich. Dadurch ist die ortliche Festnetzversorgung im Telefonbe-
reich flr das gesamte Plangebiet sichergestellt. In gleicher Weise wird der Zugang zu anderen
Netzen von sonstigen elektronischen Kommunikationsanbietern ermaglicht.

- Abfallbeseitigung

Die Abfallentsorgung obliegt den damit beauftragten Entsorgungsunternehmen entsprechend
der Abfallsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg. Entsorgung von Hausmull erfolgt
nach den fir die Stadt Dassow ublichen Bedingungen

Bodenaushub aus der Gebaudeerrichtung soll értlich wieder eingebaut werden. Abbruch- und
Aushubmaflinahmen sind so vorzubereiten und durchzufihren, dass eine gemeinwohlvertrag-
liche und geordnete Abfallentsorgung sichergestellt werden kann. Bauabfalle (hier insbeson-
dere die vorhandenen Baustellenabfalle, der Bauchschutt und die Altablagerungen von Bau-
material) sind zur Verwertung einer zugelassenen Aufbereitungsanlage zuzufihren.

Die Verwertung soll bereits auf der Baustelle durch Getrennterfassung von mineralischen, hol-
zernen und sonstigen Materialien vorbereitet werden. Nicht verwertbare bzw. schadstoffver-
unreinigte Materialien sind abzusondern und durch hierflir gesondert lizensierte Unternehmen
Zu entsorgen.

2.6 Natur, Landschaft, Umwelt

Entsprechend dem Abwagungsgebot des § 1 Abs.5 und 6 BauGB sind die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und Kompensations-
grundsatzes verfahrensmafRig und inhaltlich vollstandig und abschliel3end auf der Ebene der
Bauleitplanung zu klaren. Es mussen deshalb alle anlagebedingten, betriebsbedingten und
baubedingten Projektwirkungen prognostiziert werden. In der Bauleitplanung ist abschlielend
dariber zu entscheiden, ob sich Eingriffe in Natur und Landschaft rechtfertigen lassen und ob
und in welchem Umfang fir unvermeidbare Beeintrachtigungen Kompensationsmaf3nahmen
notwendig sind.

Zur Beurteilung der Situation von Natur, Landschaft und Umwelt wurde das Plangebiet daher
einer formlichen Umweltprifung im Sinne des § 1 Abs.6 Nr.7 und § 1a BauGB unterzogen. Im
Zuge dessen wurden Moglichkeiten zur Vermeidung bzw. der Ausgleich voraussichtlich erheb-
licher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushalts untersucht und bewertet. Die Ergebnisse der Umweltprifung wurden in
einem Umweltbericht niedergelegt, der in diese Planbegriindung im Anhang 1 eingeordnet ist.
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Zusammenfassend kommt der Umweltbericht zu der Erkenntnis, dass es durch das Planvor-
haben allenfalls zu geringen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft kommen wird.
Auch Wechselwirkungen unter den Schutzgltern fihren nicht zu wesentlichen Beeintrachti-
gungen des Naturhaushaltes.

Die verbleibenden nicht vermeidbaren Eingriffe werden im Bedarfsfall durch geeignete Kom-
pensationsmalnahmen aufierhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr.32 ,Pote-
nitzer Chaussee* ausgeglichen.

In Bezug auf die Berlicksichtigung artenschutzrechtlicher Vorschriften wird folgendes ausge-
fuhrt:

Nach § 7 Abs.2 Nr.13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschutzt:
- Arten der Anhange A und B der EG-Verordnung 338/97
- Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG
- Européische Vogelarten
- Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.1 BNatSchG
aufgefiihrt sind, darunter streng geschiitzt gem. § 7 Abs.2 Nr.14 BNatSchG
- Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97
- Arten des Anhanges |V der Richtlinie 92/43/EWG
- Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.2
BNatSchG aufgefiihrt sind.

Nach § 44 Abs.1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 und 6 sowie § 45 Abs.7 BNatSchG
ist es verboten,

1. Wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schadigen oder zu zerstdren,

2. Wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-
lich zu storen; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

3. Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschutzten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren.

4. Wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren.

In Bezug auf den Artenschutz, hier den Schutz von schitzenswerter Fauna und Flora im Plan-
gebiet wurde deshalb der Standort untersucht. Auf Grundlage der Erfassung der Biotope kann
dem Plangebiet nur eine durchschnittliche Vielfalt an Lebensgemeinschaften und Biotopen
zugeschrieben werden. Dies ruhrt im Wesentlichen von der bereits vorhandenen starken anth-
ropogenen Uberpragung aber auch von der floralen Artenreduktion der Siedlungsbrache, die
einem artenlibergreifenden Austausch entgegensteht. Die Umsetzung der Planinhalte unter
Bertcksichtigung der im Rahmen der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse ermittelten Mi-
nimierungs- und Vermeidungsmaflnahmen sowie der aus den Planinhalten erwachsende Be-
darf an vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen hat demzufolge keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Biotop- und Artenvielfalt im Plangebiet.

Vor diesem Hintergrund wurden die Aspekte des Bundesnaturschutzgesetzes zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt (Arten, Lebensgemeinschaften, Biotope), des Naturhaushaltes (Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit) sowie die Vielfalt, Schénheit und Eigenart von Natur und Land-
schaft und der Erholungswert im Plankonzept abwagend berilcksichtigt.

Die Vorgaben auf Basis der festgestellten artenschutzrechtlichen Tatbestande (s. Kap. 6.6)
bezuglich Fledermausen, Brutvogeln und Amphibien werden in den Plan eingestellt, um der
Ausldsung von Verbotstatbestanden gem. § 44 BNatSchG vorbeugend entgegenzuwirken und
das Eintreten von Verbotstatbestanden von vorneherein zu vermeiden.
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2.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege

a) Bodendenkmalpflege

Aus archaologischer Sicht sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Funde mdglich. Es
sind daher folgende Hinweise Gber Malinahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen in den
Plan zu Gbernehmen:

,Gemanl § 7 Abs. 1 DSchG M-V bedarf, wer Denkmale beseitigen, verandern, an einen ande-
ren Ort verbringen oder die bisherige Nutzung andern will, wenn hierdurch das Erscheinungs-
bild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeintrachtigt wird, einer Genehmigung der
Unteren Denkmalschutzbehdrde.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der Unteren Denk-
malschutzbehdrde und dem Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn wah-
rend der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscher-ben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste,
Holzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Minzen u.ad.) oder auffallige Boden-
verfarbungen, insbesondere Brandstellen entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 und
2 des DSchG M-V unverzigliche der Unteren Denkmalschutzbehérde anzuzeigen.

Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs.1 DSchG M-V fur den Entdecker, den Leiter der Arbeiten,
den Grundeigentimer oder zufalligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen.
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs.3 DSchG M-V in unverandertem Zustand zu
erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.*

b) Baudenkmalpflege

Im Plangebiet und in dessen unmittelbarer Nachbarschaft sind keine Baudenkmale vorhanden.
Nach § 1 Abs.3 DSchG M-V sind bei 6¢ffentlichen Planungen und Malinahmen die Belange
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu berlcksichtigen.

Bei der Abwagung ist eine Erhaltung und sinnvolle Nutzung der Denkmale anzustreben.

Die folgenden Hinweise sind im Zuge des Planverfahrens berticksichtigt:

1. Die Baumallnahmen sind so durchzufiihren, dass es zu keiner Beeintrachtigung bzw.
Zerstorung der Baudenkmale kommt.

2. Jegliche bauliche MalRnahmen bzw. Veranderungen am Baudenkmal bedirfen, sofern
sie nicht der Baugenehmigungspflicht unterliegen, der denkmalrechtlichen Genehmi-
gung gem. § 7 Abs.1 DSchG M-V. Der Antrag mit MalRnahmenbeschreibung (denkmal-
pflegerische Zielstellung) ist bei der Unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises
einzureichen.

3. Fir die Durchfuhrung eines Vorhabens gem. § 1 Abs.3 i. V. mit § 4 Abs.2 Nr.6 DSchG
M-V ist die vorherige Beteiligung des Landesamtes fir Kultur und Denkmalpflege als
Trager oOffentlicher Belange erforderlich.

2.8 Kampfmittel

Das Landesamt fir zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) weist regelmaRig auf Folgendes hin:

,Gemanl § 52 LBauO M-V ist der Bauherr fiir die Einhaltung der éffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen,
Gefahrdungen flir auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie méglich auszuschliel3en.
Dazu kann auch die Pflicht gehéren, vor Baubeginn Erkundungen lber eine mégliche Kampf-
mittelbelastung des Baufeldes einzuholen.
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Konkrete und aktuelle Angaben (ber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsaus-
kunft) der in Rede stehenden Fléache ist gebiihrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des
LPBK M-V zu erhalten.*”

29 Boden

Die Baustoffprifstelle Wismar GmbH hat im Auftrag des Grundstlickseigentimers im Jahre
2021 eine Baugrunduntersuchung durchgefuhrt.

Auf der Basis von 4 Rammkernsondierungen wurde der Boden bis zu einer Tiefe von 5,00
Metern untersucht.

Unterhalb des auf dem Grundstiick noch vorhandenen mineralischen Bauschutts (Beton, Mau-
erwerk) und den Resten von mineralischem Baumaterial (Natursteinpflaster, Findlinge), die
noch im Verlauf des Planverfahrens nach den Regeln der Abfallsatzung des Kreises Nord-
westmecklenburg beseitigt und verwertet werden bzw. einer Wiedernutzbarmachung zuge-
fuhrt werden, ist der folgende Bodenaufbau anzutreffen:

A Oberboden (Homogenbereich HGB 1)
Diese Schicht (0 bis 1,10 m unter GOK = Oberkante Gelande) muss vollstandig und
ebenflachig abgetragen werden. Sie bildet keinen Baugrund. Das Material kann auf der
Baustelle gelagert und spater zum Andecken wiederverwendet werden.

B Schluffige Sande (HGB 2)
Das schwach schluffige F1-Material aus dem Horizont bis ca. 2,00 munter GOK kann
als wiedereinbaufahig betrachtet werden. Es liegt fir das Material bei einem Ungleich-
formigkeitsgrad von U > 3 eine gute Verdich-tungsfahigkeit vor. Fur den Wiedereinbau
sollte das Material im erdfeuchten Zustand eingebaut werden. Als Verdichtungsgerate
eignen sich alle Vibrationsplatten und —walzen.

C Geschiebematerial (HGB 3/1
Aushubmassen dieses Materials fallen fiir den Ausbau des Untergrundes der geplan-
ten Verkehrsflachen nicht an.

Hinweis:
Diese Aussage behalt seine Gilltigkeit solange die Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen als
zweitem noch nachzureichendem Untersuchungsteil ein positives (Z0) Ergebnis bescheinigen.

3. PLANUNGSBINDUNGEN

3.1  Planungsrechtliche Ausgangssituation

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 32 ,Pétenitzer Chaussee” der Stadt Dassow ist vor
Inkrafttreten des Bebauungsplans dem stadtebaulichen Au3enbereich gem. § 35 BauGB zu-
zurechnen.

Fir die bauliche Nutzung des Gelandes ist daher die Aufstellung eines verbindlichen Bauleit-
plans zwingendes Erfordernis. Die Stadt Dassow hat dementsprechend die Aufstellung des
Bebauungsplans Nr.: 32 ,Pdétenitzer Chaussee® in der Sitzung der Gemeindevertretung am
................... beschlossen.

Es handelt sich vorliegend nicht um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a
BauGB, so dass insofern das beschleunigte Verfahren nicht zur Anwendung kommen kann.
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Das Planverfahren wird entsprechend der Maligaben nach den §§ 1 bis 4c BauGB im Normal-
verfahren mit Durchfihrung einer Umweltprifung und der Erstellung eines Umweltberichtes
durchgeflhrt.

Aufgrund der Nahe zum Vogelschutzgebiet ist eine FFH-Vorprifung erforderlich.

3.2 Landes- und Regionalplanung

3.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern

Im Landesraumentwicklungskonzept Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) werden die Ziele
der Raumordnung und Landesplanung festgelegt.

Fiur die Stadtgemeinde Dassow sind unter anderem die folgenden Ziele maf3gebend: Die
Stadtgemeinde Dassow befindet sich

- im Randbereich des Ordnungsraums Libeck (Oberzentrum im angrenzenden Bundesland
Schleswig-Holstein)

- im Mittelbereich des Mittelzentrums Grevesmihlen

- im Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege (nérdlicher Teil des Stadtgebietes)
- im Vorbehaltsgebiet Tourismus

- im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft

Die Stadt Dassow liegt am Uberregional bedeutsamen Stralennetz in Form der Bundesstralie
B 105 zwischen Lubeck und Grevesmuhlen.

3.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm

Das regionale Raumentwicklungsprogramm enthalt gemaf § 5 Landesplanungsgesetz M-V
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung auf regionaler Ebene.
In Bezug auf die Stadt Dassow sind die folgenden Darstellungen und Regelungen getroffen:

- Die Stadtgemeinde Dassow gehort zu den Umlandgemeinden des mecklenburgischen
Teils des Ordnungsraums Libeck

- Die Stadtgemeinde Dassow ist ein Grundzentrum. Grundzentren sollen als Standorte flr
die Versorgung der Bevolkerung ihres Nahbereiches mit Gitern und Dienstleistungen des
qualifizierten Grundbedarfs gesichert und weiterentwickelt werden.

- Die Grundzentren im Ordnungsraum Libeck sollen in besonderem Malle Entwicklungsim-
pulse fur Wohnfunktionen und Gewerbe aufnehmen.

- Die Stadtgemeinde Dassow liegt in einem Tourismusentwicklungsraum. In diesem Raum
sollen die Chancen fir die touristische Entwicklung starker genutzt und zusatzliche Ange-
bote geschaffen werden.

- Die Stadtgemeinde Dassow befindet sich im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. In diesen
Raumen soll dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und
landwirtschaftlicher Betriebsstatten ein besonderes Gewicht beigemessen werden.

- Der Siedlungsflachenbedarf ist vorrangig innerhalb der bebauten Ortslagen durch Nutzung
erschlossener Standortreserven sowie durch Umnutzung und Verdichtung von Siedlungs-
flachen zu decken.

- Teile der Stadtgemeinde Dassow befinden sich im Vorbehaltsgebiet Trinkwasser. Hier ist
dem Trinkwasserschutz eine besondere Bedeutung zuzumessen.
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- Teile der Stadtgemeinde Dassow sind als Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschafts-
pflege festgesetzt. Hier sind den Funktionen Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht
beizumessen und bei raumbedeutsamen Planungen, MalRnahmen und Vorhaben beson-
ders zu berlcksichtigen.

- Die Stadtgemeinde Dassow liegt an der Uberregionalen StralRenverbindung der Bundes-
stral’e B 105 zwischen Lubeck und Wismar.

m Zuge des Planaufstellungsverfahrens wird eine landesplanerische Stellungnahme des Am-
tes fur Raumordnung und Landesplanung Vorpommern erforderlich.

3.3 Flachennutzungsplanung

Die Stadt Dassow verflgt Uber einen gultigen Flachennutzungsplan (FNP) aus dem Jahre
2019. Zurzeit befindet sich die 1,Anderung des Flachennutzungsplans im Aufstellungsverfah-
ren.

Die gultige Fassung des FNP stellt den Bereich des Plangebietes ebenso wie der Entwurf der
1. FNP-Anderung gegenwartig als Wohnbauflache (W) dar. Im Norden, jenseits der Kreis-
strale K 45 schliel3t sich eine eingeschrankte gewerbliche Bauflache (GEe) an.

Im Zuge des Anderungsverfahrens gab es Uberlegungen diesen Bereich anders darzustellen.
In einer Vorentwurfsvariante sollte der gesamte Bereich um den Traveminder Weg als ge-
mischte Bauflache (M) dargestellt werden. Diese Uberlegungen wurden jedoch fallengelassen,
so dass davon auszugehen ist, dass das Plangebiet jetzt und in Zukunft weiterhin als Wohn-
bauflache im Flachennutzungsplan dargestellt bleibt.

Bebauungsplane sind gemaf § 8 Abs.2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan (FNP) zu ent-
wickeln. Insofern ist die beabsichtigte Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr.32 ,Pétenitzer Chaussee® als aus dem FNP entwi-
ckelt anzusehen.

Ausschnitt FNP Dassow
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3.4 Immissionsschutz

Im Rahmen der Bauleitplanung ist es eine wesentliche Aufgabe, die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
volkerung zu bertcksichtigen (§1 Abs.6 Nr.1 BauGB). Danach sind Nutzungen einander so
zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedurftige Gebiete, wie zum Bei-
spiel Wohngebiete, soweit wie moglich vermieden werden.

Im vorliegenden Fall des Bebauungsplangebietes Nr. 32 der Stadt Dassow sind als schadliche
Umwelteinwirkungen ausschlief3lich mdgliche Larmemissionen relevant.

Aus diesem Grunde hat der Vorhabentrager eine Gerduschimmissionsprognose von einem
Fachingenieurblro (Planungsgruppe flr Immissionsschutz, Stadtplanung, Umweltplanung
ISU-Plan, Berlin 01/2022) erstellen lassen, um die schalltechnischen Auswirkungen der o6rtli-
chen Situation auf das geplante Wohngebiet zu untersuchen.

Der Gutachter kommt nach Betrachtung der 6rtlichen Verkehrsemissionen sowie der gewerb-
lichen Schalleinwirkungen im Wesentlichen zu folgenden Ergebnissen

Aktive LairmschutzmaBnahmen

Die Umsetzung aktiver Larmschutzmaf®nahmen zum Schutz vor Stralenlarm ist moéglich, je-
doch aufgrund der Zufahrten zur Kreisstra3e K45 nur mit Einschrankungen umsetzbar. Zudem
hatte eine Larmschutzwand an den Grenzen des Bebauungsplanes Nr. 32 eine zu grof3e Dis-
tanz (>7m) zur Larmquelle Strafl3e. Die akustische Wirksamkeit einer Larmschutzwand entlang
der Stralde ist somit als gering einzustufen. Zudem befindet sich die B-Plan-Grenze in einem
geringen Abstand zu den Grenzen der Baufenster, sodass eine hohe und somit wirksamere
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Larmschutzwand zu einer starken Verschattung der Wohnbebauung flihren wiirde. Eine nied-
rigere Larmschutzwandvariante konnte nur die unteren Etagen der Wohnbebauung schiitzen
und ware somit neben der schlechten akustischen Wirksamkeit auch als unwirtschaftlich zu
bewerten.

Passive LarmschutzmaRBnahmen

Durch die o0.g. Einschrankungen verbleiben zur Reduzierung der Larmbelastungen in den Rau-
men der Wohnbebauung lediglich passive LarmschutzmalRnahmen in Form einer hochwerti-
gen Ausbildung der AuRenbauteile (Wandkonstruktionen, Fenster, schallgedammte Liftungs-
einrichtungen).

Es besteht zudem die Mdglichkeit, durch die abschirmende Wirkung der geplanten Bebauung
eine Reduzierung der Larmbelastung herbeizufihren.

Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Fur die geplante Errichtung von Wohngebauden innerhalb der Baugrenzen sollten Mindestan-
forderung an den baulichen Schallschutz gewahrleistet werden. Diese Mindestanforderungen
fur den Schallschutz im Hochbau sind in der DIN 4109 aufgeflihrt. Hierbei werden die Larm-
pegelbereiche durch den mafgeblichen AulRenpegel mit einem pauschalen Zuschlag von 3
dB(A) fur Verkehrslarmimmissionen ermittelt.

Eine Ausnahme besteht laut DIN 4109, wenn die Tag- und Nachtpegel eine geringere Diffe-
renz als 10 dB(A) aufweisen. Dies trifft im vorliegenden Fall zu, daher wird der Nacht-Beurtei-
lungspegel der Ermittlung des AuRRenlarmpegels zugrunde gelegt und die pauschalen 3 dB(A),
sowie weitere 10 dB(A) diesem Pegel aufaddiert.

Relevante Schalldammmafe nach DIN 4109-2

Zur Ermittlung der Anforderungen an die Luftschallddmmung von Auf3enbauteilen nach DIN
4109-2 ist der maligebliche AuRRenlarmpegel zu bestimmen. Hierbei erfolgt die Bestimmung in
Form einer gebaudescharfen, fassaden- und stockwerksbezogenen Berechnung. Die Auf-
punkte (Immissionspunkte) befinden sich im vorliegenden Fall als stockwerksbezogene Frei-
feldpunkte an den Grenzen der Baufelder.

Die pegelmindernden Abschirmungen und pegelerhdhenden Reflexionen der Bestandsge-
baude der Umgebung werden bei der Ermittlung der Beurteilungspegel zur Bestimmung der
mafgeblichen AuBenlarmpegel berucksichtigt.

Damit besteht die Mdglichkeit eine realitdtsnahe Bestimmung der larmrelevanten Aulzenpegel
zu ermdglichen.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-Malle R'w,ges der AulRen-
bauteile von schutzbedirftigen Rdumen, ergeben sich unter Beriicksichtigung der unterschied-
lichen Raumarten nach folgender Formel:

R’W,ges = I—a = KRaumart

Die Raumarten sind wie folgt zu berlcksichtigen:

Kraumart = 25 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten;

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubern'gchtungsréume in Be-
herbergungsstatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fir Burordume und Ahnliches;

La der maRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2; 2018-01,
4.45.
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Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges. = 35 dB ‘ fir Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w,ges. = 30 dB fir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Be-

herbergungsstatten, Unterrichtsraume, Biirordume und Ahnliches;

Zuordnung der Larmpegelbereiche zu den mafgeblichen Auflzenlarmpegeln (DIN 4109)

Larmpegelbereich mafgebl. Aulenlarmpegel Relevanz
La in dB(A)
I bis 55 X
Il 56 - 60 X
1 61-65 X
v 66 - 70
Y, 71-75
Vi 76 - 80
Vi >80

Auch bei der Ermittlung der mafRgeblichen Auflenlarmpegel gemafl DIN 4109-2 wird der
Nacht-Beurteilungspegel der Ermittlung des Aullenlarmpegels zugrunde gelegt und die pau-
schalen 3 dB(A), sowie weitere 10 dB(A) diesem Pegel aufaddiert.

Im Ergebnis dieser Berechnungen zeigt sich, dass nahe der Stralle maligebliche AulRenpegel
(nachts) von bis zu 63 dB(A) zu verzeichnen sind und somit im Larmpegelbereich Il liegen. Im
Anhang unter 2.1.2. befindet sich die Auflistung der Bauschallddamm-MafRe gemaf DIN 4109.
Die Tabelle Verkehrslarm DIN 4109, der Lageplan 2 und der Lageplan 5 zeigen die Larmpe-
gelbereiche unter Bertcksichtigung der Verkehrslarmimmissionen.

Fazit:

Da die Mdglichkeit, das B-Plangebiet durch aktive LarmschutzmalRinahmen zu schitzen, ge-
ring ist, verbleibt als Mittel des Schutzes eine entsprechende larmrobuste stadtebauliche
Struktur mit einer angemessenen Grundrissregelung in Verbindung mit effektivem baulichen
Schallschutz.

Anzuraten ist in diesem Zusammenhang eine weitgehend geschlossene Bebauung ohne Be-
bauungsliicken entlang der Stralle ,Travemiinder Weg“ um die abschirmende Wirkung der
Baukdrper zu optimieren.

Gewerbliche Larmquellen

Die auf den Bebauungsplan Nr. 32 einwirkenden gewerblichen Larmquellen durch das Mu-
seum Outpost One, Getrankemarkt Getrankeland, Spedition Burchardt und der Baugesell-
schaft Bornhdft fiihren zu keinen Uberschreitungen der Richtwerte nach TA-Larm. Aufgrund
dessen sind keine Larmschutzmaf3inahmen vor gewerblichen Larmquellen notwendig.

Zusammenfassung und Empfehlungen

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32, war eine schalltechnische Untersu-
chung fir die zu erwartenden Larmbelastungen zu erstellen.

Als Grundlage der schalltechnischen Untersuchung wurden die Schallemissionen der Ver-
kehrslarmquelle Stralienverkehr ermittelt und die Immissionsbelastung fur die geplanten
schutzwirdigen Nutzungen beurteilt. Es werden Empfehlungen und Mallhahmen zum Larm-
schutz benannt, die durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan umgesetzt wer-
den kénnen.
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Die Ergebnisdarstellung erfolgte in Form von flachenhaften Immissionsplanen (Rasterlarmkar-
ten) sowie Einzelpunktberechnungen an der AuRenkante der im Vorentwurf des B-Plans fest-
gesetzten Baufenster.

Im Ergebnis der Untersuchungen ist festzustellen, dass es im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans zu Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 kommt. Insbesondere
an der nordlichen Baugrenze zu der StraRe ,Travemiinder Weg* liegen Uberschreitungen der
Orientierungswerte von bis zu 5 dB(A) im Nachtzeitraum vor.

Da die Moglichkeiten, das B-Plangebiet durch aktive LarmschutzmalRnahmen zu schitzen,
eingeschrankt sind, verbleibt als Mittel des Schutzes passiver Larmschutz mit einer entspre-
chenden larmrobusten stadtebaulichen Struktur und einem angemessenen, sowie effektiven
baulichen Schallschutz.

Anzuraten ist in diesem Zusammenhang eine weitgehend geschlossene Bebauung entlang
der Stral’e ,Traveminder Weg".

Gemal DIN 4109 liegen die méglichen Fassaden mit einem malgeblichen Aulienlarmpegel
von 53 bis 63 dB(A) im Larmpegelbereich | bis Ill. Damit soll das resultierende Schalldamm-
Mal der AuRenbauteile der Gebaude bei einer Wohnnutzung mindestens 23-33 dB(A) betra-
gen.

Moderne, insbesondere bei Neubauten gewahlte Fensterkonstruktionen weisen i.A. einen
Schalldammmal > 30-40 dB(A) auf. Bei der Wahl der zu planenden Fensterkonstruktionen ist
insbesondere bei den strallenzugewandten Fassaden auf eine angemessene immissionstech-
nische Qualitat zu achten.

Vor dem Hintergrund der gutachterlichen Erkenntnisse werden die folgenden schallschutz-
technischen Festsetzungen getroffen:

Entlang der festgestellten Isophonlinien der Rasterlarmkarte Tag des Gutachtens wurde die
Flache des Plangebietes in entsprechende Larmpegelbereiche nach DIN 4109 und in Schall-
schutzklassen nach VDI-Richtlinie 2719 eingeteilt und den Bedingungen gem. der folgenden
Tabelle zugeordnet:

In den wie folgt festgesetzten Bereichen mussen nach aufen abschlieRende Bauteile (Wande,
Fenster, usw.) von Schlafrdumen mindestens nachstehende bewertete Schallddmmmale ha-
ben:

Schall- Larmpe- erforderliches Aulenlarmpegel Lma in dB
schutz- gelbereich | Schalldammmal im
klasse (LPB) R'win dB
(SSK)
gem. gem. Fens- | Ubrige WR WA Mi
VDI 2719 | DIN 4109 ter Bau-
teile
0 I 20 bis | 25 bis | 46 bis 51 bis 56 bis
24 29 50 55 60
1 Il 25Dbis | 30bis | 51 bis 56 bis 61 bis
29 34 55 60 65
2 ] 30 bis | 35bis | 56 bis 61 bis 66 bis
34 39 60 65 70
3 v 35 bis | 40bis | 61 bis 66 bis 71 bis
39 44 65 70 75
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4 V 40 bis | 45bis | 66 bis 71 bis 76 bis
44 49 70 75 80

5 \ 45 bis > 50 71 bis 76 bis 81 bis
49 75 80 85

6 VI > 50 76 bis 81 bis 86 bis
80 85 90

Fur sonstige Aufenthaltsraume kann eine SSK niedriger zugelassen werden. Ausnahmsweise
kann von den Festsetzungen Uber diese zu treffenden Malinahmen abgewichen werden, wenn
der Nachweis erbracht wird, dass der AuRenlarmpegel z. B. wegen hinzugekommener Bebau-
ung (Abschirmung) geringer ist, als zur Zeit des Satzungsbeschlusses.

Innerhalb der Larmpegelbereiche 11l und IV sind Fenster in zum Schlafen geeigneten Raumen,
die in Richtung K 45 / Traveminder Weg ausgerichtet sind, mit schallgeddammten Dauerlif-
tungseinrichtungen auszustatten.

4. PLANUNGSKONZEPT

4.1 Ziele und Zwecke der Planung

Das Hauptanliegen des Bebauungsplans ist die Schaffung eines hochwertigen Wohnstandor-
tes, der die hohe Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Dassow wie in der gesamten Region
bedient.

Gleichzeitig wird der bisher hier vorhandene stadtebauliche Missstand, den das ehemalige
Baustofflager darstellt, beseitigt.

Die Neuordnung des Stadtraums soll insgesamt eine gestalterische Verbesserung erbringen
und dazu beitragen, dass die Ortseinfahrt der K 45 aus Richtung Pétenitz kommend, eine
deutliche Aufwertung erfahrt.

Die Planung reagiert gleichzeitig auf die nordlich benachbarten Siedlungsstrukturen und tragt
daflir Sorge, dass Nutzungskonflikte, insbesondere mit den dort angesiedelten Gewerbebe-
trieben vermieden werden und ein Nebeneinander an dieser Stelle des Stadtraums auf Dauer
konfliktfrei bestehen kann.

Aullerdem muss die Planung darauf achten, dass der wertvolle Naturraum, der sich noch Su-
den und Sudwesten ans Plangebiet anschlie3t, nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere die
empfindliche Fauna, hier vor allem die Vogelwelt, ist stérempfindlich, so dass die Planung
diesbezuglich achtsam vorgehen muss.

Da der Standort, der zum Ortsteil Vorwerk zahlt, eine gewisse Entfernung zum Stadtzentrum
aufweist, soll ferner dazu beigetragen werden, dass gerade auch eine fulllaufige Verbindung
zwischen Plangebiet und Stadtmitte hergestellt oder verbessert wird. Dieses Bemuhen liegt
nicht direkt in der Hand des Vorhabentragers, er selbst hat aber ebenso wir die Stadt Dassow
ein Interesse an der wegemaRigen Einbindung des Plangebietes in das Ortsnetz. Entspre-
chende Regelungen zur Umsetzung einer besseren Fullwegeanbindung werden Eingang in
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den stadtebaulichen Vertrag finden, der parallel zur Planaufstellung abgeschlossen werden
wird.

Die innere Struktur des geplanten Wohngebietes sieht eine klare Ausrichtung der Gebaude
parallel zur K 45 vor. Hierdurch bilden sich zwei unterschiedlich empfindliche Grundrissseiten
der Wohnungen heraus. An der larmzugewandten Seite werden die larmunempfindlichen
Raume (Kiiche, Bad, Abstellraume, etc.) angeordnet. An der larmabgewandten Seite werden
die Schlafrdume angeordnet.

Ziel der Planung ist daruber hinaus ein moglichst vielfaltiges Angebot an unterschiedlichem
Wohnraum anzubieten. Vom freistehenden Einfamilienhaus tber Doppelhausvarianten und
Reihenhauszeilen bis hin zu Mehrfamilienhdusern in der Art von Stadtvillen sollen breite
Schichte der Bevdlkerung angesprochen werden. Differenzierte WohnungsgréRen, unter-
schiedliche Ausstattungen und Ausrichtungen nach der Himmelsrichtung schaffen eine breite
Angebotspalette, wodurch unterschiedlichste Bevdlkerungsgruppen angesprochen werden
sollen.

Das Wohngebiet soll insgesamt einen ruhigen und von internem Fahrverkehr wenig beein-
trachtigten Charakter haben. Aus diesem Grund soll entlang des nérdlichen Plangebietsrandes
der gesamte Stellplatzbedarf untergebracht werden.

Mit der Durchflihrung der Planung ist ferner das Ziel verbunden, neben der Verbesserung der
stadtebaulichen Ordnung am Standort auch eine Verbesserung der 6kologischen Situation
des Standortes zu bewirken. Es ist beabsichtigt, mit diesem Wohngebiet Mal3stédbe zu setzen
in Bezug auf Nachhaltigkeit (Materialwahl bei der Geb&dude- und AuRenraumherstellung), hohe
Okologische Standards (verstarkter Einsatz von regenerativen Energietragern, Regenrickhal-
tung, Brauchwasserkreislauf) wie auch eine sozial und seniorengerechte Ausstattung und Ge-
baudeplanung anzubieten.

4.2 Stadtebauliche Grunddaten

Flache des Plangebietes : 10.015 gm

davon :
Nettobauland WA1 : 783 gm
Nettobauland WAZ2: 2.249 gm
Nettobauland WAG3: 376 gm
Nettobauland WAA4: 1.735 gm
Nettobauland WAS5: 661 gm
Nettobauland, gesamt 5804 gm
Verkehrsflache besond. Zweckbest. Parkplatz 715 gm
Verkehrsflache besond. Zweckbest. FuRwege 286 gm
Verkehrsflache besond. Zweckbest. Verkehrsberuhigter Bereich 1.958 gm
Verkehrsflache, gesamt 2959 qgqm
Griunflache A 291 gm
Grinflache B 227 gm
Grunflache C 178 gm
Grinflache D 556 gm
Grunflache, gesamt 1.252 gm
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5. PLANINHALT (Abwagung und Begriundung)

5.1  Nutzung der Grundstiicke

5.1.1. Art der baulichen Nutzung:
Allgemeines Wohngebiet (WA) gemaR § 4 BauNVO

Im gesamten Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 32 der Stadt Dassow ,Pétenitzer Chaussee®
ist als Art der baulichen ein allgemeines Wohngebiet gemaR § 4 BauNVO geplant.

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

Zulassig sind:
1. Wohngebaude,
2. Die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. Sonstige nicht storende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen fiur Verwaltungen,

Nicht zulassig sind:
1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen,

Aus dem Zulassigkeitskatalog des § 4 Abs.2 BauNVO sind alle generell zuldssigen Nutzungen
im Plangebiet zugelassen.

Aus dem Zulassigkeitskatalog des § 4 Abs.3 BauNVO koénnen nur die Anlagen der Nrn. 1 bis
3 ausnahmsweise zugelassen werden. Die Anlagen der Nrn. 4 und 5 sollen im Plangebiet nicht
angesiedelt werden. Es handelt sich hierbei um die Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen. Mit beiden Anlagen ist entweder ein sehr grof3er Flachenanspruch oder, wie im Falle
der Tankstellen ein Storgrad verbunden, der —auch angesichts der relativ geringen GroRRe des
Plangebietes — nicht angemessen erscheint. Zur Verhinderung der Auswirkungen, die die An-
siedlung solcher Betriebe im Plangebiet hatten, werden sie von der Zulassigkeit ausgeschlos-
sen.

5.1.2 MahR der baulichen Nutzung:

Das Nettobauland des Plangebietes wird in Bezug auf das Maf} der baulichen Nutzung diffe-
renziert betrachtet und dementsprechend unterschiedlich festgesetzt. Es wird daher zwischen
den Gebieten WA1 bis WAS unterschieden. Die Unterteilung spiegelt alleine die unterschied-
lichen Male der baulichen Nutzung wieder.

WA1-Gebiet

Im WA1-Gebiet, unmittelbar an der Einfahrt ins Plangebiet ein dreigeschossiges Mehrfamili-
enhaus geplant. Dieses Gebaude ist der massivste Baukorper im gesamten Plangebiet. Die
Hohe des Gebaudes wird daher neben der Festsetzung —maximal 3 Vollgeschosse zulassig-
zusatzlich festgesetzt. Als Vorgabe gilt, dass die Bebauung im Plangebiet die Gebdudehdhen
im nordlich angrenzenden Gewerbegebiet nicht Uberschreiten darf. Referenzhdhe ist hierbei
das Gebaude , Traveminder Weg 20“ (Outpost-One), welches nach értlicher geodatischer Auf-
nahme eine Firsthohe von 27,07 m 4. NHN aufweist.

Vor diesem Hintergrund werden die folgenden Festsetzungen getroffen:
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WA1-Gebiet

Im WA1-Gebiet wird der folgende Festsetzungsmix tiber das Mal3 der baulichen Nutzung fest-
gesetzt:
-Anzahl der Vollgeschosse als Héchstmal}: i

-Grundflachenzahl: 0,35

-Geschossflachenzahl: 1,05

-Hbéhe der baulichen Anlagen (max.) 27,00 m U. NHN
WA2-Gebiet

Im WA2-Gebiet ist eine zweigeschossige Reihenhausbebauung vorgesehen. Diese Bebauung
muss sich den folgenden Festsetzungen zum Mal} der baulichen Nutzung unterwerfen:
-Anzahl der Vollgeschosse als Hochstmal}: 1

-Grundflachenzahl: 0,35

-Geschossflachenzahl: 0,7

-Hbéhe der baulichen Anlagen (max.) 26,00 m . NHN
WA3-Gebiet

Im WA3-Gebiet ist auf der Flache, die nahe der dstlichen Spitze des Plangebietes liegt ein
weiteres Wohngebaude moglich. Dieses Wohnhaus kann als freistehendes Einfamilienhaus
oder als Doppelhaus konzipiert werden. Die Firsthohe nimmt gegentber der westlich benach-
bart geplanten Reihenhausbebauung im WA2-Gebiet auch in der Gebaudehdhe ab. Vor die-
sem Hintergrund gelten hier die folgenden Regeln:

-Anzahl der Vollgeschosse als Hochstmald: 1

-Grundflachenzahl: 0,35

-Geschossflachenzahl: 0,7

-H6he der baulichen Anlagen (max.) 25,00 m 0. NHN
WA4-Gebiet

Im WA4-Gebiet soll das Baurecht fir zwei Mehrfamilienhauser geschaffen werden, die ver-
gleichbar mit der Planung im WA1-Gebiet sein sollen, jedoch mit dem Unterschied, dass hier
nur 2 Vollgeschosse zulassig sein sollen, um die Bebauung in Richtung des angrenzenden
Naturraums abzustaffeln. Daher werden die folgenden Festsetzungen fiir das Mal} der bauli-
chen Nutzung vorgesehen:

-Anzahl der Vollgeschosse als Héchstmal}: Il

-Grundflachenzahl: 0,35

-Geschossflachenzahl: 0,7

-Hbéhe der baulichen Anlagen (max.) 25,50 m . NHN
WAS5-Gebiet

Im WAS5-Gebiet sollen zwei freistehende Einfamilienhduser entstehen. Fir diese gelten die
folgenden Regelungen:
-Anzahl der Vollgeschosse als Héchstmal}: Il

-Grundflachenzahl: 0,35
-Geschossflachenzahl: 0,7
-Hbéhe der baulichen Anlagen (max.) 25,00 m U. NHN
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5.2 Bauweise

Im gesamten Plangebiet wird offene Bauweise gemal § 22 Abs.2 BauNVO festgesetzt. Nach
den funf verschiedenen WA-Gebieten erfolgt eine Feinsteuerung, um die gewunschte Eigenart
der Bauweise detailliert festzulegen:

Im WA1-Gebiet gilt offene Bauweise ohne Zusatzdefinition.

Im WA2-Gebiet gilt offene Bauweise ohne Zusatzdefinition.

Im WA3- Gebiet gilt offene Bauweise, nur Einzel und Doppelhduser zulassig.

Im WA4-Gebiet gilt offene Bauweise ohne Zusatzdefinition.

Im WA-5Gebiet gilt offene Bauweise, nur Einzelhauser zulassig.

5.3 Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksfliche

Der Bebauungsplan setzt im gesamten Plangebiet die Uberbaubaren Grundstiicksflachen
nach der beabsichtigten Bebauungsstruktur fest und schafft damit eine Reihe von unterschied-
lich zugeschnittenen Baufeldern, die unter Einbeziehung eines gewissen Platzierungsspiel-
raums die angestrebte Bebauung ermdéglichen soll. Die einzelnen Baufelder sind mit Baugren-
zen begrenzt.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstlicksflachen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach der Bauordnung Mecklenburg-Vorpommern in den
Abstandsflachen zugelassen werden kdnnen, allgemein zulassig.

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind bauliche Anlagen und Einrichtungen untergeordneter
Art, die dem Nutzungszweck, der in dem Baugebiet gelegenen Grundstlicke oder des Bauge-
biets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen.

5.4  Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Das Plangebiet erhalt ausgehend von der Zu- und Abfahrt der Kreisstrale K 45 , Travemunder
Weg* eine innere ErschlieBung, die als Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung ver-
kehrsberuhigter Bereich festgesetzt ist.

Die Planstrale A nimmt die Zufahrt vom ,Travemuinder Weg® auf und verteilt den innergebiet-
lichen Verkehr auf zwei Erschlielfungsstrange (Planstral3en B und C).

Die PlanstralRe A weist eine Breite der Verkehrsflache von 6,00 m auf. Sie verlauft entlang der
westlichen Plangebietsgrenze. Uber die Plangebietsgrenze hinweg in den Stralenraum hinein
ragt eine Gebaudeecke des benachbarten Gewerbebetriebes. Es bleibt noch zu klaren, wie
hier verfahren werden soll. Der Strallenraum wird entweder um die Gebaudeecke herumge-
fuhrt oder das Gebaude wird bis an die Plangebietsgrenze, die gleichzeitig auch die Grund-
stiicksgrenze darstellt, zurtickgebaut. In jedem Fall soll der Verkehrsraumbreite von 6,00 Me-
tern zur Verfugung stehen.

Die PlanstralRe B zweigt als nordliche ErschlielRungsstrale von der Planstrae A in dstlicher
Richtung ab. Auch sie erhalt eine Breite der Verkehrsflache von 6,00 m. Sie dient der Erschlie-
Rung der Baugebiete WA1 bis WAS3. Gleichzeitig erschlie3t sie eine Stellplatzanlage von ca.
60 Pkw-Stellplatzen, die dem Nachweis der Stellplatzverpflichtung der gesamten zukunftigen
Bewohnerschaft des Plangebietes dienen soll.

Idealerweise wird die Planstral’e B als Einbahnstrale mit der Fahrtrichtung von West nach
Ost eingerichtet. Die zweite Anbindung an den ,Travemuinder Weg* ist nur fir die Ausfahrt aus
dem Plangebiet und nur in Richtung Osten, also fur Rechtsabbieger geeignet.

Die Planstrafte C dient der ErschlieBung der Gebiete WA4 und WADS. Sie ist von untergeord-
neter Verkehrsbedeutung und endet in einem Wendehammer, der das Wenden von drei-ach-
sigen Mullfahrzeugen erméglicht (Wendehammer gemaR Bild 59, Seite 73 der RASt'06).

Die Stralie weist ihrer Bedeutung entsprechend eine Breite der Verkehrsflache von 6,00 Me-
tern

auf.
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Alle Stra’en im Plangebiet sollen verkehrsberuhigt als niveaugleiche Mischverkehrsflachen
ausgebildet werden, so dass alle Verkehrsteilnehmer sich gleichberechtigt im 6ffentlichen
Raum bewegen und aufhalten kénnen.

Ausgehend von der Grundstruktur, die durch die Planstralle A, B und C vorgegeben sind,
werden weitere Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.

So wird die Stellplatzanlage am Nordrand des Plangebietes als solche festgesetzt und erhalt
die Zweckbestimmung Parkplatz / Pkw-Stellplatzanlage. Die Flache ermoglicht maximal ca.
60 Pkw-Stellplatze und kann den gesamten Stellplatzbedarf des Wohngebietes damit decken.

Das Stral’ennetz wird ferner erganzt durch drei Fullwegeverbindungen, die als Verkehrsfla-
chen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung FuBweg festgesetzt werden.

Der FuRweg 1 entlang der westlichen Plangebietsgrenze liegt in Verlangerung der Planstralle
A und sorgt fir die Anbindung an den stdlich angrenzenden Freiraum. Diese FulRwegeverbin-
dung kann eine der beiden méglichen fultlaufigen Anbindungen des Plangebietes an die Stadt-
mitte Dassows sein.

Der Fulweg 2 stellt das Pendant zum FuRweg 1 dar. Dieser Fuliweg kann die fullaufige An-
bindung des Plangebietes an die Stadtmitte sein, wenn aulRerhalb des Plangebietes ein be-
gleitender FuBweg zum Stral’enraum des ,Traveminder Weges* ausgebaut werden sollte.

Der FulRweg 3 schafft eine fullaufige Querverbindung innerhalb des Plangebietes vom Wen-
dehammer der Planstralle C zum geplanten Spielplatz und von dort zur Planstralte B mit An-
bindung an den Fullweg 2.

5.7 Griinflachen

Der Bebauungsplan setzt vier Bereiche als Flachen fur Grunanlagen fest. Entlang der Grund-
stlicksgrenze zum , Travemunder Weg“ wird ein Grinstreifen (A) angelegt, der eine gewisse
raumgestalterische Abgrenzung zwischen Wohngebiet und Durchgangsstralle schaffen und
gleichzeitig die Stellplatzanlage in die Grinstruktur einbinden soll.

Der 6stliche Zipfel des Plangebietes verbleibt als Griinflache (B) und kann als Aufenthaltsbe-
reich / kleine Parkanlage zu beiden Seiten des FuRweges 2 ausgestaltet werden.

An der sudlichen Grenze des Plangebietes in Blickrichtung der freien Landschaft soll ein Kin-
derspielplatz (C) entstehen. An dieser Stelle, abseits von Fahrverkehr, ist die Chance gege-
ben, das Spielen von Kindern ohne drohende Verkehrsunfallgefahren und innerhalb eines Be-
reiches, an dem aufgrund der umgebenden Bebauung eine gute soziale Kontrolle vorausge-
setzt werden kann, zu ermoglichen.

Entlang der sudlichen Grenze des Plangebietes wird eine lineare Grinflache (D) festgesetzt,
auf der eine landschaftsheckenartige Bepflanzung zur Einbindung des neuen Wohngebietes
in den Landschaftsraum etabliert werden soll.
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6. BEHANDLUNG DER UMWELTFAUSWIRKUNGEN

6.1 Tiere / Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Zum Schutz nachtaktiver Insekten und von Vogeln ist fur die Beleuchtung o6ffentlicher Berei-
che nach Mafigabe der Licht-Leitlinie vom 16.04.2014 Folgendes zu beachten:

— Vermeidung heller, weitreichender kiinstlicher Lichtquellen in der freien Landschaft;

— Lichtlenkung ausschlief3lich in die Bereiche, die kunstlich beleuchtet werden, mussen
(d.h. Abstrahlung nach oben oder in horizontaler Richtung vermeiden);

— Wahl von Lichtquellen mit fir Insekten wirkungsarmem Spektrum (vorzugsweise mo-
nochromatisches Licht der Natriumdampf-Niederdrucklampe oder LED-Leuchten mit
warm- und neutralweil3er Lichtfarbe, Verzicht auf Quecksilber- und Halogendampf-
lampen);

— Verwendung von vollstandig geschlossenen staubdichten Leuchten;

— Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit.

7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

7.1 Auswirkungen auf ausgeiibte Nutzungen

Im Rahmen der Bauleitplanung ist es eine wesentliche Aufgabe, die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
volkerung zu berucksichtigen (§1 Abs.6 Nr.1 BauGB). Danach sind Nutzungen einander so
zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedrftige Gebiete, wie zum Bei-
spiel Wohngebiete, soweit wie mdglich vermieden werden.

Im vorliegenden Fall des Bebauungsplangebietes Nr. 32 der Stadt Dassow sind als schadliche
Umwelteinwirkungen ausschlieBlich mégliche Larmemissionen relevant.

Vorliegend wurde auch geprift, inwieweit das Heranrticken der Wohnbebauung an die auf der
Nordseite des ,Traveminder Weges* vorhandenen Gewerbebetriebe diese in ihrer Arbeits-
weise einschranken kénnten. Die Schallgutachterliche Untersuchung hat gezeigt, dass das
geplante Wohngebiet mithilfe von Ublichen passiven LarmschutzmalRnahmen so aufgestellt
werden kann, dass ein vertragliches Nebeneinander der beiden Nutzungen organisiert werden
kann. Die Larmbelastung durch den Stral3enverkehr Ubersteigt deutlich die Larmbelastung, die
vun Seiten des gewerblichen Bereiches ausgeht. Insofern sind keine gegenseitigen Einschran-
kungen der ausgetlibten benachbarten Nutzungen zu beflirchten.

7.2 Gemeinbedarfseinrichtungen

Durch das geplante Wohngebiet kdnnen ca. 50 zusatzliche Wohneinheiten entstehen. Hieraus
ergibt sich durchaus ein Zuwachs an 6ffentlichen InfrastrukturmalRnahmen. Diese kdnnen im
Rahmen der Bauleitplanung nicht abschlieRend beziffert werden. Es ist jedoch damit zu rech-
nen, dass AusbaumafRnahmen am Bestand der sozialen Infrastruktur erforderlich werden kdn-
nen. In dieser Frage mussten weitere Festlegungen ggf. in einem begleitend abzuschliefien-
den stadtebaulichen Vertrag vereinbart werden.
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7.3 Verkehr

Die Zu- und Ausfahrt auf den , Travemunder Weg"“ berthrt die Frage der Sicherheit und Leich-
tigkeit des ortlichen und Uberdrtlichen Verkehrs auf der Kreisstralle K 45. Im Zuge des Plan-
verfahrens wird die Landesstrallenbaubehoérde bzw. die Verkehrsbehdrde auf Kreisebene ein-
schatzen, unter welchen Bedingungen die Anbindung des Plangebietes ermdglicht werden
kann.

7.4 Ver-und Entsorgung

Die ortlichen Versorgungstrager stellen die erforderliche und zum groften Teil bereits vorhan-
dene Infrastruktur bedarfsgerecht zur Verfigung bzw. sorgen durch Netzergdnzungen fur den
Anschluss des Plangebietes an die ortlichen Versorgungsnetze und die notwendigen Entsor-
gungsleitungen.

7.5 Natur, Landschaft, Umwelt

Es ist damit zu rechnen, dass ohne Umsetzung der Planinhalte die aufgelassene Brachflache
des ehemaligen Baustofflagers auch weiterhin bestehen wiirde. Hier wirde die freie Sukzes-
sion der Flachen ohne Nutzung weiter fortschreiten. Die Nutzungsintensitat des Plangebietes
wirde in etwa gleichbleiben. Durch die Planung erfahrt das Orts- und Landschaftsbild jedoch
eine deutliche Aufwertung.

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse wurde eine umfassende faunistische
Bestandsaufnahme durchgefuhrt (siehe Anhang zur Planbegrindung / Anhang zum Umwelt-
bericht). Die darin ermittelten Konflikte mit dem Artenschutz, die durch die Planung entstehen
kénnen wurden darin identifiziert und auf der Grundlage eines ,Worst-Case-Ansatzes” ver-
meidungs-, Minimierungs- und kompensationsmaRnahmen entwickelt, die im Bebauungs-
plan festgesetzt oder im begleitenden stadtebaulichen Vertrag verbindlich vereinbart werden,
so dass durch die Planung keine VerstoRe gegen das Bundesnaturschutzgesetz und hier
insbesondere gegen die Verbote des § 44 BNatSchG verbleiben. An dieser Stelle werden die
dementsprechend zu ergreifenden MalRnahmen tabellarisch aufgefiihrt.

Nr. MafRnahmenkurzbeschreibung Arten-gruppe

Malnahmen zur Vermeidung

V CEF Der Abriss der Gebdude und die Rodungsar- Fledermause
1 beiten sind zwischen 01.10. und 28.02. aus-

zufuhren. Dies verhindert, dass besetzte

Sommerquartiere zerstort werden und Fleder-

mause zu Schaden kommen.

V CEF Vor Abriss der Gebaude und den Rodungsar- Fledermause
2 beiten zwischen dem 01.10. und 28.02. sind
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die Gebaude und den Habitatbdume unmittel-
bar vor Beginn der Abriss- und Rodungsarbei-
ten durch einen Fledermausexperten auf eine
aktuelle Nutzung durch Fledermause zu lber-
prifen. Auch sind bisher noch nicht entdeckte
Strukturen zu Uberprifen. Die Abrissarbeiten

sind dann an das Ergebnis der Untersuchung

anzupassen.
V CEF Sollten weitere Baume mit Stammdurchmes- Fledermaus
3 ser > 50 cm gefallt werden, sind diese gene-

rell durch einen Fledermausexperten auf eine
aktuelle Nutzung durch Fledermause zu uber-
prufen. Die Rodungsarbeiten sind dann an
das Ergebnis der Untersuchung anzupassen.
Erfolgt die Fallung von Baumen nicht unmittel-
bar nach der Kontrolle sollten vorhandene
Hoéhlungen mittels Gaze verschlossen wer-
den, so dass eventuell vorhandene Fleder-
mause das Quartier verlassen kénnen aber
nicht mehr hineingelangen.

V CEF Die Baufeldfreimachung (Abriss- und Ro- Brutvdgel
4 dungsarbeiten) muss auf3erhalb der Brutzeit

der Brutvogel vom 01.10. - 28.02. erfolgen,

um Verluste im Zuge der Beseitigung von po-

tenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten zu

vermeiden. Ggf. ist ein friherer Baubeginn

maoglich. Voraussetzung dafir ist eine Kon-

trolle und Freigabe der Flachen durch einen
Sachverstandigen.

V CEF Der Geltungsbereich des B-Plans ist vor Um- Amphibien
5 setzung der konzipierten Vorhaben mit einem
Amphibienschutzzaun zu versehen. Dieser ist

zumindest im stdlichen und westlichen Be-

reich des B-Plans zu installieren. Der Amphi-
bienschutzzaun ist fir die Dauer der gesam-

ten Bautatigkeiten aufzustellen und instand zu

halten.
V CEF Die Bauarbeiten sind im Zeitraum von Ende Fledermause
6 Marz bis Anfang Oktober nicht nach Einbruch

der Dammerung weiterzufiihren.
V CEF Durchgrinungsmafnahmen im Geltungsbe- Fledermause
7 reich mit einheimischen Gehdlzen als Basis

fur ein reiches Insektenleben zur Sicherung
der Nahrungsquelle von Fledermausarten.

V CEF Samtliche erhalten bleibende Baume mit ei- Fledermause/
8 nem Stammdurchmesser groRRer 50 cm sind Brutvogel
vor baubedingten Schadigungen (z.B. durch
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Baufahrzeuge) zu schitzen. Dies betrifft auch
Baume aulderhalb des Geltungsbereichs, die
im Gefahren- bzw. Einzugsbereich der Bau-
stelle stehen. Hierzu sind die fachlich allge-
mein anerkannten SchutzmaRnahmen umzu-
setzen.

Vorgezogene AusgleichsmalRhahmen (A CEF-MalRnahmen)

A CEF Um die Quartiersdichte fur die potenziell vor- Fledermause
1 kommenden Fledermausarten zu erhalten,

muassen vor dem Verlust der Quartiere (ohne
»1ime-Lag-Effekt), d.h. vor den Rodungsar-

beiten sowie dem Abriss der Kleingarten und

vor Beginn der BaumaflRnahmen mindestens

10 Fledermauskasten (5 Flachkasten, 5 Fle-

dermaushoéhlen mit Wochenstubeneignung)

fachgerecht in raumlicher Nahe an geeigneter

Stelle angebracht und dauerhaft unterhalten

werden.
A CEF Sollten wider Erwarten Winterquartiere von Fledermause
2 Fledermausen festgestellt werden, so missen

auch diese im raumlichen Zusammenhang
fachgerecht ersetzt und dauerhaft erhalten

werden.
A CEF Die verloren gehenden potenziellen Héhlen- Brutvdgel
3 brutplatze im Geltungsbereich sowie die Nist-

platze an den Gebauden sind vor der Rodung
von Geholzen bzw. dem Abriss der Gebaude
(ohne ,Time-Lag-Effekt“) durch entspre-
chende Vogelnistkasten fir Hohlenbriter und
Nischenbriter im Geltungsbereich oder der
unmittelbaren Umgebung zu ersetzen.

7.6 Kosten und Finanzierung

Die Kosten fir die Vorbereitung der Mallhahmen und die Planung zur Anpassung des Bau-
rechts an die értlich vorhandenen Gegebenheiten tragt alleine der Grundstiickseigentiimer des
Plangebietes und Initiator der Planung. Die Hohe der Kosten und die zu tragenden Verpflich-
tungen im Einzelnen regelt ein noch abzuschlielender stadtebaulicher Vertrag zwischen der
Stadt Dassow und dem Grundstiickseigentiimer und Planungsinitiator. Dieser Vertrag ist nach
Abschluss der Beteiligungsverfahren gem. §§ 3 und 4 BauGB und vor dem Satzungsbeschluss
abzuschlief3en.
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Der Stadt Dassow entstehen dementsprechend neben dem allgemeinen verwaltungstechni-
schen Aufwand bei Bauleitplanverfahren keine dariber hinausgehenden Kosten und zwar we-
der fUr die Schaffung des Baurechtes noch bei der anschlieRenden Realisierung der Mal3nah-
men.

8. VERFAHREN

Die Stadt Dassow hat im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens folgende Beschliisse ge-
fasst und dabei die folgenden Aspekte geprift und behandelt:

- Aufstellungsbeschluss
Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer 6ffentlichen Sitzung am
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr.302 ,Pétenit-
zer Chaussee” gefasst. Der Beschluss wurde am ortsiblich bekannt ge-
macht.

-Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1)
Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte am .............. im Rah-
men einer 6ffentlichen Sitzung der Stadtvertretung. Die Offentlichkeit wurde
in Form einer Blrgerversammlung Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lésungen, die fiir die Neugestal-
tung des Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkun-
gen der Planung 6ffentlich unterrichtet.

- Entwurfsbeschluss
Der Uberarbeitete Bebauungsplanentwurf wurde am ................... von der
Stadtvertretung der Stadt Dassow als Grundlage fir die 6ffentliche Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behoérdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2
BauGB gebilligt.

- Offentliche Auslegung gemiR § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand ......... wurde vom ...............
bis zum ............ offentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wur-
den ortsublicham ............... bekannt gemacht.

- Beteiligung der Behérden gemaR § 4 Abs. 2 BauGB
Die Beteiligung der Behérden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte gemaR § 4a
Abs. 2 BauGB zeitgleich mit der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB. Die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berihrt werden kann, wurden mit
Schreiben vom .............. von der Planung unterrichtet und zur Stellung-
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nahme zum Entwurf des Bebauungsplans mit Stand .......... aufgefordert.

- Abwagungs- und Satzungsbeschluss
Die im Rahmen der 6ffentlichen Auslegungen vorgetragenen Anregungen
sowie die Stellungnahmen der beteiligten Behdrden und Trager 6ffentlicher
Belange wurden von der Stadtvertretung der Stadt Dassow in 6ffentlicher
Sitzung am ........ behandelt. In der gleichen Sitzung wurde der Bebauungs-
plan in der Fassung vom ............ als Satzung beschlossen. Die Begrindung
wurde gebilligt.

- Ausfertigung, 6ffentliche Bekanntmachung
Der Bebauungsplan wurde am .... . ausgefertigt und ist durch ortstibliche Be-
kanntmachung vom .......... in Kraft getreten.

9. RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November
2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022
(BGBI. I S. 1353)

Gesetz lber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20.
Juli 2022 (BGBI. | S. 1362, ber. S 1436) m.W.v. 29. Juli 2022,

Verordnung uiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI.
| S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S.
1802)

Verordnung uiber die Ausarbeitung der Bauleitpldane und die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. Dezember 1990 (BGBI. |1 1991 S. 58), zuletzt geandert Artikel 3 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S.
2542), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. | S. 1362)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V S.344, 2016 S.28) zuletzt gedndert durch Ge-
setz vom 26.06.2021 (GVOBI. M-V S.1033)

Dassow, den....................
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Die Burgermeisterin
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1 Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

In der Gemeinde Dassow in Nordwestmecklenburg ist die Errichtung mehrerer Wohngebaude geplant.
Die Realisierung dieses Vorhaben ist mdglicherweise mit Eingriffen in den Lebensraum von arten-
schutzrechtlich relevanten Tierarten (einheimische Brutvogel und Arten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie) verbunden. Im Zuge dieses AFBs auf Grundlage einer Potenzialanalyse ist die Zulassigkeit der
baulichen MaRnahmen zu Uberprifen. Gemal den gesetzlichen Vorschriften ist in diesem Kontext fest-
zustellen, ob Vorkommen von europarechtlich geschitzten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
(FFH-RL) bzw. Vorkommen von europaischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie (VS-
RL) von den Zugriffsverboten des § 44 (1) BNatSchG betroffen sein kdnnten. Ist das Eintreten von
Zugriffsverboten gemaR § 44 (1) BNatSchG (unter Beachtung von Vermeidungs- bzw. ggf. vorgezoge-
nen Ausgleichsmaflinahmen) hinsichtlich der europarechtlich geschitzten Arten nicht mit hinreichender
Sicherheit auszuschlieRen, findet eine Prifung statt, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir
eine Ausnahme von den Zugriffsverboten nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Das grundsatzliche
methodische Vorgehen und die inhaltliche Gliederung der vorliegenden artenschutzrechtlichen Befas-
sung orientiert sich nach der in Mecklenburg-Vorpommern giltigen Arbeitshilfe: Leitfaden Artenschutz
in Mecklenburg-Vorpommern - Hauptmodul Planfeststellung / Genehmigung- ;Blro Froelich & Sporbeck
Potsdam; Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V,

(Stand: 20.09.2010). Im Folgenden wird daher der Begriff Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB)
verwendet.

Das Ingenieurbdro fir faunistische Gutachten wurde mit der Anfertigung des AFB fiir dieses Vorhaben

beauftragt.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Am 01.03.2010 trat das neue Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2010) in Kraft. Das Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), wurde zuletzt gedndert durch Artikel 114
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436). Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden
- falls nicht anders angegeben - auf diese Neufassung. Die generellen artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestande des § 44 Abs. 1 sind folgendermalien gefasst:

(1) Es ist verboten,

1. wildlebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zer-
storen,

2. wildlebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen Vogelarten wahrend der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine er-
hebliche Stdrung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population

einer Art verschlechtert,



3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Arten der Natur
zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren (Zugriffsverbote).

(5) Fur nach § 15 zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fir Vorhaben im Sinne des § 18
Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulassig sind, gelten die Zugriffs-,
Besitz- und Vermarktungsverbote nach MalRgabe der Satze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der
Richtlinie 92/43/EWG aufgeflhrte Tierarten, europaische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen das
Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeintrachtigungen
wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die dkologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfillt wird. Soweit erforderlich, kbnnen auch vorgezogene Ausgleichs-
mafRnahmen festgesetzt werden. Fir Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeflihrten Arten gelten die Satze 2 und 3 entsprechend. Sind andere be-
sonders geschiitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfiihrung eines Eingriffs oder Vorha-
bens kein Verstol3 gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor."

Werden Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG beziglich der gemeinschafts-
rechtlich geschiitzten Arten erfiillt, missen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG
erfillt sein.

§ 45 Ausnahmen; Erméachtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(7) Die nach Landesrecht fiir Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behdrden sowie im Fall
des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt fiir Naturschutz kénnen von den Verboten des § 44
im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher
Schéaden,

2. zum Schutz der natlirlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. fur Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende
MafRnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschlieBlich der Verteidi-
gung und des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder der mafgeblich glinstigen Auswirkungen auf die
Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Griinden des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses einschlief3lich solcher
sozialer oder wirtschaftlicher Art. Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alter-
nativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlech-
tert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthalt.
Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu
beachten. Die Landesregierungen kdnnen Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulas-
sen. Sie kdnnen die Ermachtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehdrden

Ubertragen.



Unter Berticksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Arten des Anhangs IV
der FFH-Richtlinie:

+ das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des glinstigen Erhaltungszustandes flihren und

» das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem unglnstigen Erhaltungszustand befinden, die-
sen nicht weiter verschlechtern. Bei europaischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhal-

tungszustand nicht verschlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo).

Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestatten

Das Artenschutzrecht regelt grundsatzlich nicht den Schutz der Lebensrdume, sondern zielt trotz des
Populationsbezugs in § 44 Abs. 1 Nr. 3 eindeutig auf den individuellen Schutz ab. Demzufolge werden
lediglich der Erhalt und die Funktionsfahigkeit der jeweiligen Fortpflanzungs- und Ruhestatte eingefor-
dert. Bruthabitate von Vogelarten, die ihre Nester jahrlich neu angelegen, unterliegen nach der Brutsai-
son demnach nicht mehr dem Schutz des § 44 BNatSchG. Jedoch erstreckt sich die jeweilige Fortpflan-
zungs- oder Ruhestatte bei den meisten Brutvogelarten (im S. d. VS-RL) meist raumlich-funktional dar-
Uber hinaus auf zusatzliche essenzielle Bereiche im Umfeld des Nistplatzes. Bei vielen Brutvogelarten
dient das engere Umfeld des Bruthabitat auch als individuelle Ruhestatte adulter Individuen. Dies ist
von Art zu Art verschieden. Je enger die Bindung einer Vogelart an eine fest umrissene Habitatstruktur,
desto eher ist fUr diese im Eingriffsfall auch ein Verlust ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestatte im Sinne
des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG anzunehmen. Gleiches gilt analog fiir die Arten des Anhang IV der
FFH-RL.

In Trautner, J., Schuhmacher, J. & Schuhmacher A.; 2020 heif3t es dazu (gekurzt):

"Hierzu hat das BVerwG entschieden: ,Was als Fortpflanzungs- oder Ruhestatte i. S. d. Art. 12 Abs. 1
Buchst. d der Habitatrichtlinie anzusehen ist, ist in erster Linie eine naturschutzfachliche Frage, die je
nach den Verhaltensweisen der verschiedenen Arten unterschiedlich beantwortet werden kann.“
(BVerwG, Urt. v. 13.5.2009 — 9 A 73.07, Leitsatz 3 und Rdnr. 91).

Bezlglich Végeln hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) schon 2006 geurteilt, dass unter Brut-
statten ,nicht nur von Vdgeln gerade besetzte, sondern auch regelmafig benutzte Brutplatze zu verste-
hen [sind], selbst wenn sie wahrend der winterlichen Abwesenheit von Zugvdgeln unbenutzt® blieben.
Sie seien jedenfalls dann in der im damaligen § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 2002 beschriebenen Weise
betroffen, ,wenn ein ganzes Brutrevier, in dem sich solche regelmafRlig benutzten Brutplatze befinden,
vollstandig beseitigt wird“ (BVerwG, Urt. v. 12.6.2006 — 9 A 28.05).

Es ist daher folgerichtig, das Verbot des Art. 12 Abs. 1 Buchst. der FFH-RL so auszulegen, dass ver-
waiste Fortpflanzungs- und Ruhestatten nicht beschadigt oder vernichtet werden durfen, sofern eine
hinreichende Wahrscheinlichkeit fir deren Wiedernutzung besteht. Der Schutz erlischt erst dann, wenn

die Statte endguiltig aufgegeben wurde".

Artenschutz in der Bebauungsplanung
Zu einem Verstold gegen die artenschutzrechtlichen Verbote kann es erst durch die Verwirklichung ein-

zelner Bauvorhaben kommen, da noch nicht der Bebauungsplan, sondern erst das Vorhaben selbst die



verbotsrelevante Handlung darstellt. Aber auch wenn die artenschutzrechtlichen Verbote nicht unmittel-
bar fur die Bebauungsplanung gelten, muss die Gemeinde diese bereits auf der Ebene der Bebauungs-
planung beachten.

Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gilt, dass ein Bebauungsplan nach
§ 1 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich und daher unwirksam ist, wenn er aus rechtlichen Griinden voll-
zugsunfahig ist und die mit seinem Erlass gesetzte Aufgabe der verbindlichen Bauleitplanung nicht er-
fullen kann. Dies gilt auch fir die artenschutzrechtlichen Anforderungen.

Die Gemeinde muss daher die artenschutzrechtlichen Verbote bereits auf der Ebene der Bebauungs-
planung beachten. Sie ist verpflichtet, im Verfahren der Planaufstellung vorausschauend zu ermitteln
und zu beurteilen, ob die vorgesehenen Festsetzungen des Planes auf uniberwindbare artenschutz-

rechtliche Hindernisse treffen.

1.3 Methodisches Vorgehen

Am 21.07.2021 erfolgte eine Begehung durch faunistica (Buro fur 6kologische & faunistische Freiland-
untersuchungen) zur Ersteinschatzung des Geldndes unter dem Aspekt des Artenschutzes nach § 44
Abs. 1 BNatSchG. Da die Brutzeit der meisten Vogelarten bereits weit fortgeschritten war und eine
adaquate Erfassung der Avifauna nach den Methodenstandards (SUDBECK, P. et al. (Hrsg): 2005)
nicht mehr moglich war, erfolgt eine Potentialeinschatzung unter Berlicksichtigung der registrierten Brut-
vogelarten. Die Zauneidechse ist im Juni noch gut zu erfassen. Insbesondere wurde im Untersuchungs-
gebiet nach potenziellen Habitaten flr Vertreter der Tiergruppen Reptilien/Amphibien, Fledermause und
Vogel gesucht. Ferner wurde das Untersuchungsgebiet auf geeignete Habitatstrukturen fur Schmetter-
linge und Kafer in Augenschein genommen.

Es erfolgt eine Habitatpotenzialanalyse fir die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschltzten Arten

und die einheimischen Brutvogel.
1.4 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen wurden folgende Arbeitshilfen herangezogen:

Die Ergebnisse der Ortsbegehung am 20.07.2021.

Daten der Brutvogelatlas Mecklenburg-Vorpommern.

Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten; Landesamt fiir Umwelt, Natur-

schutz und in der Fassung vom 08. November 2016

Der AFB beinhaltet zudem

e Potenzialanalyse mit ,worst-case-Ansatz"

e Betroffenheitsanalyse der potenziell vorkommenden Arten mit Priifung der Verbotstatbestande
gem. § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

e ggf. Prifung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir eine Ausnahmegenehmigung
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG, d.h. Wahrung des Erhaltungszustandes und Fehlen zumutbarer

Alternativen



2 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens

Nachfolgend werden jene Wirkfaktoren aufgefiihrt, die relevante Beeintrachtigungen und Stérungen der

europarechtlich geschitzten Tierarten verursachen kénnen.
2.1 Beschreibung des Vorhabens

In der vorliegenden Planung soll eine Wohnanlage am Ortsrand von Dassow entstehen. Diese beinhal-
tet die Errichtung von vier Doppelhausern sowie 3 Reihenhausern mit jeweils 3 Geschossen. Daneben

sind Parkflachen und Grinanlagen geplant.
2.2 Baubedingte Wirkfaktoren
Baubedingt sind folgende Auswirkungen zu erwarten:

e Bauflachenfreimachung

e Anlage von BaustralRen und Materiallagern

e Bodenverdichtung durch Baufahrzeuge

e Larmemissionen, Erschitterungen, Abgase, Staubentwicklung und optische Stérungen durch
den Baubetrieb

2.3 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Die anlagebedingten Auswirkungen umfassen dauerhafte Veranderungen der bisherigen standértlichen

Charakteristika durch Uberbauung bzw. Uberpragung:

e Verlust bzw. Umnutzung von Habitaten (hier ehemalige Gewerbeflachen und Gebaude)

e Flacheninanspruchnahme durch die Errichtung der Gebaude und sonstiger Infrastruktur.
Dadurch gehen die bisher auf diesen Flachen vorhandenen Lebensrdume und Brutstatten fur
einige potenzielle Brutvogelarten und ggf. potenzielle Arten des Anhang IV FFH-RL verloren
oder werden funktional eingeschrankt. In der Folge stehen diese nicht mehr in vollem Umfang

als Lebensraum zur Verfiigung.
2.4 Betriebs- und anlagebedingte Wirkfaktoren
Als betriebsbedingte Auswirkungen sind die mittelbaren Wirkungen aus dem Betrieb zu nennen:

e anthropogene Stérungen durch Larm- und Lichtwirkungen, optische Storreize durch Besucher-
verkehr

e Schadstoffemissionen durch Kfz-Verkehr
3 Potentialanalyse und Relevanzpriifung
3.1 Ergebnisse der Ortsbegehung

Die Ergebnisse der Ortsbegehung sind im Anhang 1. Dies beinhaltet eine ausfiihrliche Beschreibung

des Gelandes und der Habitate vor Ort.



3.2 Relevanzpriifung

Im Rahmen einer Relevanzprifung werden zunachst die europarechtlich geschitzten Arten ,herausge-
filtert® (Abschichtung), flr die eine verbotstatbestandliche Betroffenheit durch das jeweilige Projekt mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher einer arten-
schutzrechtlichen Prifung nicht mehr unterzogen werden muissen. Das Plangebiet liegt am Ortsrand
von Dassow und ist auf3er im sudlichen Bereich von Siedlungsflachen umgeben und somit durch Kfz-
Verkehr und den sonstigen siedlungstypischen Auswirkungen (Larm und Schadstoffemissionen) vorbe-
lastet. Bei dem Plangebiet und dem Untersuchungsgebiet handelt es sich im Wesentlichen um eine
ehemalige Gewerbeflache. Tabelle 3 im Anhang 1 enthalt eine Ubersicht der zu priifenden Organis-
mengruppen.

Auf Grundlage der Habitatanalyse sind im Untersuchungsgebiet einige potenzielle Brutvdgel zu erwar-
ten. Die potenziellen Brutvogelarten gehéren zur 6kologischen Gilde der ungefahrdeten Brutvigel der
Vorwalder und alterer Baumbestande (liberwiegend einmalig genutzte Brutstandorte) sowie zur Gilde
der ungefahrdeten Hohlen- und Nischenbriiter an oder in Gebauden. Die unter Berilicksichtigung der
Ortlichen Begebenheiten und der Daten im Brutvogelatlas potenziell zu erwartenden Brutvdgel sind in
Tabelle 1 aufgefuhrt. Die Ruderalfluren mit den Hecken sind zwar potenzielles Bruthabitat von Neuntéter
und Sperbergrasmicke, jedoch wird das Areal durch die Siedlungsndhe und der angrenzenden Ver-
kehrswege als Bruthabitat nahezu wertlos. Die ndchsten potenziellen Brutareale fur beide Arten liegen
etwa 150 m sildlich des Plangebietes in den Geholzen entlang des Wassergrabens zwischen dem
Dassower See und dem Muhlenteich.

Die Gebaude auf dem Gelande sind bereits halb eingestiirzt und aus Sicherheitsgriinden nicht mehr
betretbar. In diversen Mauerldchern, Spalten und ahnlichen Strukturen konnten vereinzelt potenzielle
Quartiere von Fledermausen vorhanden sein. Dabei wird nur von einer Eignung als Sommerquartier
ausgegangen, da keine Kellerraume oder andere frostfreie Raumlichkeiten vorhanden sind. Baumhdoh-
len wurden im Plangebiet nicht berichtet.

Die Zauneidechse ist im Quadranten des MTB noch nicht nachgewiesen (https:/ffh-an-
hang4.bfn.de/fileadmin/AN4/documents/reptilia/laceagil nat bericht 2019.pdf). Die Ruderalflachen im

Plangebiet sind ein potenzieller Lebensraum fiir die Art. Insgesamt ist das Areal fir das langfristige
Uberleben einer Population viel zu klein. Das Plangebiet ist von Siedlungsflachen im Norden und Acker-
flachen im Siiden umgeben. Wahrend der Ortsbegehung wurden keine Zauneidechsen gesichtet. Ein
Vorkommen ist im hohen Malte unwahrscheinlich.

Im Plangebiet existieren keine Laichgewasser von Amphibien. In der mittleren und stdlichen Ortslage
von Dassow sind diverse Kleingewasser fiir artenschutzrechtlich relevanten Amphibien sicher als Re-
produktionsgewasser geeignet. Das Plangebiet kommt daher nur als Teillebensraum/Landlebensraum
fur Amphibien in Frage. Das Plangebiet ist grundséatzlich als Wanderkorridor zwischen Winterhabitat,
Laichhabitat und Sommerlebensraum anzusehen. Dabei dirfte die Bedeutung jedoch relativ gering
sein. Die Ackerflachen, die Grinlandflachen sowie die Feuchtbiotope stidlich des Plangebietes sollten
eine weitaus hohere Bedeutung als Landlebensraum haben. Im Zuge der Ortsbegehung wurden kei-

nerlei Amphibien registriert. Totfunde oder Wanderbewegungen wurden nicht festgestellt.



Weitere Arten des Anhang IV der FFH-RL kdnnen mangels geeigneter Habitate ausgeschlossen wer-
den. Artenschutzrechtlich relevante Flechten- und Bliitenpflanzen kdnnen ebenfalls ausgeschlossen
werden.

Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes

Siidlich des Plangebiets befindet sich das NSG 143 "Uferzone Dassower See". Das Plangebiet liegt
nicht innerhalb der Grenzen des NSG. Die Bebauung ist auf einer ehemaligen Gewerbeflache geplant
und schlielt direkt an die vorhandene Siedlungsstruktur des Ortes an. Eine zuséatzliche Zerschnei-
dungswirkung entsteht daher nicht. Das Vorhaben hat daher voraussichtlich keine Auswirkungen auf
die im NSG vorkommenden Arten des Anhang IV der FFH-RL sowie auf die europaischen Vogelarten
im Schutzgebiet. Gleiches gilt fir das NSG 259 "Stepenitz- und Maurine-Niederung", welches sddlich

von Dassow beginnt.

Europaischen Vogelschutzgebiet 2031-471 "Feldmark und Uferzone an Untertrave und Dassower See"
Dieses SPA umfasst die um die Untertrave und den Dassower See gelegene offene Ackerlandschaft
mit ertragreichen Bdden einschliellich der Gewasserufer (Schilfréhrichte, Steilufer). Die Grenze des
SPA verlauft aulderhalb der Ortslage Dassow wenige Meter siidwestlich des Plangebietes. Folgende
wertgebende Brutvogel sind im SPA relevant: Eisvogel (Alcedo atthis), Weildstorch (Ciconia ciconia),
Rohrweihe (Circus aeruginosus), Singschwan (Cygnus cygnus), Mittelspecht (Dendrocopos medius),
Neuntéter (Lanius collurio), Schwarzmilan (Milvus migrans), Rotmilan (Milvus milvus), Wespenbussard
(Pernis apivorus), Sperbergrasmiicke (Sylvia nisoria).

Wertgebende Zugvdgel sind: Blassgans(Anser albifrons), Saatgans (Anser fabalis), Gansesager (Mer-
gus merganser).

Samtliche genannten Arten finden im Plangebiet keinerlei geeignete Lebensraume.

Im MTB 2031 sind 4-7 BP der Sperbergrasmiicke angegeben. Auch hier sind im Plangebiet negative
Einflisse (Stérungen, Larmemmissionen) durch den StralRenverkehr und der Siedlungsnahe bereits

vorhanden.

FFH-Gebiet DE 2132-303 Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflissen

Dieses Natura 2000 Gebiet tangiert den sidlichen Ortsrand von Dassow und umfasst den engeren
Uferbereich des Dassower Sees. Eine direkte rdumliche Beziehung zum Plangebiet besteht nicht. Le-
bensraume fir die relevanten Tierarten des Anhang IV (z.B. Fischotter) sind im Plangebiet nicht vor-

handen. Ebenso wenig fir die relevanten Vogelarten des Natura 2000 Gebietes.

FFH-Gebiet DE 2031-301 ,Kuste Klutzer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave®
Dieses FFH-Gebiet erstreckt sich am Sudufer des Dassower See. Potenzielle Auswirkungen des Vor-
habens auf artenschutzrechtlich relevante Tierarten des Gebietes sind nicht zu erwarten.
Der Fokus des AFB liegt somit auf dem potenziellen Vorkommen von Fledermausen und Brutvdgeln

und Wanderbewegungen bzw. Landlebensraume von Amphibien.



Tabelle 1 potenzielle Brutvogelarten im UG
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Art Art wissenschaftlich n_:' n_:' a E § 8 8 §
Amsel Turdus merula § [+ |x |x |F
Bachstelze Motacilla alba § [+ |x |x [N
Blaumeise Cyanistes caeruleus § [+ X |x |H
Buchfink Fringilla coelebs § [+ |x |x |F
Buntspecht Dendrocopus major § |+ X [H
Eichelh&her Garrulus glandarius § |+ [x |x |F
Elster Pica pica § [+ |x |x |F
Feldsperling Passer montanus V| 3 § [+ |x |x |H
Fitis Phylloscopus trochilus § [+ |x |x |F
Gartenbaumlaufer |Certhia brachydactyla § |+ X |N
Gartengrasmucke |Sylvia borin § |+ [x |x |F
Gartenrotschwanz |Phoenicurus phoenicurus |V § |+ X [H;N
Grunfink Carduelis chloris § [+ |x |x |F
Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros § |+ [x |[x |N
Haussperling Passer domesticus VvV |V § [+ |X |X |HF
Kleiber Sitta europaea § |+ [x |x [H
Kohimeise Parus major § [+ |x |x |H
Monchsgrasmiicke | Sylvia atricapilla § [+ |x |x |F
Nachtigall Luscinia megarhynchos § [+ |x |x |BF
Rotkehlchen Erithacus rubecula § [+ |x |x [N
Singdrossel Turdus philomelos § [+ |xX |x |F
Star Sturnus vulgaris 3 § |+ X [H
Stieglitz Carduelis carduelis § |+ [x |x |F
Zaunkonig Troglodytes troglodytes § |+ [x |X |FN
Zilp zalp Phylloscopus collybita § |+ X |F

B= Bodenbriter N =
Nischenbriter H =
Hohlenbriter F =
Freibruter

§ besonders geschitzte
Art
§§ streng geschiitzte Art

4 Artenschutzfachliche Konfliktanalyse und artenschutzrechtliche Priifung

Im Rahmen dieser artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse werden unter Berlcksichtigung der Krite-
rien Betroffenheit, Empfindlichkeit, Gefahrdung, Bestandssituation sowie spezieller Habitatanspriiche

die Arten ermittelt, die hinsichtlich der Verbote des § 44 BNatSchG zu prifen sind. Betrachtet werden



hier die als untersuchungsrelevant ermittelten Arten der Tiergruppen Saugetiere (Fledermause), Am-

phibien und Vogel.
4.1 Begriffserklarung MaBnahmen fiir die europarechtlich geschiitzten Arten

Vermeidungsmalinahmen Vcer (mitigation measures)

Maflinahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen setzen am Projekt an. Sie fihren dazu, dass Pro-
jektwirkungen entweder vollstandig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass moglichst keine
verbotstatbestandliche Beeintrachtigung fur die geschitzte Art mehr erfolgt (z. B. Bauschutzmalinah-

men, Bauzeitenbeschrankungen, Anbringen von Uberflughilfen).

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen Acer (continuous ecological functionality-measures, Mallnahmen
zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat)

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG, die CEF-Mallnahmen entsprechen,
setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschutzten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion
der konkret betroffenen Lebensstatte bzw. fiir die betroffene lokale (Teil-) Population in qualitativer und
quantitativer Hinsicht zu erhalten. Dabei muss die Okologisch-funktionale Kontinuitat der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestétte (ohne "time-lag") gesichert sein. Vorgezogene Ausgleichsmallnahmen missen
zudem einen unmittelbaren rdumlichen Bezug zur betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatte erken-
nen lassen, z. B. in Form einer Vergrofierung eines Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in
direkter funktioneller Beziehung zu diesem. Fir die Beurteilung, ob ein Verbot gem. § 44 Abs. 1
BNatSchG durch eine vorgezogene AusgleichsmaRnahme vermieden werden kann, ist eine genaue
und ausflhrliche Beschreibung der Maflnahme (im AFB sowie im LBP) unabdingbar (inkl. einer Prog-
nose der Dauer bis zur Zielerreichung, evtl. zeitliche Staffelung von TeilmaRRnahmen, Pflegezeitrdumen
etc.; Definition des erforderlichen dkologischen Zustandes der MalRnahmenfldche zum Zeitpunkt der
Zielerreichung). Wenn maglich, sollten sich die vorgezogenen Ausgleichsmallnahmen inhaltlich und
raumlich an Ubergeordneten Artenschutzkonzepten orientieren. Eine Abstimmung mit den zustandigen

Naturschutzbehorden ist hierbei in jedem Falle erforderlich.

Kompensatorische MalRnahmen A/E FCS (favourable conservation status measures)

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme darf gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG nur zugelassen werden, wenn
zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art
nicht verschlechtert. Hierflir kdnnen kompensatorische MalRnahmen, auch FCS-MalRnahmen genannt,
erforderlich werden. Hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine derartige Zeit-

licke (time-lag) entsteht, so dass eine irreversible Schwachung der Population auftreten kann.



4.2 Abschatzung moglicher Beeintrachtigungen (worst case — Ansatz) und VermeidungsmaR-

nahmen

4.2.1 Verbot der Verletzung oder des Totens von europarechtlich geschiitzten Tierarten (§ 44
Abs.1 Nr.1)

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen
oder zu zerstoéren. Das Auslésen des Zugriffsverbots ist insbesondere im Zuge der Baufeldfreimachung

zu beflirchten, da hierbei Fortpflanzungs- und Ruhestatten beseitigt werden.

Fledermause

Mégliche Beeintrachtigungen:

Bei den potenziell vorkommenden Fledermausarten handelt es sich héchstwahrscheinlich um Sied-
lungsfolger, die ein gewisses Mal} an menschlicher Aktivitat dulden. Potenziell in oder an den Gebduden
vorkommende Arten sind die Pipistrellus-Arten (Zwergfledermaus, Mickenfledermaus, ggf. Rauhautfle-
dermaus) sowie die Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotina) und das Braune Langohr. Die Gebaude
sind vermutlich nicht als Winterquartier nutzbar. Méglicherweise sind in den alteren Badumen im Plan-
gebiet HOhlungen als Quartier fir Fledermause vorhanden. Durch die Rodungs- und Abrissarbeiten
besteht das potenzielle Risiko, das Fledermause zu Schaden kommen.

Anlage- und betriebsbedingt sind keine erhdhten Risiken zu erwarten. Die Laubbaume entlang des Tra-
vemiinder Weges konnten potenzielle Quartierbdume fiir Fledermause sein. Da diese jedoch It. Planung
voraussichtlich erhalten bleiben, besteht hier kein populationswirksames Verletzungs- oder Tétungsri-

siko durch die bauvorbereitenden MaRnahmen.

Vermeidungsmalfnahmen:

V CEF 1 Der Abriss der Gebaude und die Rodungsarbeiten sind zwischen 01.10. und 28.02. auszufiih-
ren. Dies verhindert, dass besetzte Sommerquartiere zerstért werden und Fledermause zu Schaden
kommen.

V CEF 2 Vor Abriss der Gebaude und den Rodungsarbeiten zwischen dem 01.10. und 28.02. sind die
Gebéaude und den Habitatbdume unmittelbar vor Beginn der Abriss- und Rodungsarbeiten durch einen
Fledermausexperten auf eine aktuelle Nutzung durch Flederm&use zu lberpriifen. Auch sind bisher
noch nicht entdeckte Strukturen zu Uberpriifen. Die Abrissarbeiten sind dann an das Ergebnis der Un-
tersuchung anzupassen.

V CEF 3 Sollten weitere Baume mit Stammdurchmesser > 50 cm gefallt werden, sind diese generell
durch einen Fledermausexperten auf eine aktuelle Nutzung durch Fledermause zu tberprifen. Die Ro-
dungsarbeiten sind dann an das Ergebnis der Untersuchung anzupassen. Erfolgt die Fallung von Bau-
men nicht unmittelbar nach der Kontrolle sollten vorhandene Hoéhlungen mittels Gaze verschlossen wer-
den, so dass eventuell vorhandene Fledermause das Quartier verlassen kdnnen aber nicht mehr hin-

eingelangen.

Brutvogel



Mégliche Beeintrachtigungen:

Die Fortpflanzungsstatten der genannten potenziellen Arten befinden sich zumeist innerhalb des Gel-
tungsbereichs oder angrenzend zum Geltungsbereich des B-Plans. Durch die Beseitigung der Gebaude
und Gehdlze werden auch die Vegetationsstrukturen und Gebaude, in denen potenzielle Nistplatze von
Brutvégeln vorhanden sind, zerstért. Daher kénnen im Zuge der Beseitigung der Fortpflanzungs- und
Ruhestatten Individuen der potenziellen Brutvogel verletzt oder getdtet werden. Baubedingt besteht
weiterhin die Gefahr der Tétung von Individuen der genannten Arten durch Baufahrzeuge und Material-
ablagerung im Bereich der Brutplatze. Die Laubbdaume entlang des Travemunder Weges als Bruthabitat
der betreffenden Arten nérdlich angrenzend zum Plangebiet bleiben It. derzeitiger Planung erhalten.
Somit entstehen hier keine weiteren Tétungs- oder Verletzungsrisiken. Betriebs- und anlagenbedingt ist

von keiner Beeintrachtigung auszugehen.

Vermeidungsmalinahmen:

V CEF 4 Die Baufeldfreimachung (Abriss- und Rodungsarbeiten) muss auf3erhalb der Brutzeit der Brut-
vogel (01.10. - 28.02.) erfolgen, um Verluste im Zuge der Beseitigung von potenziellen Fortpflanzungs-
und Ruhestatten zu vermeiden. Ggf. ist ein friiherer Baubeginn moglich. Voraussetzung dafiir ist eine

Kontrolle und Freigabe der Flachen durch einen Sachverstandigen.

Amphibien

Mégliche Beeintrachtigungen:

Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Amphibien sind im Geltungsbereich des B-Plans nicht
vorhanden. Die umliegenden Kleingewasser stellen jedoch potenzielle Fortpflanzungshabitate dar.
Wahrend der Amphibienwanderungen konnten einzelne Exemplare von den artenschutzrechtlich rele-
vanten Amphibienarten (vgl. Relevanzpriifung) in das B-Plangebiet einwandern. In diesem Fall besteht
ein erhohtes Verletzungs- bzw. Tétungsrisiko im Zuge der Bauarbeiten (z.B. durch Baufahrzeuge, Bo-

denabschiebungen usw.).

Vermeidungsmalinahmen

V CEF 5 Der Geltungsbereich des B-Plans ist vor Umsetzung der konzipierten Vorhaben mit einem
Amphibienschutzzaun zu versehen. Dieser ist zumindest im sidlichen und westlichen Bereich des B-
Plans zu installieren. Der Amphibienschutzzaun ist fir die Dauer der gesamten Bautatigkeiten aufzu-

stellen und instand zu halten.

4.2.2 Stérungsverbote (§ 44 Abs.1 Nr.2)

Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es verboten wildlebende Tiere der streng geschiitzten
Arten und der européaischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren. Eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich durch
die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Dies ist der Fall,

sofern durch die Stérung der Bestand oder die Verbreitung von Anhang-IV-Arten bzw. europaischen



Vogelarten nachteilig beeinflusst wird. Zu beriicksichtigen sind daher auch Handlungen, die Vertrei-
bungseffekte oder Fluchtreaktionen auslésen. Als Stoérfaktoren kommen z.B. Larm, Vibration und
schnelle Bewegungen in Betracht. Die Periode der Fortpflanzung (Brut- und Aufzuchtzeit) umfasst v.a.
die Zeiten der Balz, Paarung, Nestbau und Eiablage, Bebriitung und Jungenaufzucht. Als Uberwinte-
rungszeit gilt die Phase der Inaktivitat, der Winterruhe (bzw. Kaltestarre) oder des Winterschlafs. Die
Wanderungszeit umfasst die Phase, in der Tiere innerhalb ihres Lebenszyklus von einem Habitat in ein

anderes wechseln, z.B. um der Kalte zu entfliechen oder bessere Nahrungsbedingungen vorzufinden.

Fledermduse

Maogliche Beeintrachtigungen:

Bei den potenziell vorkommenden Fledermausarten handelt es sich héchstwahrscheinlich um Sied-
lungsfolger, die ein gewisses Mal} an menschlicher Aktivitat dulden. Potenziell in oder an den Gebduden
vorkommende Arten sind z.B. die Pipistrellus-Arten (Mickenfledermaus, Rauhautfledermaus und
Zwergfledermaus) sowie die Breitflligelfledermaus (Eptesicus serotina) sowie Braunes Langohr.
Fledermause, die die potenziell geeigneten Quartiere nutzen, konnten wahrend der Bauphase gestort
werden. Wenn nach Einbruch der Dammerung und insbesondere unter Zuhilfenahme kunstlicher Be-
leuchtung Bauarbeiten durchgefiihrt werden, kdnnten Vibrationen, Larm und Licht die potenziell vor-
kommenden Flederm&use am abendlichen Ausflug hindern. Die Stérungen durch Larm durften aber im
Vergleich zu den bereits bestehenden Vorbelastungen, z.B. durch die menschliche Aktivitat durch Kfz-
Verkehr, Freizeitnutzung und Wohnhauser nicht wesentlich erhdht werden. Da das Plangebiet im Sied-
lungsbereich liegt, ist anlagebedingt nicht mit einer wesentlichen Anderung der vorbelasteten Situation

in Bezug auf anthropogen Stérungen zu rechnen.

Vermeidungsmalfnahmen:
V CEF 6 Die Bauarbeiten sind im Zeitraum von Ende Marz bis Anfang Oktober nicht nach Einbruch der

Dammerung weiterzufihren.

Brutvogel

Mdogliche Beeintrachtigungen:

Die Fortpflanzungsstatten der genannten potenziellen Arten befinden sich zumeist innerhalb des Gel-
tungsbereichs oder angrenzend zum Geltungsbereich des B-Plans. Es ist temporar mit potenziell popu-
lationswirksamen Stérungen durch die Bauarbeiten (Baumaschinenverkehr, Larm usw.) zu rechnen. Die
Arten gelten in Bezug auf die Wahl ihrer jeweiligen Brutplatze als flexibel. Sie sind gegenuber anthro-
pogenen Storreizen vergleichsweise unempfindlich und haben ihre Brutplatze im Plangebiet ohnehin im
Siedlungsbereich. Zudem ist ein Ausweichen in unmittelbare Bereiche ohne Stérimplikationen méglich.
Erhebliche Beeintrachtigungen fur das lokale Bestandsniveau werden selbst unter Annahme einer un-
terstellten temporaren Stérung einzelner Brutpaare nicht generiert. Die 6kologische Lebensraumkonti-
nuitat bleibt flr das betroffene Brutvogelspektrum erhalten. Da das Plangebiet im Siedlungsbereich liegt
ist anlagebedingt nicht mit einer wesentlichen Anderung der vorbelasteten Situation in Bezug auf anth-

ropogen Stdérungen zu rechnen.



Die untersuchten Flachen dienen nicht als Uberwinterungsquartier oder als Rastflache wahrend der
Wanderungszeiten von Zugvogeln. Auch wahrend der Mauser der Vogelarten sind keine zusatzlichen

erheblichen Stérungen zu erwarten.

Vermeidungsmafnahmen:
V CEF 5 (Bauzeitenregelung siehe Kap. 4.2.1) gilt auch in Bezug auf die Populationswirksamen baube-

dingten Stoérungen
4.2.3 Schadigungsverbot der Fortpflanzungs- und Ruhestatten (§ 44 Abs.1 Nr.3-4)

Ein Zugriffsverbot trifft zu, wenn wild lebende Tiere der besonders geschutzten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen gefangen, verletzt, getdtet bzw. zerstoért werden oder sie der Natur enthommen werden
oder die Okologische Funktion ihrer Lebensstatte nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Es liegt
ebenfalls vor, wenn wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur enthommen, beschadigt oder zerstért werden.

Fledermause

Mégliche Beeintrachtigungen:

Bei den potenziell vorkommenden Fledermausarten handelt es sich héchstwahrscheinlich um Sied-
lungsfolger, die ein gewisses Mal an menschlicher Aktivitat dulden. Potenziell in oder an den Gebauden
vorkommende Arten sind die Pipistrellus-Arten (Mickenfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfle-
dermaus) sowie die Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotina). Die Gebaude sind potenziell nur als
Sommerquartier nutzbar. Zwar sind die Gebaude sicher nur bedingt als Fledermausquartiere geeignet,
jedoch ist ein Besatz durch zumindest einzelne Fledermause nicht auszuschlielen. Durch die Rodungs-
und Abrissarbeiten gehen die meisten potenziellen Fledermausquartiere im Geltungsbereich verloren.
Auch die groften Laubbaume entlang des Travemiinder Weges kdnnten potenzielle Quartierbdume fiir
Fledermause sein. Da diese jedoch It. Planung erhalten bleiben, besteht hier kein populationswirksames
Verletzungs- oder Tétungsrisiko durch die bauvorbereitenden MalRnahmen.

Als Nahrungshabitat ist das Plangebiet insgesamt eher von untergeordneter Bedeutung. Bedeutende
Jagdreviere stellen sicher die Uferbereiche des Dassower Sees dar. Der Verlust von Nahrungshabita-
ten durch die Umsetzung des Bebauungsplans erscheint nicht erheblich. Im Geltungsbereich entstehen
neben den Wohngebauden auch Grunflachen. Die Neugestaltung der Grunflachen ist so zu gestalten,

dass das Vorkommen von Insekten wieder geférdert wird.

Vermeidungsmaflnahmen:

V CEF 7 Durchgriinungsmalnahmen im Geltungsbereich mit einheimischen Gehdlzen als Basis fir ein
reiches Insektenleben zur Sicherung der Nahrungsquelle von Fledermausarten.

V CEF 8 Samtliche erhalten bleibende Baume mit einem Stammdurchmesser gréfier 50 cm sind vor
baubedingten Schadigungen (z.B. durch Baufahrzeuge) zu schitzen. Dies betrifft auch Baume auler-
halb des Geltungsbereichs, die im Gefahren- bzw. Einzugsbereich der Baustelle stehen. Hierzu sind die

fachlich allgemein anerkannten Schutzmaflinahmen umzusetzen.



A CEF- Malinhahmen:

A CEF 1 Um die Quartiersdichte fur die potenziell vorkommenden Fledermausarten zu erhalten, missen
vor dem Verlust der Quartiere (ohne ,Time-Lag-Effekt), d.h. vor den Rodungsarbeiten sowie dem Ab-
riss der Gebaude und vor Beginn der Baumalnahmen mindestens 10 Fledermauskasten (5 Flachkas-
ten, 5 Fledermaushdhlen mit Wochenstubeneignung) fachgerecht in raumlicher Nahe an geeigneter
Stelle angebracht und dauerhaft unterhalten werden. Die Ersatzquartiere kénnen nach Abschluss der
Bauarbeiten entfallen, sofern die neuen Gebaude dauerhaft geeignete Quartiere in ausreichendem Um-
fang aufweisen.

A CEF 2 Sollten wider Erwarten Winterquartiere von Fledermausen festgestellt werden, so mussen

auch diese im raumlichen Zusammenhang fachgerecht ersetzt und dauerhaft erhalten werden.

Brutvogel

Mégliche Beeintrachtigungen:

Die Fortpflanzungsstatten der genannten potenziellen Arten befinden sich zumeist innerhalb des Gel-
tungsbereichs oder angrenzend zum Geltungsbereich des B-Plans. Durch die Beseitigung der Vegeta-
tionsstrukturen und Gebaude, in denen potenzielle Nistplatze von Brutvogeln vorhanden sind, werden
die potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten zerstort. Betroffen sind insbesondere die Arten der
Gilde der ungefahrdeten Brutvdgel der Vorwalder und alterer Baumbestande (liberwiegend einmalig
genutzte Brutstandorte). Die Arten dieser Gilde sind typische Brutvdgel der Hecken, Feldgehdlze und
Walder, die in Mecklenburg-Vorpommern noch weit verbreitet sind und stabile Bestadnde aufweisen. Es
handelt sich zumeist um Freibriter, die jahrlich ihr Nest neu errichten. Potenziell von den BaumaRnah-
men betroffene Individuen kénnen in ungestorte geeignete Bereiche der ndheren Umgebung auswei-
chen, die in ausreichendem Umfang vorhanden sind. Durch die Bauzeitenregelung (siehe oben) wird
eine direkte Beeintrachtigung von Fortpflanzungsstatten von Brutvogeln dieser Gilde ausgeschlossen.
Die Niststatten der héhlenbewohnenden Arten dieser 6kologischen Gilde genielen auch nach der Brut
gesetzlichen Schutz (vgl. MUGV 2011). Diese sind daher zu ersetzen (siehe A CEF MalRnahmen). Von
der Beseitigung der Gebaude sind insbesondere die gebaudebewohnenden Arten betroffen. Deren Fort-

pflanzungs- und Ruhestéatten gehen durch die Abrissarbeiten ebenfalls verloren und sind zu ersetzen.

Vermeidungsmalfnahmen:

V CEF 8 Samtliche erhalten bleibende Baume mit einem Stammdurchmesser gréfler 50 cm sind vor
baubedingten Schadigungen (z.B. durch Baufahrzeuge) zu schitzen. Dies betrifft auch Baume auler-
halb des Geltungsbereichs, die im Gefahren- bzw. Einzugsbereich der Baustelle stehen. Hierzu sind die

fachlich allgemein anerkannten Schutzmaflnahmen umzusetzen.

A CEF-Malinahmen:

A CEF 3 Die verloren gehenden potenziellen Hohlenbrutplatze im Geltungsbereich sowie die Nistplatze
an den Gebauden sind vor der Rodung von Gehdlzen bzw. dem Abriss der Gebaude (ohne ,Time-Lag-
Effekt“) durch entsprechende Vogelnistkasten fir Héhlenbriter und Nischenbriter im Geltungsbereich
oder der unmittelbaren Umgebung zu ersetzen. Es wird empfohlen, die Anzahl der Vogelnistkasten nach

einer Begehung der Kleingarten durch einen Sachverstandigen festzulegen. Ohne genaue Besichtigung



wird derzeit von einem Bedarf von 14 Nistkasten (8 Hohlennistkasten, 6 Halbhdhlennistkasten) ausge-

gangen.

Tabelle 2 MaBnahmeniibersicht

Nr. MaRnahmenkurzbeschreibung Arten-

gruppe

MafRnahmen zur Vermeidung

V CEF 1 Der Abriss der Gebaude und die Rodungsarbeiten sind zwischen 01.10. und Fleder-
28.02. auszufuihren. Dies verhindert, dass besetzte Sommerquartiere zer- mause

stort werden und Fledermause zu Schaden kommen.

V CEF 2 Vor Abriss der Gebaude und den Rodungsarbeiten zwischen dem 01.10. Fleder-
und 28.02. sind die Gebaude und den Habitatbaume unmittelbar vor Beginn mause
der Abriss- und Rodungsarbeiten durch einen Fledermausexperten auf eine
aktuelle Nutzung durch Fledermause zu uberprifen. Auch sind bisher noch
nicht entdeckte Strukturen zu Uberprifen. Die Abrissarbeiten sind dann an

das Ergebnis der Untersuchung anzupassen.

V CEF 3 Sollten weitere Baume mit Stammdurchmesser > 50 cm gefallt werden, sind Fleder-
diese generell durch einen Fledermausexperten auf eine aktuelle Nutzung maus
durch Fledermause zu Uberprifen. Die Rodungsarbeiten sind dann an das
Ergebnis der Untersuchung anzupassen. Erfolgt die Fallung von Baumen
nicht unmittelbar nach der Kontrolle sollten vorhandene Héhlungen mittels
Gaze verschlossen werden, so dass eventuell vorhandene Fledermause

das Quartier verlassen kénnen aber nicht mehr hineingelangen.

V CEF 4 Die Baufeldfreimachung (Abriss- und Rodungsarbeiten) muss aufierhalb = Brutvo-
der Brutzeit der Brutvogel vom 01.10. - 28.02. erfolgen, um Verluste im Zuge | gel
der Beseitigung von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten zu ver-
meiden. Ggf. ist ein friherer Baubeginn moglich. Voraussetzung dafiir ist
eine Kontrolle und Freigabe der Flachen durch einen Sachverstandigen.

V CEF 5 Der Geltungsbereich des B-Plans ist vor Umsetzung der konzipierten Vor- | Amphi-

haben mit einem Amphibienschutzzaun zu versehen. Dieser ist zumindest | bien




im sldlichen und westlichen Bereich des B-Plans zu installieren. Der Am-
phibienschutzzaun ist flr die Dauer der gesamten Bautatigkeiten aufzustel-

len und instand zu halten.

V CEF 6 Die Bauarbeiten sind im Zeitraum von Ende Marz bis Anfang Oktober nicht | Fleder-
nach Einbruch der Dammerung weiterzuflihren. mause

V CEF 7 DurchgriinungsmafRnahmen im Geltungsbereich mit einheimischen Gehdol- Fleder-
zen als Basis fur ein reiches Insektenleben zur Sicherung der Nahrungs- mause
quelle von Fledermausarten.

V CEF 8 Samtliche erhalten bleibende Baume mit einem Stammdurchmesser groer | Fleder-
50 cm sind vor baubedingten Schadigungen (z.B. durch Baufahrzeuge) zu @ mause/
schitzen. Dies betrifft auch Baume aulRerhalb des Geltungsbereichs, die im Brutvo-
Gefahren- bzw. Einzugsbereich der Baustelle stehen. Hierzu sind die fach- | gel
lich allgemein anerkannten SchutzmalRnahmen umzusetzen.

Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (A CEF-MalRnahmen)

A CEF 1 Um die Quartiersdichte fur die potenziell vorkommenden Fledermausarten Fleder-
zu erhalten, mussen vor dem Verlust der Quartiere (ohne ,Time-Lag-Ef- | mause
fekt“), d.h. vor den Rodungsarbeiten sowie dem Abriss der Kleingarten und
vor Beginn der BaumaRBnahmen mindestens 10 Fledermauskasten (5
Flachkasten, 5 Fledermaushohlen mit Wochenstubeneignung) fachgerecht
in raumlicher Nahe an geeigneter Stelle angebracht und dauerhaft unterhal-
ten werden.

A CEF 2 Sollten wider Erwarten Winterquartiere von Fledermausen festgestellt wer- | Fleder-
den, so missen auch diese im raumlichen Zusammenhang fachgerecht er- =~ mause
setzt und dauerhaft erhalten werden.

A CEF 3 Die verloren gehenden potenziellen Hohlenbrutplatze im Geltungsbereich Brutvo-
sowie die Nistplatze an den Gebauden sind vor der Rodung von Gehdlzen | gel

bzw. dem Abriss der Gebaude (ohne ,Time-Lag-Effekt) durch entspre-
chende Vogelnistkasten fur Héhlenbriter und Nischenbriter im Geltungs-

bereich oder der unmittelbaren Umgebung zu ersetzen.

Kompensatorische Maltnahmen (FCS-Malinahmen)




5 Monitoring

Das Anbringen der Nistkasten ist zu dokumentieren. Ein weiteres Monitoring wird vorerst nicht als not-

wendig erachtet.

6 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir die
Ausnahme nach § 45 Abs. 8 BNatSchG

Gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG koénnen hinsichtlich der Arten nach Anhang IV der FFH- Richtlinie und
der europaischen Vogelarten von den Verboten des § 44 BNatSchG Ausnahmen zugelassen werden.
Nachfolgend wird zusammenfassend dargelegt, ob die naturschutzfachlichen Ausnahmevorausset-

zungen erflllt sind.
6.1 Tierarten des Anhangs IV FFH-Richtlinie

Da fur die Tierarten des Anhangs IV FFH-Richtlinie im Rahmen dieses AFB im Untersuchungsgebiet
keine Verbotstatbestdnde gemanR § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erflllt sind, ist die Darlegung
der naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht er-

forderlich. Voraussetzung ist die Umsetzung der konzipierten CEF-MalRnahmen.
6.2 Europdische Vogelarten

Da fir die europaischen Brutvogelarten im Rahmen dieses AFB im UR keine Verbotstatbestédnde ge-
maR § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfiillt sind, ist die Darlegung der naturschutzfachlichen
Voraussetzungen fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich. Voraussetzung ist

die Umsetzung der konzipierten CEF-MalRnahmen.
6.3 Priifung auf Alternativen

Die Verbotstatbestdnde gemaf § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind weder fiir die Tierarten des
Anhangs IV FFH-Richtlinie noch flr die europaischen Brutvogelarten einschlagig. Eine Prufung auf Al-

ternativen ist daher nicht notwendig.
7 Zusammenfassung

In der Gemeinde Dassow in Nordwestmecklenburg ist die Errichtung mehrerer Wohngebaude geplant.
Die Realisierung dieses Vorhaben ist mdglicherweise mit Eingriffen in den Lebensraum von arten-
schutzrechtlich relevanten Tierarten (einheimische Brutvogel und Arten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie) verbunden. Im Zuge dieses AFBs auf Grundlage einer Potenzialanalyse ist die Zulassigkeit der
baulichen Malknahmen zu Uberpriifen. Gemaf den gesetzlichen Vorschriften ist in diesem Kontext fest-
zustellen, ob Vorkommen von europarechtlich geschitzten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
(FFH-RL) bzw. Vorkommen von europaischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie (VS-
RL) von den Zugriffsverboten des § 44 (1) BNatSchG betroffen sein konnten.



Um das Gelande beziglich der Habitate einzuschéatzen und ein potenzielles Vorkommen von Arten des
Anhang IV FFH-RL sowie von Brutvdgeln zu verifizieren, erfolgte am 21.07.2021 eine Begehung des
Plangebiets.

Im Rahmen einer Relevanzprifung konnten unter der Berilicksichtigung der Ergebnisse der Ortsbege-
hung mit Ausnahme von europaischen Brutvogelarten, Fledermausen und Amphibien, ein Vorkommen
von europarechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL ausgeschlossen
werden.

Im Hinblick auf die Artengruppe der Brutvogel und Fledermause ergeben sich durch die Baumalnah-
men Eingriffe i. S. des § 44 (1) Nr. 1 - Nr. 3 BNatSchG. Durch entsprechende Vermeidungsmal3nahmen
werden die baulichen Beeintrachtigungen weitestgehend minimiert.

Es ist von einem Verlust der Bruthabitate und somit der Fortpflanzungsstatten auszugehen. Unter Be-
rucksichtigung der artspezifischen Habitatanspriiche und des artspezifischen Jahreszyklus der potenzi-
ell betroffenen Arten wurden Vermeidungs- und vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen konzipiert, um
populationswirksame negative Beeintrachtigungen zu vermeiden. Bei Umsetzung der festgelegten Ver-
meidungsmalfinahmen ist derzeit nicht von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population dieser Arten auszugehen.

Die Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 45 (7) BNatSchG ist daher nicht erforderlich.

In den Kleingewassern und dem Uferbereich des Dassower Sees kdnnten verschieden europarechtlich
relevante Amphibienarten des Anhang IV FFH-Richtlinie potenziell vorkommen. Daher sind insbeson-
dere baubedingte Beeintrachtigungen der betreffenden wandernden Amphibienarten zu erwarten.
Durch entsprechende MaRnahmen (Amphibienschutzzaun) werden die Auswirkungen auf die betroffe-
nen Arten minimiert. Die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Amphibien wird
im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfiillt, ebenso ist derzeit nicht von einer Verschlechterung des
Erhaltungszustandes der lokalen Population auszugehen.

Die Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 45 (7) BNatSchG ist fur die Amphibien nicht erforderlich.
8 Fazit

Fur die im UR vorkommenden Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie und alle nachgewiesenen europai-
schen Vogelarten kann eine verbotstatbestandliche Beeintrachtigung unter Berlcksichtigung von Ver-
meidungsmalfnahmen ausgeschlossen werden. Die Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 45 (7)
BNatSchG ist nicht erforderlich.

Artenschutzfachlich uniiberwindbare Hindernisse stehen der Realisierung des Vorhabens nicht entge-

gen.
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1 Erlauterungsbericht

1.1 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 “Pdtenitzer Stralke” in der Stadt
Dassow ist eine schalltechnische Untersuchung fir die zu erwartenden Larmbelastungen
zu erstellen.

Aufgabe der schalltechnischen Untersuchung ist die Ermittlung der Schallimmissionen aus
den umgebenden Verkehrswegen und Gewerbeflachen sowie die Beurteilung der Immissi-
onsbelastung auf die geplante schutzbedurftige Nutzung in der Umgebung. Es sind Emp-
fehlungen und MaRnahmen zum Larmschutz zu benennen, die durch entsprechende Fest-
setzungen im Bebauungsplan umgesetzt werden kdnnen.

Die Ergebnisdarstellung erfolgt in Form von flachenhaften Immissionsplanen (Rasterlarm-
karten) sowie Einzelpunktberechnungen an den Auf3enkanten der im Entwurf des B-Plans
festgesetzten Baufenster.

Die schalltechnische Untersuchung berticksichtigt die bis zum Dezember 2021 zur Verfi-
gung stehenden Informationen. Weitere, detaillierte Informationen zum Bebauungsplan
sind den entsprechenden Erlduterungen und Gutachten zu entnehmen und werden in die-
ser Untersuchung nicht weiter ausgeflhrt.

1.2 Vorgehensweise
Aufgrund der Aufgabenstellung wurde die folgende Vorgehensweise gewahlt:
» Erfassung aller im Untersuchungsraum befindlichen relevanten Larmquellen

» Berechnung der Emissionen und Immissionen des Stralenverkehrs und
Gewerbelarms

» Beurteilung der Immissionen nach DIN 18005 und Bewertung der Auswirkungen auf
die geplante Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 32

» Prufung der Notwendigkeit von Larmschutzmalinahmen.
» Ausweisung der Larmpegelbereiche DIN 4109.

» Ausweisung der Schallddmm-Mafe DIN 4109, Empfehlungen in Bezug auf mogliche
Larmschutzmalnahmen.

Als Software flir die Berechnungen wurde das EDV-Programm SoundPLAN in der Version
8.2 eingesetzt.

1.3 Rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlage fir die Aufstellung von Bebauungsplanen ist das Baugesetzbuch
(BauGB). § 1 BauGB fordert unter anderem die Berucksichtigung der allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevdlkerung.

Gemal § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind die fiir eine bestimmte Nut-
zung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, ,dass schadliche Umwelteinwirkun-
gen und von schweren Unféllen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschliellich oder (iberwiegend
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedlirftige Gebiete [...] soweit
wie méglich vermieden werden“.
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Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer schalltechnischen Untersuchung zur Ermittlung
und Beurteilung der Schallimmissionen nach DIN 18005 Teil 1.

1.3.1 DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau

Zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen aus den umgeben-
den Emissionsquellen sind die Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 heranzuzie-
hen.

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung gemaf
DIN 18005-1, Beiblatt 1

tags nachts
Gebietsnutzung 06.00-22.00 | 22.00 - 06.00
Uhr Uhr
bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, 50 dB(A 40 dB(A) bzw.
Ferienhausgebieten (A) 35 dB(A)
bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsied- 55 dB(A) 45 dB(A) bzw.
lungsgebieten (WS) und Campingplatzgebieten 40 dB(A)
bei Friedhofen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 dB(A) 55 dB(A)
bei besonderen Wohngebieten (WB) 60 dB(A) 45 dB(A) bzw.
40 dB(A)
bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 60 dB(A) 50 dB(A) bzw.
45 dB(A)
bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) 65 dB(A) 55 dB(A) bzw.
50 dB(A)
bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedurftig 45 — 65 dB(A) 35 — 65 dB(A)
sind, je nach Nutzungsart

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fir
Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.

Nach der DIN 18005 werden die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Schallquellen
(Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlarm etc.) jeweils fir sich allein mit den Orientie-
rungswerten verglichen und beurteilt. Diese Betrachtungsweise wird der verschiedenarti-
gen Gerauschzusammensetzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur
jeweiligen Larmquelle gerecht. Die in Tabelle 1, Beiblatt 1 aufgeflihrten Orientierungswerte
sollten im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens eingehalten werden, sind jedoch mit
anderen Belangen abzuwagen.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen keine verbindlich einzuhaltenden Grenzwerte
dar (wie etwa die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung).

Eine Einhaltung oder Unterschreitung dieser Orientierungswerte ist jedoch vor dem Hinter-
grund gesunder Wohnverhaltnisse anzustreben. Liegen erhebliche und unvermeidbare
Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 vor, sind entsprechende Larm-
schutzmalRnahmen vorzusehen.

Zur Berechnung der gewerblichen Larmquellen wird die Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm - TA Larm zugrunde gelegt.
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Anmerkung zur Verfahrensweise:

Grundsatzlich kommt bei der schalltechnischen Untersuchung im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung die DIN 18005 Teil 1 ,Schallschutz im Stadtebau® zur Anwendung. Da
es sich im vorliegenden Fall aber auch um gewerbliche Larmquellen handelt, wurde hier
ersatzweise eine Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen auf der Grundlage der
TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 durchgefihrt, da auch die Orientierungswerte
der DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte der TA Larm in den hier relevanten Punkten
identisch sind.

1.3.2 Vorschriften, Normen, Richtlinien

Die Berechnungen und Bemessungen der Schallemissionen und —immissionen erfolgt auf
Grundlage der folgenden Richtlinien:

> DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau Teil 1 ,Grundlagen und Hinweise fir die
Planung®, Beuth Verlag Berlin Juli 2002

> DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt zu DIN 18005 Teil 1
.Berechnungsverfahren — Schalltechnische Orientierungswerte fir die stadtebauliche
Planung®

> DIN ISO 9613, Teil 2 — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien — Teil 2,
Allg. Berechnungsverfahren, 1999
> Richtlinien fir den Larmschutz an Stralten - Ausgabe 2019 - RLS-19

> Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwegen (Schall 03) — Anlage 2 (zu
§4) zur 16. BImSchV, 18. Dezember 2014

» Parkplatzlarmstudie - Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen,
6. Uberarbeitete Auflage 2007, Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz

» TA Larm, Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm)
vom 26. August 1998, GMBI. 1998, Nr. 26, S. 503-515)

1.4 Situationsbeschreibung

1.4.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32 wird im Norden sowie im Osten von der
KreisstralRe K45 begrenzt. Im Suden grenzen Felder und im Westen ein verlassenes Ge-
baude an den Bebauungsplan. Die umliegende Bebauung besteht im Norden aus einem
Museum mit dem Namen Outpost One, einem Getrankemarkt namens Getrankeland sowie
der Spedition Burchardt KG mbH und der Bornhéft Baugesellschaft mbH. Weiter nérdlich
des Bebauungsplans befinden sich grofitenteils Ein- und Mehrfamilienhauser.

1.4.2 Vorhandene Nutzung

Auf dem Plangebiet befindet sich zurzeit eine Gebauderuine.

1.4.3 Geplante Nutzungen

Der Bebauungsplan sieht auf der Flache hauptsachlich zweigeschossigen Wohnungsbau
mit zusatzlichen Dachgeschoss sowie ein dreigeschossigen Wohnungsbau mit zusatzli-
chen Dachgeschoss in allgemeinen Wohngebiet vor.
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Die ALKA Verwaltungsgesellschaft mbH beabsichtigt auf der ca. 7.138 m? grof3en Baufla-
che die Realisierung eines Geschosswohnungsbauvorhabens in der GréRenordnung von
rund 35 Wohneinheiten und einem Kinderspielplatz mit den dazugehdrigen Erschlielungs-
und Freiflachen. Es sind ca. 66 oberirdische PKW-Stellplatze fur die Wohnungen vorgese-
hen. Die Parkplatze sowie die Verkehrsflachen des B-Plangebiets werden ausschliellich
Uber die KreisstralRe ,Traveminder Weg“ erschlossen.

1.4.4 Vorhandene Larmbelastungen

Die Verkehrslarmbelastungen fir das Plangebiet bestehen hauptsachlich aus StralRenlarm.
Zudem befinden sich noérdlich des Plangebietes auf der gegentiberliegenden Stralenseite
Gewerbelarmquellen in Form eines Museums namens Outpost One, einem Getrankemarkt
(Getrankeland) sowie der Spedition Burchardt KG mbH und der Bornhéft Baugesellschaft
mbH.

StraBenverkehr:

Der StralRenverkehrslarm geht hauptsachlich von der Kreisstralle K45 (Travemunder Weg)
aus, die am ndrdlichen Gebietsrand verlauft. Zudem wurde die Bundesstrale B105 in der
Berechnung berlcksichtigt, welche jedoch aufgrund der grofRen Entfernung von ca. 250m
zum Plangebiet keinen relevanten Einfluss auf die Gesamtlarmsituation hat.

Die Ermittlung der Verkehrsdaten erfolgte auf der Grundlage einer Verkehrserhebung und
Auswertung im Bereich des Verkehrsknotens K 45 Traveminder Weg und B 105.

K45 — Travemiunder Weg 3.050 Kfz/24h (DTV)
B105 West 8.358 Kfz/24h (DTV)
B105 Ost 7.746 Kfz/24h (DTV)

Quelle: Schlothauer & Wauer Ingenieurgesellschaft fiir StraBenverkehr mbH, B105 / K45 Travemiinder Weg,
Videoverkehrserhebung und Auswertung, 14.09.2021

1.5 Ausgangsdaten und Berechnungsgrundlagen

Zur Berechnung der Schallemissionen wurden alle relevanten Daten ermittelt. Dazu geh6-
ren Angaben zur vorhandenen Bebauung, zur heutigen und zukiinftigen Verkehrssituation
und zum Bauvorhaben. Die Daten wurden aus Vermessungsdaten und durch eine Kartie-
rung vor Ort ermittelt.

Der malRgebende Wert flr den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel.

Die Beurteilungspegel werden getrennt fir den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und die Nacht
(22.00 bis 6.00 Uhr) berechnet.

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel an den vorhanden Gebauden (= Immissionsorte)
werden unter anderem folgende Parameter berlcksichtigt:

> die Schallemission,

» Pegelanderung durch unterschiedliche Abstande der Bebauung zum Emittenten (geo-
metrische Ausbreitung),

Pegelanderung durch Luftabsorption,
Pegelanderung durch Bodeneinflisse (u.a. Berlicksichtigung Reflexion Uber Wasser),

Pegelénderung durch topographische und bauliche Gegebenheiten (Hindernisse).

vV V V V

Pegelerhdhungen durch Reflexionen.
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Dabei handelt es sich um folgende Angaben, die neben der Bebauung zu bericksichtigen

sind:

» Hohenunterschiede im Berechnungsgebiet,

» Boschungen und Dadmme, die die Ausbreitung der Emissionen begunstigen oder

hemmen,

> Wasserflachen,

> Walle, Wande oder Reflexionsflachen, die Immissionsorte vom Emittenten abschirmen
oder die Schallausbreitung beeinflussen.

1.5.1 StraBenverkehrslarm

Zur Ermittlung der verkehrlichen Larmbelastung wurde eine Berechnung der Strallenver-
kehrsemissionen fur die Verkehrsmengen im Untersuchungsraum durchgefuhrt.

In die schalltechnischen Berechnungen des Strallenverkehrs gehen soweit relevant fol-

gende Daten ein:

die durchschnittliche Verkehrsstarke fur den Tag und DTV Kfz/24h | 2.000 *
fur die Nacht

die Lkw-Anteile fiir Tag und Nacht Lkw > 2,8t % 20/10 **
die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten fir Pkw z.B. 50 km/h 50
die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten fir Lkw z.B. 50 km/h 50
Korrekturwert fir die Bauweise der StralRenoberflache Dstro dB(A) 0
Steigung und Gefalle der Stralle Dstg % 0

Verkehrsmenge K45 (Traveminder Weg) und B105, Prognose-Nulifall ohne zuséatzliche Verkehre

aus dem B-Plangebiet

Stralte DTV V- V- p1T /p2T | pIN/p2N Lw Lw
Pkw | Lkw Tag Nacht Tag Nacht
Kfz/24h | km/h | km/h % % dB(A) | dB(A)
K45 - Travemiinder Weg
auBerorts 3.050 100 80 1,7/6,1 1,9/8,4 83,21 72,68
innerorts 3.050 50 50 1,7/6,1 1,9/8,4 77,42 | 66,94
B105
westlich KP Travemiinder 8.358 50 50 24/6,3 1,6/3,5 81,74 | 73,02
Weg
3\7,tlich KP Travemiinder 7.746 50 50 2,6/6,8 1,7/2,8 81,50 72,65
€g

Legende — siehe nachste Seite
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DTVw: Durchschnittlicher Taglicher Verkehr (wochentags)

vPkw/vLkw: Geschwindigkeit Pkw/Lkw in Zeitbereich

p1T/p1N: Prozentualer Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW1 im Zeitbereich tag/nacht
p2T/p2N: Prozentualer Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 im Zeitbereich tag/nacht
Lkw1: Lkw + Bus

Lkw2: Lkw mit Anhanger + Sattel-Kfz

L'w Tag/Nacht: Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich

KP: Knotenpunkt

1.5.2 Parkplatzlarmquellen

Die schalltechnische Berechnung des Parkplatzverkehrs erfolgt auf der Grundlage der
Parkplatzlarmstudie des bayerischen Landesamts fur Umweltschutz (2007) nach dem zu-
sammengefassten Berechnungsverfahren'.

Der Parkverkehr fur das Museum ,Outpost One” wird wahrend der wahrscheinlichen Nut-
zungszeiten (Offnungszeiten) von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr flr zwei Parkplatze bertcksich-
tigt.

Die Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde betragt f = 0,04 (Einstufung
als Parkplatz fur Besucher und Mitarbeiter).

Als Fahrbahnoberflache wurden asphaltierte Fahrgassen nach Parkplatzlarmstudie ge-
wahlt.

Folgende Parameter liegen den Berechnungen zugrunde:

Parkplatz
» Bezugsgrolle (Anzahl Stellplatze) B 45
» Stellplatze je Bezugsgrofie f 0,04
» Zuschlag fur Parkplatzart Kra 0,0 dB(A)
» Zuschlag fur Fahrbahnoberflache Kstro 0,0 dB(A)
» Zuschlag fur Taktmaximalverfahren Ki 4,0 dB(A)
» Zuschlag fur Durchgangsverkehr Kb 3,73 dB(A)
» Anlagenleistung des Parkplatzes Lw 86,75 dB(A)

Kurzzeitige Gerauschspitzen (Turenschlagen, Anlassen des Motors) werden durch einen
mittleren Maximal-Schallleistungspegel von Lwamax = 98 dB(A) nach Parkplatzlarmstudie
berlcksichtigt.

Der Parkverkehrf_i_jr den Getrankemarkt ,Getrankeland“ wird wahrend der wahrscheinlichen
Nutzungszeiten (Offnungszeiten) von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr fur einen Parkplatz bertck-
sichtigt.

Die Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde betragt f = 0,15 (Einstufung
als Parkplatz fur Besucher und Mitarbeiter).

Als Fahrbahnoberflache wurden asphaltierte Fahrgassen nach Parkplatzlarmstudie ge-
wahlt.

" Parkplatzlarmstudie - Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen, 6. iiberarbeitete Auflage 2007,
Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz — Kapitel 7.1.2, S. 71 ff
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Folgende Parameter liegen den Berechnungen zugrunde:

Parkplatz
» BezugsgrolRe (Anzahl Stellplatze) B 20
» Stellplatze je Bezugsgrolle f 0,15
» Zuschlag fur Parkplatzart Kpa 0,0 dB(A)
» Zuschlag fur Fahrbahnoberflache Kstro 0,0 dB(A)
» Zuschlag fir Taktmaximalverfahren Ki 4,0 dB(A)
» Zuschlag fur Durchgangsverkehr Kb 2,60 dB(A)
» Anlagenleistung des Parkplatzes Lw 82,61 dB(A)

Kurzzeitige Gerauschspitzen (Turenschlagen, Anlassen des Motors) werden durch einen
mittleren Maximal-Schallleistungspegel von Lwamax = 98 dB(A) nach Parkplatzlarmstudie
berlcksichtigt.

1.5.3 Gewerbliche Larmquellen

Die gewerblichen Larmquellen befinden sich nérdlich des Plangebietes. Der Ubersichtsla-
geplan im Anhang zeigt die relevanten Gewerbelarmquellen in ihrer Lage zum Plangebiet.

Die Betrachtung des Gewerbelarms erfolgt fir den Tagzeitraum (6:00 - 22:00 Uhr) und den
Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr).

Die gewerblichen Nutzungen werden als Flachenschallquellen mit flachenbezogenen
Schallleistungspegeln angesetzt, da die genauen Arbeitsablaufe auf den Flachen weder im
Detail bekannt sind, noch eine RegelmaRigkeit der Arbeitsablaufe absehbar sind.

Emissionsquellen Bornhoft Baugesellschaft mbH und Spedition Burchardt KG mbH

Da eine genaue Ermittlung der einzelnen Arbeitsablaufe auf den Gewerbeflachen der Bau-
gesellschaft Bornhoft und der Spedition Burchardt (norddstlich des Bebauungsplans Nr. 32)
nicht mdglich war, wurden Flachenschallquellen mit flichenbezogenen Schallleistungspe-
geln zugrunde gelegt. Aufgrund der Distanz <200 m ist eine Beeinflussung des Plangebie-
tes grundsatzlich nicht auszuschlieRen.

Dabei handelt es sich um:

flachenbezogener

Gewerbebetrieb Betriebszeiten Schallleistungspegel Lw/m?
Tag / Nacht

F1 — Bornhoft LKW-Abstellplatz
Abstellplatz fir Sattelschlepper und 06.00 — 18.00 Uhr 58/0 dB(A)
Anhéanger
F2 — Bornhoft LKW-Abstellplatz
Abstellplatz fiir Sattelschlepper und 06.00 — 18.00 Uhr 58/0 dB(A)
Anhanger
F3 — Burchardt LKW-Abstellplatz
Abstellplatz fiir Sattelschlepper und 24 Stunden 58 /58 dB(A)
Anhanger
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flachenbezogener

Gewerbebetrieb Betriebszeiten Schallleistungspegel Lw/m?
Tag / Nacht

F4 — Burchardt LKW-Abstellplatz
Abstellplatz fir Sattelschlepper und 24 Stunden 58 /58 dB(A)
Anhéanger
F5 — Burchardt LKW-Abstellplatz
Abstellplatz fiir Sattelschlepper und 24 Stunden 58 /58 dB(A)
Anhanger
F6 — Burchardt Speditionsbetrieb
Lagerung, Be- und Endladung 24 Stunden 61/61 dB(A)
F7 — Burchardt Speditionsbetrieb
Lagerung, Be- und Endladung 24 Stunden 61/61 dB(A)
F8 — Burchardt LKW-Abstellplatz
Abstellplatz fiir Sattelschlepper und 24 Stunden 58 /58 dB(A)
Anhanger
F9 — Burchardt Speditionsbetrieb
Lagerung, Be- und Endladung 24 Stunden 61761 dB(A)
F10 — Burchardt Waschanlage
LKW-Waschanlage 06.00 — 18.00 Uhr 63/0 dB(A)

Quelle: Forum SCHALL, Betriebstypenkatalog, 2012, nach ONORM S 5004, Ausgabe 1998

Die LKW-Waschanlage auf dem Gelande der Spedition Burchardt wird durch die Flachen-
schallquelle F10 in der Berechnung bericksichtigt. Da keine Daten fir LKW-Waschanlagen
vorliegen, wurde als Berechnungsgrundlage eine PKW-Waschanlage im Freien mit einer
realistischen Auslastung und einem wahrscheinlichen Tagesgang von 06.00 bis 18.00 Uhr
gewahlt.

1.5.4 Zusatzliche Verkehre durch VerkehrserschlieBung

Der vorhabeninduzierte Verkehr durch die Errichtung von Parkplatzen wird nicht berechnet,
da zum heutigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Informationen lber die Anzahl der ge-
planten Parkplatze vorliegen. Aufgrund der zu erwartenden geringen Fahrzeugbewegun-
gen durch den zukunftigen Anwohnerverkehr, kann diese Larmquelle jedoch vernachlassigt
werden.

1.6 Berechnung der Schallimmissionen

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplan Nr. 32 war zu pri-
fen, wie sich aufgrund der vorhandenen und der zu erwartenden Emissionen die zuklnftige
Larmsituation darstellt.

Auf eine Bertlicksichtigung maoglicher geplanter Bebauung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans wurde verzichtet, da noch keine abschlieliende Entscheidung Uber exakte Lage,
Form, Dimension und Realisierungsreihenfolge dieser zukinftigen Bebauung vorliegen. Zur
Beurteilung der moglichen Larmbelastungen wurden deshalb ersatzweise die Grenzen der
Uberbaubaren Grundstucksflachen der zuklnftigen Bebauung herangezogen (Baugren-
zen). Die Dokumentation der Berechnungsergebnisse erfolgt sowohl in Form von Raster-
larmkarten fur die Berechnungshéhe 6 m Uber Gelande fur den Tag-, und fir den Nacht-
zeitraum bezogen auf die jeweiligen Baufelder der geplanten Nutzungen sowie durch Ein-
zelpunktberechnungen fir insgesamt 32 Immissionspunkte. Die Immissionspunkte wurden
an den Randern der Baugrenzen positioniert und ermdglichen die Bestimmung von Beur-
teilungspegel, bezogen auf die jeweils geplanten Gebaudehdhen (Stockwerke).

Vorhandene Gebaude wurden entsprechend ihrer Lage und Dimension (Abschirmung und
Reflexion) beriicksichtigt.
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Die Ergebnisdarstellung erfolgt in Form von Einzelpunktberechnungen und Rasterlarmkar-
ten fUr die geplanten Baufelder des Bebauungsplans Nr. 32.

Im gesamten Gebiet werden die Orientierungswerte fur allgemeine Wohngebiete 45 dB(A)
nachts und 55 dB(A) tags, die auch fur die Wohnnutzungen im Sondergebiet Wohnen und
Einzelhandel gelten, angesetzt. FUr den gewerblichen Larm werden fur allgemeine Wohn-
gebiete die Orientierungswerte 40 dB(A) nachts und 55 dB(A) tags angesetzt.

1.6.1 Verkehrslarm - StraBRenverkehrslarm

Die Einzelpunktberechnungen und Rasterlarmkarten zeigen, dass es durch den Stralen-
verkehr hauptsachlich an der Nordseite des B-Plangebietes, entlang der Stralie, zu Uber-
schreitungen der Orientierungswerte kommt. Diese betragen max. 5 dB(A) nachts und 5
dB(A) tags in direkter Nahe zur Mittelstrale.

Lageplan 2, 4 und 5 / Pegeltabellen: Verkehrslarm / Beurteilungspegel der Immissionsorte nach
DIN 18005 - Stralle

1.6.2 Parkplatzlarm

Durch die Emissionen der Parkplatze vom Museum Outpost One und dem Getrankeland
kommt es an den Baufeldern des Bebauungsplans Nr. 32 nicht zu einer Uberschreitung der
Richtwerte der TA-Larm. Die Maximalpegel werden ebenfalls nicht erreicht oder tberschrit-
ten.

Lageplan 3 und 6 / Pegeltabellen: Gewerbeldrm-Parkplatzldrm / Beurteilungspegel der
Immissionsorte

1.6.3 Gewerbelarm

Durch die Emissionen der umliegenden gewerblichen Nutzung (Spedition Burchardt KG
mbH und Bornhoft Baugesellschaft mbH) kommt es an den Baufeldern des Bebauungs-
plans Nr. 32 an Werktagen und Sonntagen nicht zu Uberschreitungen der Richtwerte der
TA-Larm.

Lageplan 3 und 6 / Pegeltabellen: Gewerbeldrm-Parkplatzldrm / Beurteilungspegel der
Immissionsorte nach TA-Larm — Gewerbeldrm Werktag und Sonntag

1.7 LarmschutzmafBnahmen

1.7.1 Aktive LarmschutzmaBnahmen

Die Umsetzung aktiver Larmschutzmalinahmen zum Schutz vor Stra3enlarm ist moglich,
jedoch aufgrund der Zufahrten zur Kreisstralle K45 nur mit Einschrankungen umsetzbar.
Zudem hatte eine Larmschutzwand an den Grenzen des Bebauungsplanes Nr. 32 eine zu
grofie Distanz (>7m) zur Larmquelle Stral3e. Die akustische Wirksamkeit einer Larmschutz-
wand entlang der Strale ist somit als gering einzustufen. Zudem befindet sich die B-Plan-
Grenze in einem geringen Abstand zu den Grenzen der Baufenster, sodass eine hohe und
somit wirksamere Larmschutzwand zu einer starken Verschattung der Wohnbebauung fih-
ren wirde. Eine niedrigere Larmschutzwandvariante kénnte nur die unteren Etagen der
Wohnbebauung schitzen und ware somit neben der schlechten akustischen Wirksamkeit
auch als unwirtschaftlich zu bewerten.
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1.7.2 Passive LarmschutzmaRnahmen

Durch die o.g. Einschrankungen verbleiben zur Reduzierung der Larmbelastungen in den
Raumen der Wohnbebauung lediglich passive Larmschutzmalinahmen in Form einer hoch-
wertigen Ausbildung der AufRenbauteile (Wandkonstruktionen, Fenster, schallgeddmmte
Laftungseinrichtungen).

Es besteht zudem die Moglichkeit, durch die abschirmende Wirkung der geplanten Bebau-
ung eine Reduzierung der Larmbelastung herbeizufihren.

1.7.3 Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Far die geplante Errichtung von Wohngebauden innerhalb der Baugrenzen sollten Mindest-
anforderung an den baulichen Schallschutz gewahrleistet werden. Diese Mindestanforde-
rungen flir den Schallschutz im Hochbau sind in der DIN 4109 aufgefiihrt. Hierbei werden
die Larmpegelbereiche durch den maligeblichen Aufienpegel mit einem pauschalen Zu-
schlag von 3 dB(A) fur Verkehrslarmimmissionen ermittelt.

Eine Ausnahme besteht laut DIN 4109, wenn die Tag- und Nachtpegel eine geringere Dif-
ferenz als 10 dB(A) aufweisen. Dies trifft im vorliegenden Fall zu, daher wird der Nacht-
Beurteilungspegel der Ermittlung des AulRenlarmpegels zugrunde gelegt und die pauscha-
len 3 dB(A), sowie weitere 10 dB(A) diesem Pegel aufaddiert.

Die Tabelle Verkehrslarm DIN 4109, der Lageplan 2 und der Lageplan 5 zeigen die Larm-
pegelbereiche unter Berlcksichtigung der Verkehrslarmimmissionen.

Tabelle: Verkehrsldrm DIN 4109, Lageplan 2 und 5

1.7.4 Relevante Schalldamm-MaRe nach DIN 4109-2

Zur Ermittlung der Anforderungen an die Luftschallddmmung von Au3enbauteilen nach DIN
4109-2 ist der mafgebliche Auflienlarmpegel zu bestimmen. Hierbei erfolgt die Bestimmung
in Form einer gebaudescharfen, fassaden- und stockwerksbezogenen Berechnung. Die
Aufpunkte (Immissionspunkte) befinden sich im vorliegenden Fall als stockwerksbezogene
Freifeldpunkte an den Grenzen der Baufelder.

Die pegelmindernden Abschirmungen und pegelerhéhenden Reflexionen der Bestandsge-
baude der Umgebung werden bei der Ermittlung der Beurteilungspegel zur Bestimmung
der maligeblichen Aufienlarmpegel bertcksichtigt.

Damit besteht die Mdglichkeit eine realitatsnahe Bestimmung der larmrelevanten Aullen-
pegel zu ermdglichen.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MalRe R'w,ges der Au-
Benbauteile von schutzbedirftigen Raumen, ergeben sich unter Berlicksichtigung der un-
terschiedlichen Raumarten nach folgender Formel:

R,W,ges = La = KRaumart

Die Raumarten sind wie folgt zu bertcksichtigen:

Kraumart = 25 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten;

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsréume in
Beherbergungsstéatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fir Buroraume und Ahnliches;

La der maRgebliche AuRRenlarmpegel nach DIN 4109-2; 2018-01,
4.4.5.
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Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges. = 35 dB ‘ fir Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w,ges. = 30 dB fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beher-

bergungsstatten, Unterrichtsrdume, Biirordume und Ahnliches;

Zuordnung der Larmpegelbereiche zu den mafRgeblichen AulRenlarmpegeln (DIN 4109)

Larmpegelbereich mafgebl. AuRenlarmpegel Relevanz
Lain dB(A)
I bis 55 X
Il 56 - 60 X
11 61-65 X
v 66 - 70
\Y 71-75
\ 76 - 80
W >80

Auch bei der Ermittlung der mal3geblichen Aufienlarmpegel gemald DIN 4109-2 wird der
Nacht-Beurteilungspegel der Ermittlung des Auflenlarmpegels zugrunde gelegt und die
pauschalen 3 dB(A), sowie weitere 10 dB(A) diesem Pegel aufaddiert.

Im Ergebnis dieser Berechnungen zeigt sich, dass nahe der Stral’e maligebliche AulRen-
pegel (nachts) von bis zu 63 dB(A) zu verzeichnen sind und somit im Larmpegelbereich Ill
liegen. Im Anhang unter 2.1.2. befindet sich die Auflistung der Bauschallddmm-Male ge-
man DIN 4109.

Die Tabelle Verkehrslarm DIN 4109, der Lageplan 2 und der Lageplan 5 zeigen die Larm-
pegelbereiche unter Berlcksichtigung der Verkehrslarmimmissionen.

Tabelle: Verkehrsléarm DIN 4109, Lageplan 2 und 5

Fazit:

Da die Mdglichkeit, das B-Plangebiet durch aktive Larmschutzmalinahmen zu schutzen,
gering ist, verbleibt als Mittel des Schutzes eine entsprechende larmrobuste stadtebauliche
Struktur mit einer angemessenen Grundrissregelung in Verbindung mit effektivem bauli-
chen Schallschutz.

Anzuraten ist in diesem Zusammenhang eine weitgehend geschlossene Bebauung ohne
Bebauungslicken entlang der Strale ,Travemunder Weg“ um die abschirmende Wirkung
der Baukorper zu optimieren.

1.7.5 Gewerbliche Larmquellen

Die auf den Bebauungsplan Nr. 32 einwirkenden gewerblichen Larmquellen durch das Mu-
seum Outpost One, Getrankemarkt Getrankeland, Spedition Burchardt und der Baugesell-
schaft Bornhoft fiihren zu keinen Uberschreitungen der Richtwerte nach TA-Larm. Aufgrund
dessen sind keine Larmschutzmal3nahmen vor gewerblichen Larmquellen notwendig.
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1.8 Zusammenfassung und Empfehlungen

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32, war eine schalltechnische Unter-
suchung fir die zu erwartenden Larmbelastungen zu erstellen.

Als Grundlage der schalltechnischen Untersuchung wurden die Schallemissionen der Ver-
kehrslarmquelle Stralenverkehr ermittelt und die Immissionsbelastung fir die geplanten
schutzwirdigen Nutzungen beurteilt. Es werden Empfehlungen und MalRnahmen zum
Larmschutz benannt, die durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan umge-
setzt werden kdnnen.

Die Ergebnisdarstellung erfolgte in Form von flachenhaften Immissionsplanen (Rasterlarm-
karten) sowie Einzelpunktberechnungen an der Au3enkante der im Vorentwurf des B-Plans
festgesetzten Baufenster.

Im Ergebnis der Untersuchungen ist festzustellen, dass es im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans zu Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 kommt. Insbeson-
dere an der nordlichen Baugrenze zu der Strale ,Travemiinder Weg* liegen Uberschrei-
tungen der Orientierungswerte von bis zu 5 dB(A) im Nachtzeitraum vor.

Da die Moglichkeiten, das B-Plangebiet durch aktive Larmschutzmaflinahmen zu schitzen,
eingeschrankt sind, verbleibt als Mittel des Schutzes passiver Larmschutz mit einer ent-
sprechenden larmrobusten stddtebaulichen Struktur und einem angemessenen, sowie ef-
fektiven baulichen Schallschutz.

Anzuraten ist in diesem Zusammenhang eine weitgehend geschlossene Bebauung entlang
der Strale ,Traveminder Weg".

Gemal DIN 4109 liegen die mdglichen Fassaden mit einem maRgeblichen AuRenlarmpe-
gel von 53 bis 63 dB(A) im Larmpegelbereich | bis Ill. Damit soll das resultierende Schall-
damm-Mal} der AuRenbauteile der Gebaude bei einer Wohnnutzung mindestens 23-33
dB(A) betragen.

Moderne, insbesondere bei Neubauten gewahlte Fensterkonstruktionen weisen i.A. einen
Schalldammmal > 30-40 dB(A) auf. Bei der Wahl der zu planenden Fensterkonstruktionen
ist insbesondere bei den strallenzugewandten Fassaden auf eine angemessene immissi-
onstechnische Qualitat zu achten.
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1.9 Quellenverzeichnis
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Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes - VLarmSchR 97 vom
02.06.1997 (VKBI. 1997, 434ff, zuletzt gedndert am 04.08.2006 (VkBI. Nr. 16 vom 31.08.2006,
665).

DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau Teil 1 ,,Grundlagen und Hinweise fur die Planung®, Beuth
Verlag Berlin Juli 2002

DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau, Beiblatt zu DIN 18005 Teil 1 ,Berechnungsverfahren —
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DIN ISO 9613, Teil 2 — Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien — Teil 2, Allg.
Berechnungsverfahren, 1999
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Anhang

2. Anhang

2.1 Tabellen

Emissionspegel StralRenverkehr

K45 Travemunder Weg / B105

Emissionspegel Gewerbe

Gewerbe/Parkplatze

Ermittlung Bauschalldamm-Male
gemaf DIN 4109

Stralle

Beurteilungspegel der Immissionsorte
nach DIN 18005

Stralle

Beurteilungspegel der Immissionsorte
nach DIN 18005

Stralde - malgebliche AuRRenlarmpegel
DIN 4109

Beurteilungspegel der Immissionsorte
nach TA-Larm

Gewerbe und Parkplatze
Werktag

Beurteilungspegel der Immissionsorte
nach TA-Larm

Gewerbe und Parkplatze
Sonntag
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Anhang

2.1.1 Emissionspegel StraBenverkehr — Prognose 2030

Legende
Strale Strallenname
DTV Kfz/24h | Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stlindlicher Verkehr in Zeitbereich
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw1 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 Tag km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
vLkw2 Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
pPkw Tag % Prozent Pkw im Zeitbereich
pPkw Nacht % Prozent Pkw im Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
Straflenoberflache
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung,

negative Werte Gefalle)

Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Anhang

2.1.2 Emissionspegel Gewerbe

Legende:

Name Bezeichnung der Larmquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

| oder S m, m? Grofie der Quelle (Lange oder Flache)

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m?

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

Tagesgang Name des Tagesgang, typisch fir Larmquelle
Emissionsspektrum Name des Schallleistungs-Frequenzspektrum
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Anhang

2.1.3 Ermittlung Bauschalldimm-MaRe gemaR DIN 4109

. Immissions-| Stock- [max. AulRen-|max. Aullen- E(EEE, Larmpegel- | Schallddamm-
Gebdude AuBen- .
punkte werk pegel Tag | pegel Nacht| . bereich MafR
larmpegel
e g | Fassade |mi.Gel|  dB(A) dB(A) La DIN 4109 R wges
Baufeld 1 1 (2,8 m) 58 58 58 I 28
Baufeld 1 1 (5,6 m) 60 60 60 I 30
Baufeld 1 1 (8,4 m) 61 61 61 11 31
Baufeld 1 1 (11,2 m) 61 61 61 1 31
Baufeld 1 2 (2,8 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 1 2 (5,6 m) 58 58 58 I 28
Baufeld 1 2 (8,4 m) 59 59 59 I 29
Baufeld 1 2 (11,2 m) 60 60 60 I 30
Baufeld 1 3 (2,8 m) 60 60 60 I 30
Baufeld 1 3 (5,6 m) 63 62 62 11 32
Baufeld 1 3 (8,4 m) 63 63 63 "I 33
Baufeld 1 3 (11,2 m) 63 63 63 11 33
Baufeld 1 4 (2,8 m) 58 58 58 I 28
Baufeld 1 4 (5,6 m) 60 60 60 I 30
Baufeld 1 4 (8,4 m) 61 61 61 1 31
Baufeld 1 4 (11,2 m) 61 61 61 11 31
Baufeld 2 5 (2,8 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 2 5 (5,6 m) 59 59 59 I 29
Baufeld 2 5 (8,4 m) 61 60 60 1 30
Baufeld 2 6 (2,8 m) 58 58 58 I 28
Baufeld 2 6 (5,6 m) 59 59 59 1 29
Baufeld 2 6 (8,4 m) 61 60 60 I 30
Baufeld 2 7 (2,8 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 2 7 (5,6 m) 59 59 59 I 29
Baufeld 2 7 (8,4 m) 61 60 60 I 30
Baufeld 2 8 (2,8 m) 58 58 58 I 28
Baufeld 2 8 (5,6 m) 61 61 61 11 31
Baufeld 2 8 (8,4 m) 62 61 61 11 31
Baufeld 2 9 (2,8 m) 60 60 60 I 30
Baufeld 2 9 (5,6 m) 63 62 62 Il 32
Baufeld 2 9 (8,4 m) 63 63 63 11 33
Baufeld 2 10 (2,8 m) 60 60 60 I 30
Baufeld 2 10 (5,6 m) 63 62 62 11 32
Baufeld 2 10 (8,4 m) 63 63 63 11 33
Baufeld 2 11 (2,8 m) 59 59 59 1] 29
Baufeld 2 11 (5,6 m) 61 61 61 11 31
Baufeld 2 11 (8,4 m) 62 62 62 I 32
Baufeld 2 12 (2,8 m) 61 61 61 11 31
Baufeld 2 12 (5,6 m) 63 62 62 11 32
Baufeld 2 12 (8,4 m) 63 63 63 " 33
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Baufeld 3 13 (2,8 m) 59 59 59 I 29
Baufeld 3 13 (5,6 m) 61 60 60 1] 30
Baufeld 3 13 (8,4 m) 62 61 61 11 31
Baufeld 3 14 (2,8 m) 60 59 59 1] 29
Baufeld 3 14 (5,6 m) 62 61 61 11 31
Baufeld 3 14 (8,4 m) 62 62 62 11 32
Baufeld 3 15 (2,8 m) 61 61 61 1" 31
Baufeld 3 15 (5,6 m) 63 62 62 11 32
Baufeld 3 15 (8,4 m) 63 63 63 Il 33
Baufeld 3 16 (2,8 m) 60 60 60 I 30
Baufeld 3 16 (5,6 m) 62 61 61 I 31
Baufeld 3 16 (8,4 m) 62 62 62 1" 32
Baufeld 4 17 (2,8 m) 54 54 54 | 24
Baufeld 4 17 (5,6 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 4 17 (8,4 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 4 18 (2,8 m) 54 54 54 [ 24
Baufeld 4 18 (5,6 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 4 18 (8,4 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 4 19 (2,8 m) 53 54 54 I 24
Baufeld 4 19 (5,6 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 4 19 (8,4 m) 55 55 55 [ 25
Baufeld 4 20 (2,8 m) 53 53 53 | 23
Baufeld 4 20 (5,6 m) 54 54 54 [ 24
Baufeld 4 20 (8,4 m) 54 54 54 | 24
Baufeld 5 21 (2,8 m) 55 55 55 [ 25
Baufeld 5 21 (5,6 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 5 21 (8,4 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 5 22 (2,8 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 5 22 (5,6 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 5 22 (8,4 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 5 23 (2,8 m) 54 54 54 | 24
Baufeld 5 23 (5,6 m) 55 55 55 I 25
Baufeld 5 23 (8,4 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 5 24 (2,8 m) 54 55 55 I 25
Baufeld 5 24 (5,6 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 5 24 (8,4 m) 56 56 56 1] 26
Baufeld 6 25 (2,8 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 6 25 (5,6 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 6 25 (8,4 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 6 26 (2,8 m) 55 55 55 | 25
Baufeld 6 26 (5,6 m) 56 56 56 1] 26
Baufeld 6 26 (8,4 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 6 27 (2,8 m) 55 55 55 I 25
Baufeld 6 27 (5,6 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 6 27 (8,4 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 6 28 (2,8 m) 55 55 55 I 25
Baufeld 6 28 (5,6 m) 55 56 56 I 26
Baufeld 6 28 (8,4 m) 56 56 56 1] 26
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Baufeld 7 29 (2,8 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 7 29 (5,6 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 7 29 (8,4 m) 58 58 58 I 28
Baufeld 7 30 (2,8 m) 56 56 56 1 26
Baufeld 7 30 (5,6 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 7 30 (8,4 m) 59 59 59 I 29
Baufeld 7 31 (2,8 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 7 31 (5,6 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 7 31 (8,4 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 7 32 (2,8 m) 56 56 56 I 26
Baufeld 7 32 (5,6 m) 57 57 57 I 27
Baufeld 7 32 (8,4 m) 58 58 58 1 28
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Anhang

2.1.4 Beurteilungspegel der Immissionsorte

Beurteilungspegel der Immissionsorte

nach DIN 18005 Stralle
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Schalltechnische Untersuchung Anhang
Bebauungsplan Nr. 32, Dassow

Beurteilungspegel der Immissionsorte | Strale - maldgebliche AuRenlarmpegel
nach DIN 18005 DIN 4109

ISU Plan - Januar 2022
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Schalltechnische Untersuchung Anhang
Bebauungsplan Nr. 32, Dassow

Beurteilungspegel der Immissionsorte | Gewerbe und Parkplatze
nach TA-Larm Werktag

ISU Plan - Januar 2022



Bebauungsplan Nr. 32 Zusammenstellung der Gewerbelarm / Parkplatzlarm
Pétenitzer Stralle Beurteilungspegel
nach TA Larm - Werktag
Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Pktname Bezeichnung des Immissionsortes
2 Lfd. Laufende Punktenummer
3 SwW Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5-6 RwW Richtwert TA Larm tags/nachts
7-8 Planfall Beurteilungspegel Planfall ohne Larmschutz tags/nachts
9-10 Uberschr. RW | Uberschreitung der Richtwertes tags/nachts
11 Larmschutz Notwendigkeit Larmschutz tags/nachts
Jan. 2022 ISU-Plan GbR Helmholtzstrale 2-9 10587 Berlin 1/3
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Bebauungsplan Nr. 32
Potenitzer Strale

Zusammenstellung der
Beurteilungspegel
nach TA Larm - Werktag

Gewerbelarm / Parkplatzlarm

Lfd. SW Nutz RW Planfall Uberschr. RW | Larmschutz
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| notwendig
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Baufeld 1 1 (2,8 m) WA 55 40 40 34 - - nein
1 (5,6 m) WA 55 40 38 33 - - nein
1 (8,4 m) WA 55 40 39 34 - - nein
1 (11,2m) | WA 55 40 40 34 - - nein
2 (2,8 m) WA 55 40 38 33 - - nein
2 (5,6 m) WA 55 40 39 34 - - nein
2 (8,4 m) WA 55 40 39 34 - - nein
2 | (11,2m) | WA 55 40 40 35 - - nein
3 (2,8 m) WA 55 40 38 32 - - nein
3 (5,6 m) WA 55 40 39 33 - - nein
3 (8,4 m) WA 55 40 39 34 - - nein
3 | (11,2m) | WA 55 40 40 35 - - nein
4 (2,8 m) WA 55 40 38 33 - - nein
4 (5,6 m) WA 55 40 39 34 - - nein
4 (8,4 m) WA 55 40 40 35 - - nein
4 | (11,2m) | WA 55 40 40 35 - - nein
Baufeld 2 5 (2,8 m) WA 55 40 41 36 - - nein
5 (5,6 m) WA 55 40 41 37 - - nein
5 (8,4 m) WA 55 40 42 37 - - nein
6 (2,8 m) WA 55 40 42 38 - - nein
6 (5,6 m) WA 55 40 43 38 - - nein
6 (8,4 m) WA 55 40 44 39 - - nein
7 (2,8 m) WA 55 40 39 35 - - nein
7 (5,6 m) WA 55 40 40 35 - - nein
7 (8,4 m) WA 55 40 41 36 - - nein
8 (2,8 m) WA 55 40 39 34 - - nein
8 (5,6 m) WA 55 40 39 34 - - nein
8 (8,4 m) WA 55 40 40 35 - - nein
9 (2,8 m) WA 55 40 39 34 - - nein
9 (5,6 m) WA 55 40 40 35 - - nein
9 (8,4 m) WA 55 40 41 36 - - nein
10 | (2,8 m) WA 55 40 41 36 - - nein
10 | (5,6 m) WA 55 40 41 37 - - nein
10 | (8,4 m) WA 55 40 42 37 - - nein
11 (2,8 m) WA 55 40 43 38 - - nein
11 (5,6 m) WA 55 40 44 39 - - nein
11 (8,4 m) WA 55 40 45 40 - - nein
12 | (2,8 m) WA 55 40 42 38 - - nein
12 | (5,6 m) WA 55 40 43 38 - - nein
12 (8,4 m) WA 55 40 44 39 - - nein
Baufeld 3 13 | (2,8 m) WA 55 40 44 39 - - nein
13 | (5,6 m) WA 55 40 44 39 - - nein
13 | (8,4 m) WA 55 40 45 40 - - nein
14 | (2,8 m) WA 55 40 43 39 - - nein
14 | (5,6 m) WA 55 40 44 39 - - nein
14 | (8,4 m) WA 55 40 45 40 - - nein
15 | (2,8 m) WA 55 40 44 39 - - nein
15 | (5,6 m) WA 55 40 45 40 - - nein
15 | (8,4 m) WA 55 40 45 40 - - nein
16 | (2,8 m) WA 55 40 44 39 - - nein
16 | (5,6 m) WA 55 40 45 40 - - nein
16 | (8,4 m) WA 55 40 45 40 - - nein
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Bebauungsplan Nr. 32
Potenitzer Strale

Zusammenstellung der
Beurteilungspegel
nach TA Larm - Werktag

Gewerbelarm / Parkplatzlarm

Lfd. SW Nutz RW Planfall Uberschr. RW | Larmschutz
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| notwendig
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Baufeld 4 17 | (2,8 m) WA 55 40 38 34 - - nein
17 | (5,6 m) WA 55 40 39 34 - - nein
17 | (8,4 m) WA 55 40 39 35 - - nein
18 | (2,8 m) WA 55 40 38 33 - - nein
18 | (5,6 m) WA 55 40 39 34 - - nein
18 | (8,4 m) WA 55 40 39 34 - - nein
19 | (2,8m) WA 55 40 39 34 - - nein
19 | (5,6 m) WA 55 40 39 34 - - nein
19 | (8,4 m) WA 55 40 39 34 - - nein
20 | (2,8 m) WA 55 40 38 33 - - nein
20 | (5,6 m) WA 55 40 38 34 - - nein
20 | (8,4 m) WA 55 40 39 34 - - nein
Baufeld 5 21 (2,8 m) WA 55 40 39 35 - - nein
21 (5,6 m) WA 55 40 40 35 - - nein
21 (8,4 m) WA 55 40 40 36 - - nein
22 | (2,8 m) WA 55 40 39 34 - - nein
22 | (5,6 m) WA 55 40 39 35 - - nein
22 | (8,4m) WA 55 40 40 35 - - nein
23 | (2,8 m) WA 55 40 39 34 - - nein
23 | (5,6 m) WA 55 40 39 35 - - nein
23 | (8,4m) WA 55 40 40 35 - - nein
24 | (2,8 m) WA 55 40 39 34 - - nein
24 | (5,6 m) WA 55 40 39 34 - - nein
24 | (8,4 m) WA 55 40 40 35 - - nein
Baufeld 6 25| (2,8m) WA 55 40 40 35 - - nein
25 | (5,6 m) WA 55 40 40 36 - - nein
25 | (8,4m) WA 55 40 41 36 - - nein
26 | (2,8m) WA 55 40 40 35 - - nein
26 | (5,6 m) WA 55 40 40 36 - - nein
26 | (8,4m) WA 55 40 41 36 - - nein
27 | (2,8 m) WA 55 40 40 35 - - nein
27 | (5,6 m) WA 55 40 40 35 - - nein
27 | (8,4 m) WA 55 40 41 36 - - nein
28 | (2,8 m) WA 55 40 40 35 - - nein
28 | (5,6 m) WA 55 40 40 35 - - nein
28 | (8,4 m) WA 55 40 41 36 - - nein
Baufeld 7 29 | (2,8 m) WA 55 40 41 36 - - nein
29 | (5,6 m) WA 55 40 41 37 - - nein
29 | (8,4 m) WA 55 40 42 37 - - nein
30 | (2,8 m) WA 55 40 41 36 - - nein
30 | (5,6 m) WA 55 40 41 37 - - nein
30 | (8,4m) WA 55 40 42 37 - - nein
31 (2,8 m) WA 55 40 41 36 - - nein
31 (5,6 m) WA 55 40 41 36 - - nein
31 (8,4 m) WA 55 40 42 37 - - nein
32 | (2,8m) WA 55 40 41 36 - - nein
32 | (5,6m) WA 55 40 41 36 - - nein
32 | (8,4m) WA 55 40 42 37 - - nein
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Schalltechnische Untersuchung Anhang
Bebauungsplan Nr. 32, Dassow

Beurteilungspegel der Immissionsorte | Gewerbe und Parkplatze
nach TA-Larm Sonntag

ISU Plan - Januar 2022



Bebauungsplan Nr. 32 Zusammenstellung der Gewerbelarm / Parkplatzlarm
Pétenitzer Stralle Beurteilungspegel
nach TA Larm - Sonntag
Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Pktname Bezeichnung des Immissionsortes
2 Lfd. Laufende Punktenummer
3 SwW Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5-6 RwW Richtwert TA Larm tags/nachts
7-8 Planfall Beurteilungspegel Planfall ohne Larmschutz tags/nachts
9-10 Uberschr. RW | Uberschreitung der Richtwertes tags/nachts
11 Larmschutz Notwendigkeit Larmschutz tags/nachts
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Bebauungsplan Nr. 32
Potenitzer Strale

Zusammenstellung der
Beurteilungspegel
nach TA Larm - Sonntag

Gewerbelarm / Parkplatzlarm

Lfd. SW Nutz RW Planfall Uberschr. RW | Larmschutz
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| notwendig
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Baufeld 1 1 2,8m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
1 5,6m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
1 84m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
1 [{(11,2m) | WA | 55 40 25 0 - - nein
2 2,8m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
2 (5,6m) [ WA | 55 40 23 0 - - nein
2 84m) | WA | 55 40 24 0 - - nein
2 [(11,2m)| WA | 55 40 24 0 - - nein
3 (2,8m) [ WA | 55 40 25 0 - - nein
3 5,6m) [ WA | 55 40 25 0 - - nein
3 84 m) [ WA | 55 40 26 0 - - nein
3 |(11,2m)| WA | 55 40 27 0 - - nein
4 2,8m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
4 5,6m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
4 (8,4m) [ WA | 55 40 25 0 - - nein
4 [(11,2m)| WA | 55 40 26 0 - - nein
Baufeld 2 5 (2,8m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
5 (5,6m) [ WA | 55 40 23 0 - - nein
5 (8,4m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
6 (2,8m) [ WA | 55 40 20 0 - - nein
6 (5,6 m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
6 (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
7 2,8m) | WA | 55 40 23 0 - - nein
7 5,6m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
7 (84m) [ WA | 55 40 25 0 - - nein
8 (2,8m) [ WA | 55 40 24 0 - - nein
8 (5,6m) [ WA | 55 40 25 0 - - nein
8 (84m) [ WA | 55 40 26 0 - - nein
9 (2,8m) [ WA | 55 40 25 0 - - nein
9 (5,6 m) | WA | 55 40 26 0 - - nein
9 (84 m) [ WA | 55 40 27 0 - - nein
10 | (2,8m) | WA | 55 40 24 0 - - nein
10 | (56m) | WA | 55 40 25 0 - - nein
10 | (84 m) | WA | 55 40 25 0 - - nein
11 | (2,8m) | WA | 55 40 18 0 - - nein
11 | (56m) | WA | 55 40 19 0 - - nein
1 | (84m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
12 | (2,8m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
12 | (5,6m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
12 | (84m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
Baufeld 3 13 | (2,8m) | WA | 55 40 17 0 - - nein
13 | (5,6m) | WA | 55 40 17 0 - - nein
13 ] (84m) | WA | 55 40 18 0 - - nein
14 | (2,8m) | WA | 55 40 17 0 - - nein
14 | (56m) | WA | 55 40 18 0 - - nein
14 | (84m) | WA | 55 40 19 0 - - nein
15 | (2,8m) | WA | 55 40 17 0 - - nein
15 | (5,6m) | WA | 55 40 17 0 - - nein
15 | (84m) | WA | 55 40 18 0 - - nein
16 | (2,8m) | WA | 55 40 16 0 - - nein
16 | (56m) | WA | 55 40 17 0 - - nein
16 | (84m) | WA | 55 40 17 0 - - nein
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Bebauungsplan Nr. 32
Potenitzer Strale

Zusammenstellung der
Beurteilungspegel
nach TA Larm - Sonntag

Gewerbelarm / Parkplatzlarm

Lfd. SW Nutz RwW Planfall Uberschr. RW | Larmschutz
Nr. Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| notwendig
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Baufeld 4 17 | (2,8m) | WA | 55 40 19 0 - - nein
17 | (5,6 m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
17 | (84m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
18 | (2,8m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
18 | (56m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
18 | (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
19 | (28m) | WA | 55 40 19 0 - - nein
19 | (5,6m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
19 | 84m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
20 | (2,8m) | WA | 55 40 18 0 - - nein
20 | (5,6m) | WA | 55 40 19 0 - - nein
20 | (84m) | WA | 55 40 19 0 - - nein
Baufeld 5 21| (2,8m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
21| (5,6m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
21| (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
22 | (2,8m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
22 | (56m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
22 | (84m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
23 | (2,8m) | WA | 55 40 19 0 - - nein
23 | (5,6m) [ WA | 55 40 20 0 - - nein
23 | (84m) [ WA | 55 40 20 0 - - nein
24 | (2,8m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
24 | (5,6m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
24 | (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
Baufeld 6 25 | (2,8m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
25 | (5,6m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
25 | (84m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
26 | (2,8m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
26 | (5,6m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
26 | (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
27 | (2,8m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
27 | (5,6 m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
27 | (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
28 | (2,8m) [ WA | 55 40 20 0 - - nein
28 | (5,6m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
28 | (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
Baufeld 7 29 | (2,8m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
29 | (5,6m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
29 | (84m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
30 | (2,8m) [ WA | 55 40 21 0 - - nein
30 | (5,6m) [ WA | 55 40 22 0 - - nein
30 | (84m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
31| (28m) | WA | 55 40 20 0 - - nein
31 | (5,6m) [ WA | 55 40 21 0 - - nein
31| (84m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
32 | (2,8m) | WA | 55 40 21 0 - - nein
32 | (56m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
32 | (84m) | WA | 55 40 22 0 - - nein
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan Nr. 32, Dassow

Anhang

2.2 Lageplane

Lageplan Nr. Kartenart Larmquelle

Lageplan 1 Ubersichtslageplan Stralienlarm, Parkplatzlarm, Gewerbelarm

Lageplan 2 Beurteilungspegel StraBenlarm

Lageplan 3 Beurteilungspegel Gewerbelarm - Werktag

Lageplan 4 Rasterlarmkarte StralRenlarm Tag/Nacht (6m . Gelande)

Lageplan 5 Rasterlarmkarte StraBenlarm Nacht (6m G. Gelande)
Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Lageplan 6 Rasterlarmkarte Gewerbelarm - Werktag Tag/Nacht

(6m . Gelande)

ISU Plan - Januar 2022
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BAUSTOFFPRUFSTELLE Wismar GmbH

* BAUSTOFFPRUFSTELLE Wismar GmbH ¢ LUBSCHE STRASSE 109 ¢ 23966 WISMAR *

ALKA Grundstickshandels-
und Entwicklungs GmbH & Co0.10. KG
Lietzenburger StraBe 107

10707 Berlin
Datum: 06.12.2021

Unsere Zeichen: Si./Ka.

Prifbericht - Nr.: 2089/21

ALKA Grundstickshandels- und

Auftraggeber: Entwicklungs GmbH & Co. 10. KG
Auftragsgegenstand: Baugrunduntersuchung im Fahrbahnbereich
Auftrag vom: 23.09.2021
Bauvorhaben: Dassow, Flur-Stiick 201, Potenitzer StraBBe

. Die Probenahme erfolgte am 04. und 05.11.2021 durch
Probenahme: Mitarbeiter der Baustoffprifstelle Wismar GmbH.
Probeneingang: 04.11. und 05.11.2021

4 x Bodenmaterialien aus Schurf und

Art der Proben: Rammkernsondierung bis 5 m Tiefe

Belegproben werden hdéchstens zwei Monate aufbewahrt.

Der Priifbericht umfasst 20 Seiten und 4 Anlagen (25 Blatt).

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Pruflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nicht fur die mit *) gekennzeichneten Prifverfahren. Die Prifergebnisse beziehen
sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Der Priifbericht darf ohne Genehmigung der BAUSTOFFPRUFSTELLE Wismar GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt,
an Dritte weitergeleitet oder veroffentlicht werden.
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1. Allgemeines - Veranlassung

Die Firma ALKA Grundsticks- und Entwicklungs GmbH & Co. 10 KG — vertreten
durch Herrn Gohl — plant die ErschlieBung eines Wohngebietes in Dassow,
Pétenitzer StraBe auf dem Flurstick 201. Die hier durchgeflhrten
Untersuchungen zur  Baugrunduntersuchung beziehen sich auf die
ErschlieBungsstral3en.

Umweltanalysen, die sich hauptsachlich auf die einzelnen Grundstlicke beziehen
sollen, kénnen zum Zeitpunkt der Beauftragung noch nicht durchgefihrt werden,
da die Uberwiegende Flache des Grundstiicks mit Betonplatten und Bauschutt
belegt ist. Diese Probenahmen und Untersuchungen werden dann nach
Berdumung des Grundstlickes durchgefiihrt.

Mit dem Angebot A-21-487 vom 16.09.2021 der Baustoffprifstelle Wismar GmbH

erfolgte die Beauftragung fir die gesamte Untersuchung am 23.09.2021.

2. Angewendete Prifverfahren und Regelwerke

Als Grundlage der hier durchgefihrten Untersuchungen und zur Auswertung der

Prifergebnisse dienten folgende Prufvorschriften und Regelwerke:

DIN 4020 "Geotechnische Untersuchungen flr bautechnische Zwecke"

DIN EN ISO ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung— Proben

22475-1 Entnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische
Grundlagen der Ausfihrung (ISO 22475-1:2006)“; Deutsche Fassung
EN ISO 22475-1:2006

DIN EN ISO "Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung
14 688-1 und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO
14 688-1:2002) Deutsche Fassung EN ISO 14 688-1:2002¢

DIN EN ISO 17892-1 ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung Laborversuche
an Bodenproben — Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts
(1ISO 17892-1:2014); Deutsche Fassung EN 17892-1:2014")
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DIN EN ISO 17892-4 ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung Laborversuche
an Bodenproben — Teil 4: Bestimmung der KorngréBenverteilung
(1ISO 17892-4:2016); Deutsche Fassung EN 17892-4:2016")

DIN 18128 ,Baugrund; Untersuchung von Bodenproben
Bestimmung des GlUhverlustes® Dezember 2002

ZTVE-StB 17"Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fr Erdarbeiten im StraBenbau”

DIN 4023 ,Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Zeichnerische Darstellung

der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlissen®

TP BF-StB  ,Technische Prifvorschriften flir Boden und Fels im StraBenbau®
Teil B 15.1, Ausgabe 2012 ,Leichte Rammsondierung DPL-5 und
Mittelschwere Rammsondierung DPM-10*

TP BF-StB  ,Technische Prifvorschriften fir Boden und Fels im StraBenbau®
Teil B 8.3, Ausgabe 2012 ,Dynamischer Plattendruckversuch mit
leichtem Fallgewichtsgerat”

DIN 18 196 "Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation flir bautechnische Zwecke"

DIN 18 300 VOB Teil C — Bauleistungen (ATV) — Erdarbeiten
RStO 12 ,Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen”

. Geotechnischer Untersuchungsbericht
3.1. Zur Verfigung gestellte Unterlagen

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung wurden der Baustoffprifstelle Wismar GmbH
ein Ubersichtslageplan und ein Lageplan mit der vorgesehenen Bebauung zur
Verfligung gestellt. In dem Ubersichtslageplan wurden die Entnahmestellen
eingezeichnet und fotodokumentiert (siehe Anlage 1).

Nach zusatzlicher o&rtlicher Uberpriifung der Leitungsfreiheit wurden die vier
Entnahmestellen in die Ortlichkeit (ibertragen. Am 04. und 05.11.2021 erfolgten die
Probenahmen durch Ronny Dreblow, Baustoffpriifstelle Wismar GmbH.
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3.2. Art und Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen

Das Ziel der Voruntersuchungen ist die Erkundung des vorhandenen Baugrundes.
Zur Klarung der Baugrundsituation wurden aus den vier Aufschlusspunkten Proben
aus dem anstehenden Boden entnommen. In allen vier Aufschlusspunkten wurden
Rammsondierungen mit der Leichten Rammsonde DPL-5 durchgefuhrt.

Dazu musste zuséatzlich an den Aufschlusspunkien zwei bis vier die vorhandenen
Betonplatten durch das Ziehen von Bohrkerne eréffnet werden.

Zum Einsatz kam ein Kernbohrgerat mit einer Diamantbohrkrone von 200 mm
Nenndurchmesser und ein hydraulisches Rammkernsondierbohrgerat mit einem
Durchmesser des Sondiergestanges von 36 mm.

Alle entnommenen Baustoffgemisch- bzw. Bodenproben wurden vor Ort
angesprochen, luftdicht verpackt und in das Labor Uberfihrt.

Die Entnahmestellen sind in der Anlage 1 dargestellt. Die Entnahmetiefe fur alle
Aufschlusspunkte betrug 5,0 m unter OK-Gelande bzw. Betonflache.

Die Feststellung der Héhenansatzpunkte der Aufschllisse war nicht beauftragt und

wurde somit nicht vorgenommen.

Die entnommenen gestérten Bodenproben wurden vor Ort angesprochen und
ausgewahlte Proben nachfolgend im Labor untersucht. Geeignetes Probenmaterial
wurde dabei zu Laborproben zusammengefasst.

Der Gesamtumfang der Untersuchungen betrifft:

- 9 x Bestimmung der KorngréBenverteilung und der Feinanteile an
Bodenmaterial des Untergrundes

- 3 x Bestimmung der KorngréBenverteilung durch Schlammanalysen an
Bodenproben des Untergrundes

- diverse Bestimmungen von Wassergehalten

1 x Bestimmung von Glihverlust
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3.3. Feststellungen zu den Baugrund- und
Grundwasserverhaltnissen

Vorhandene Bodenschichten

Aufgrund der Ergebnisse der KorngréBenverteilungen (bzw. Schlammanalysen), der
Feinanteile und des Glihverlustes kénnen die Béden nach DIN 18196 klassifiziert

und nach ZTV E-StB 17 einer Frostempfindlichkeitsklasse zugeordnet werden.

KorngréBenverteilung/ Schldmmanalyse

Die graphischen Darstellungen der KorngréBenverteilungen fir den Baugrund in den
Fahrbahnbereichen sind als Kérnungsbander in den Anlagen 4/1 und 4/2 enthalten.
Dabei wurde gleiches Material aus unterschiedlichen Entnahmestellen zusammen

beprobt.

Wassergehalts- und Gliihverlustbestimmung

Die ermittelten Wassergehalte und Glihverluste sind in den Schichtenverzeichnissen
(Anlage 2) dargestellt. In den folgenden Tabellen sind die ermittelten Wassergehalte
und Gluhverluste der Béden zusammengefasst. Daraus ergeben sich teilweise die

Benennungen der organischen Bdden.

Tabelle 1: Wassergehalte und Glihverluste

Ent- Probe-Nr. (')I"l(e fg unter Wasser- Glih-
- elande Boden-
nahme- | aus Schichten- von ... bis gehalt verlust gruppe
stelle verzeichnis [m] [M.-%] [M.-%]
1/2 0,70-1,10 8,9 2,5 OH
1/5 2,95 - 3,60 13,2 - UL
1 1/6 3,60 — 3,90 16,9 - SuU*
1/7 3,90 — 4,20 15,4 - UL
1/8 4,20 - 5,00 13,9 - UL
2 2/5 3,00 —4,20 17,5 - UL
3 3/7 4,50 — 5,00 12,7 - UL
4/3 2,20 - 2,50 14,2 - SuU*
4/4 2,50 -2,77 19,5 - SuU*
4 4/5 2,77 - 3,30 23,4 - UL
4/6 3,30 - 4,10 24,5 - UL
4/7 4,10 — 4,60 13,5 - SU
4/8 4,60 — 5,00 16,2 - SuU
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Die durchgefihrten Feld- und Laboruntersuchungen sind Voraussetzungen, um nach
DIN 18300:2016-09 den Baugrund in Homogenbereiche einteilen zu kénnen. Die
Homogenbereiche beziehen sich (entsprechend der Norm) auf das Lésen, Laden,
Fordern, Einbauen und Verdichten (Wiedereinbauen). Die Bestimmung aller
Bodenkennwerte gemal3 DIN 18300 wurde nicht explizit beauftragt, so dass die
Angabe zur Ermittlung des Massenanteils von Steinen und Bldcken
erfahrungsgeman abgeschétzt wurde und die Bestimmung der Dichte (Verdichtung
des Bodens) sowie der undrainierten Scherfestigkeit nicht erfolgte.

Merkblatt

Verkehrswegebau M GUB legt bei der Bildung von Homogenbereichen Augenmerk auf

Das Uber geotechnische Untersuchungen und Bemessungen im
den Zustand des Bodens vor dem Ldsen.

Ein entsprechender Vorschlag fur die Einteilung des Baugrundes in Homogenbereiche
ist in der letzten Spalte der folgenden Tabelle und in den Schichtenverzeichnissen
dargestellt. Alle erkundeten Schichten der einzelnen Aufschlusspunkte sind den
Bohrprofilen der Anlage 3 zu entnehmen. Es wurden folgende Bodenschichten im

Untergrund des Untersuchungsgebietes angetroffen:

Tabelle 2: Aufschlusspunkt 1

Tiefe | Schicht- . Frost- Homogen-
bis | dicke | oodengruppe Kornanteil empfindlich- | bereiche
[m] [m] 2 mm 0,063 mm nach ZTVE 18300
1,10 1,10 Oberboden (OH) - - F3 1

Sand-Schluff-
2101 1,00 Gemisch (SU) 1.4 1.4 F 1 2
Sand-Schluff-

2,95 0,85 Gemisch (SU) 8,0 13,8 F2 2

leichtplastischer

3,60 0,65 Schluff (UL) 3,8 49,5 F3 3

Sand-Schluff-

3,90 0,30 Gemisch (SU*) 7,0 31,1 F3 3

leichtplastischer

4,20 0,30 Schluff (UL) 3,8 49,5 F3 3

leichtplastischer

5,00 0,80+ Schiuff (UL) 7,2 47,0 F3 3
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Tabelle 3: Aufschlusspunkt 2

'bis | dioke | Bodengruppe Komantell | oot Glich- | beretaho.
m] | [m] DIN 18 196 5 er 0,063 mm hach ZIVE | | 16300
065 | 0,49 gg”mﬁsiﬁh(gg) 5,0 12,7 F 1 2
100 | 0,35 gg”m‘fsiﬁh('gg) 14 11,4 F 1 2

2,00 | 1,00 g:”mdlsfﬁh('gg) 1,0 13,1 F 1 2

3,00 | 1,00 gg”mdlsi’ﬁh(gg) 14 11,4 F i 2

420 | 1,20 'eiggthplﬁft(ia‘l’_r)‘er 0,4 60,4 F3 3
5,00 | 0,80+ CES:;?SC?;?QJS) 5,1 16,7 F3 3

Tabelle 4: Aufschlusspunkt 3

'bis | dicke | Bodengruppe Kormantell | o i Slich. | berotoho
m] | [m] DIN 18 196 5 per 0,063 mm hach ZIVE | | 16300
045 | 0,28 g:”m‘fsfﬁh(gg) 5,0 12,7 F 1 2
180 | 135 g:”mﬁsfﬁh(gg) 14 11,4 F 1 2
240 | 0,60 Szﬂﬁsiﬁh(lgg) 1.0 13,1 F 1 2
290 | 0,50 'eiggthﬁf}fst(ia‘l’_';er 3,8 49,5 F3 3
380 | 0,90 g::w?sfrf?gﬁ) 5,1 16,7 F3 3
450 | 0,70 g:”m‘fsiﬁh(gﬂ) 8,0 13,8 F2 2
5,00 | 0,50+ 'eiggthﬁf}fst(iaf)‘er 7.2 47,0 F3 3
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Tabelle 5: Aufschlusspunkt 4

s | dioke | Bodengruppe Komantell | oot Glich- | beretaho.
m] | [m] DIN 18 196 5 ber 0,063 mm hach ZIVE | | 18300
0,90 | 0,75 gg”m‘fsiﬁh(gg) 5,0 12,7 F 1 2
220 | 1,30 g:”m‘fsiﬁh(gg) 1.0 13,1 F 1 2
277 | 057 g’:rgfsfﬁ?gﬁ) 0,1 18,6 F3 3
410 | 133 'eiggthﬁ&ft(ifj‘l’_g‘er 0,4 60,4 F3 3
460 | 0,50 csa:nm?siﬁh(hsjg) 8,8 12,6 F2 2
5,00 | 0,40+ gg”m‘fsiﬁh(gﬂ) 11,9 7.3 F 1 2

Tragfahigkeit
Rammsondierungen

Laut Aufgabenstellung sollten in allen Aufschlusspunkten Rammsondierungen
durchgefihrt werden. Die Rammsondierungen wurden nach den TP BF-StB Teil
B 15.1 mit der leichten Rammsonde DPL-5 durchgefihrt. Die ermittelten
Schlagzahlen Ni1o flr jeweils 10 cm Eindringtiefe wurden bis zu einer Tiefe von
5,0 m unter Oberkante Gelande- bzw. Betonflache hinabgefihrt. In den Anlagen
3/1 bis 3/4 ist der Verlauf ersichtlich.

Die festgestellten Bodenverhaltnisse zeigen, dass im Horizont des
Homogenbereiches 2 die schwach schluffigen Sande sehr locker gelagert vorliegen.
Im Aufschlusspunkt zwei und drei liegen diese Verhaltnisse bis in Tiefen von 2,90 m
und 2,30 m vor. In Aufschlusspunkt eins und vier wurden die locker gelagerten
Verhaltnisse bis ca. 1,50 m Tiefe angetroffen. Es ist somit davon auszugehen, dass
keine ausreichende Tragfahigkeit auf dem Planum vorhanden ist.
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Dynamischer Lastplattenversuch
In Aufschlusspunkt 1 wurde in 0,60 m unter Oberkante Geldnde auf dem

anstehenden Boden ein dynamischer Plattendruckversuch mit dem leichten

Fallgewichtsgerat durchgeflhrt.

Tabelle 6: Tragféhigkeitsnachweise

Tiefe unter Einzel- | mittlere Eva
Auf- Fb- setzung | Setzung Ev2 [MPa]
schluss- Oberk Faktor -
punkt erkante [mm] Annahe- Sollwert
[m] [MPa] rungswert
2,61
1 0,60 2,53 2,61 8,6 1,3 11,2 >45

2,70

Feststellungen zu den hydrologischen Verhaltnissen
Mdogliches Schichten- bzw. Grundwasser wurde anhand des Sondeninhaltes

eingemessen. Der Anstieg des Wasserstandes wurde jeweils ca. 30 Minuten nach Ende

der Bohrarbeiten im Bohrloch ermittelt.

Tabelle 7: Wasserverhaltnisse

Schichtenwasser Ruhewasserstand nach
Aufschluss- ..M Beendigung der Bohrung
punkt unter Gelandeoberkante .M
festgestelit unter Gelandeoberkante
1 3,60 — 3,90 3,70
2 - -
3 - -
2,50 -2,77
4 3,30 — 4,10 2,60
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4. Zusammenfassung und Beurteilung der
Untersuchungsergebnisse

4.1. Beurteilung der erkundeten Schichten

Art der B6den
Die Untersuchungen der angetroffenen Bdden ergaben folgende Bodengruppen
- Oberboden (OH)
- gemischtkdrnige Béden
o Sand-Schluff-Gemisch SU
o Sand-Schluff-Gemisch SU*

- feinkérnige Boden

o leicht plastischer Schluff UL

Die vorhandenen Bb&den sind der Frostempfindlichkeitsklassen F 1 (nicht

frostempfindlich) bis F 3 (sehr frostempfindlich) zuzuordnen.

Wasserverhéltnisse

Die angetroffenen Wasserstande wahrend und nach den Aufschlussarbeiten sind in
Tabelle 7 zusammengefasst. Das angebohrte Bodenwasser wurde nach Beendigung
der Feldarbeiten in den Aufschlusspunkten 1 und 4 in einer Tiefe von 3,70 m und
2,60 m unter Oberkante Gelande- bzw. Betonflache innerhalb sandiger
Geschiebebdden angetroffen. Es handelt sich hierbei um eingestautes
Niederschlagswasser.

In den Aufschlusspunkten 2 und 3 wurde kein Bodenwasser angetroffen. Aufgrund
einer aufliegenden, wasserhemmenden Betonschicht auf dem Uberwiegenden
Gelande, ist nach dessen Rilckbau bei starken Niederschlagsereignissen auch hier

mit Schichtenwasser (in Tiefenlagen von ca. 2,50 m) zu rechnen.
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Wasserdurchlissigkeit

Die Wasserdurchléssigkeitsbeiwerte ki wurden rechnerisch aus den Sieblinien
ermittelt. Flr gemischtkdérnige Bdden (SU, SU*) 1 < Cu < 30 gilt die Formel nach
Hazen und Beyer: ki = 0,0116 - Cu%207- dy02.

Die sandigen Bbéden des Homogenbereiches 2 weisen mit einem mittleren
Wasserdurchlassigkeitskoeffizienten von ki = 2,5 * 10° m/s eine gute
Durchléssigkeit auf. Der Horizont des vorhandenen Baugrundes mit einer
Machtigkeit von mindestens 2,40 m ist zur Versickerung geeignet.

Fir die gemischt- und feinkérnigen Béden mit dio < 0,06 mm Korndurchmesser,

die sich unterhalo des sandigen Horizontes befinden, wurde das

Berechnungsverfahren nach USBR-US-Bureau of Soil Classifikation angewendet:
ki = 0,0036 - d20%3.

Diese Bdden des Homogenbereiches 3 weisen mit einem mittleren wirksamen

Wasserdurchlassigkeitskoeffizienten von ki = 2,2 * 108 m/s eine schwache

Durchlassigkeit auf. Dieser Horizont bildet den Schichtenwasserstauer.

Tragféhigkeit
Anhand der durchgefihrten Rammsondierung mit der DPL-5 als indirektes

Profverfahren, kann die Tragféhigkeit Uber die angetroffenen Bodenverhaltnisse
abgeschéatzt werden.

Im Allgemeinen werden die angetroffenen Schlagzahlen fir nichtbindige Béden mit

einer Eindringtiefe von

Nio< 5 als sehr lockere Lagerung,
5>Ni< 15 als lockere Lagerung,

16 > N10 < 25 als mitteldichte Lagerung und
Ni1o > 26 als dichte Lagerung

bezeichnet.
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Zur Beurteilung der ermittelten Schlagzahlen gilt zusatzlich Folgendes zu beachten:
Diese indirekte Aufschlussmethode unterliegt je nach Bodenart, Bodengruppen und
Bodenbeschaffenheit vielen geotechnischen Einflissen. Zum Beispiel beeinflusst bei
grobkdrnigen Boden das Korngeflige, die KorngréBenverteilung, die Kornform und —
rauigkeit, Mineralart und der Verspannungszustand im Boden den
Eindringwiderstand. Der Eindringwiderstand bei feinkdérnigen Béden wird durch die
Zustandsform und die Plastizitat beeinflusst.

Bei gemischtkdrnigen Boden mischen sich alle Einflussarten. Weiterhin gilt es den
Einfluss des Grund- bzw. Schichtenwassers zu berticksichtigen, der sich bei geringen
Eindringwiderstédnden besonders deutlich zeigt.

Aufgrund der zahlreich genannten Einflisse kdnnen die ermittelten
Schlagzahlen nur anndherungsweise aus Erfahrungen eingestuft und beurteilt
werden.

Vereinzelte eng begrenzte Anstiege der Schlagzahlen wirden z. B. Hindernisse aus

Steinen anzeigen.

Die ermittelten Schlagzahlen und das Ergebnis des Lastplattenversuches zeigen,
dass davon ausgegangen werden muss, dass keine ausreichende Tragfahigkeit
(<< 45 MPa) im Bereich des Planums und dardber hinaus bis teilweise in Tiefen von
2,90 m vorliegt.
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Bodenkennwerte
Die angetroffenen Béden des Baugrundes haben in Ubersicht folgende
Eigenschaften:
Tabelle 8: Bodenkennwerte
Sand-Schluff- Sand-Schluff- leicht
Eigenschaft Gemisch Gemisch plastischer
(SV) (SU*) Schluff (UL)
Frostempfindlichkeits-
Klasse F1 F2 F3 F3
Erosionsempfindlichkeit mittel groB sehr groB3
Durchlassigkeit mittel gering bis mittel sehr gering
Verdichtungsfahigkeit gut mittel maBig

Diese Angaben sind Uberwiegend aus der Bodenklassifikation fir bautechnische

Zwecke nach DIN 18196 entnommen.

Flr erdstatische Berechnungen sind die charakteristischen Kennwerte der natirlich
anstehenden Bodenschichten der DIN 1055-2:2010-11 entnommen. Die folgende
Tabelle zeigt einen Auszug der Tabellen 1 bis 4 fir die nichtbindige Bodengruppe SU
und fir den bindigen Boden UL (und SU*). Fir die gemischtkérnigen Béden Sand-
Schluff-Gemisch (SU*) sind die Kennwerte von den feinkdrnigen Béden (UL)

abgeleitet. Folgende BodenkenngréBen (Rechenwerte) sind anzugeben:
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Tabelle 9: Auszug aus Tab. 3 und 4 der DIN 1055-2

Wichte Scherfestigkeit
Kurz- |Zu-stands- | ©'d- | Wwasser- | unter |Rei- Kohésion
Bodenart zeichen | formen feucht |gesattigt| Auftrieb bun'g ,
Y Ve ' ¢ c Cu
[KN/m3]| [kN/m3]| [kN/m3]| [°] | [kN/m?]| [kN/m?]
locker
1 1 - -
Sandeng| SE | gelagert 60 85 85  poo
gestuft (SU)  |mitteldicht
gelagert 17,0 19,5 9,5 32,5 - -
leicht weich 175 19,0 9,0 0 0
plastische SUL b7 5
uU* ’
Sohluffe | (SU) 1 gyei 185 | 200 | 10,0 2 15

Fir das Sand-Schluff-Gemisch (SU*) gilt DIN 1055-2, Punkt 4.2 "Bindige Béden mit
besonders groBer Ungleichférmigkeit, z. B. Geschiebemergel und Geschiebelehm,
deren KorngréBen von Kies oder Sand bis zu Schiluff oder Ton reichen, sind
entsprechend ihrer Plastizitdt und Zustandsform in die Tabellen 3 und 4 einzuordnen.
Die in Tabelle 3 angegebenen Erfahrungswerte der Wichte sind um 1,0 kN/m3 zu

erhdhen.

Das Steifemodul des erkundeten Bodens kann einschldgigen Tabellen entnommen

werden. Fir die nattrlich anstehenden Bodenschichten gelten folgende Kennwerte:

Tabelle 10: Steifemodul

Bodenart

Steifemodul cal Eg

nach DIN 18196 Zustand (zur E‘é's"'clr’]g?zung)
Sand-Schluff-Gemisch (SU) mitteldicht 40
Sand-Schluff-Gemisch (SU*) mitteldicht - steif 20
leichtplastischer Schluff (UL) steif 5

Rechenwerte, die nicht aus einem Laborversuch stammen.

Diese Werte sind Erfahrungswerte aus dem norddeutschen Raum. Es sind
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4.2. Homogenbereiche

Es wird fUr die BaumalBnahme vorgeschlagen, insgesamt drei Homogenbereiche
zu bilden. Die Einteilung ist in den Bohrprofilen der Anlage 3 als quadratisch
eingerahmte Zahlen zu entnehmen. Im Weiteren folgt die Beschreibung der

Homogenbereiche.

Homogenbereich 1 (Oberboden)

Der im Bereich des Aufschlusspunkies 1 vorhandene Oberboden (OH) ist
schwach organisch (Glahverlust 2,5 M.-%) und steht bis 1,10 m unter Oberkante

Gelande an.

Homogenbereich 2 (schluffige Sande)

Die natdrlich gewachsenen Bdéden, die zum Homogenbereich 2
zusammengefasst werden, sind gemischtkérnige Bdden — Sand-Schluff-
Gemische (SU) mit Feinanteilen zwischen 7,3 M.-% und 13,8 M.-%. Diese
Bbdden stehen im Untergrund in verschiedenen Tiefen zwischen

2,20 m (im Aufschlusspunkt 4) und

3,00 m (im Aufschlusspunkt 2 ) an.

Der Homogenbereich 2 liegt Uberwiegend locker gelagert vor, in Aufschlusspunkt

1 wurden von 2,00 m — 2,70 m auch mitteldichte Verhéltnisse angetroffen.

Homogenbereich 3 (Geschiebebdden)

Die natdrlich gewachsenen Bdéden, die zum Homogenbereich 3
zusammengefasst werden, sind gemischtkdrnige und feinkérnige Bdden (SU*,
UL). Diese Bbdden stehen im gesamten Untergrund bis zur Sondiertiefe von 5 m
des Untersuchungsgebietes jedoch in unterschiedlichen Wasserverhaltnissen
an. In den Aufschlusspunkten 1 und 4 sorgt eingestautes Niederschlagswasser

fir eine weiche Konsistenz.
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In den Aufschlusspunkten 2 und 3 hingegen wurde zum Zeitpunkt der

Felduntersuchungen  kein

Bodenwasser

Bodenkonsistenzen hier steif vorliegen.
Die folgende Tabelle fasst die Kennwerte der Homogenbereiche 2 und 3

zusammen.

Tabelle 11: Kennwerte der Homogenbereiche 2 und 3

angetroffen,  so

dass die

Homogenbereich

HGB 2

HGB 3

OrtsUbliche
Bezeichnung /

gewachsener Baugrund —
sandige Bdden -
(Frostempfindlichkeitsklasse

gewachsener Baugrund —
Geschiebebdden -
(Frostempfindlichkeitsklasse

17892-4 - Kérnungsband

Beschreibung F 1 und 2) F3
KorngréBenverteilung
nach DIN EN ISO Anlage 4/1 Anlage 4/2

Masseanteil Steine,
Blécke und grofB3e Bldcke
nach Abschatzung

mit Anteilen an Steinen und/
oder Bldcken ist nicht zu
rechnen

mit Anteilen an Steinen und/
oder Blocken ist zu rechnen

Wassergehalt nach der
Beschaffenheit des
Bohrgutes

erdfeucht bis wasserfuhrend

(nicht zutreffend)

Wassergehalt nach
DIN EN ISO 17892-1

8,9 M.-% - 16,2 M.-%

12,7 M.-% - 24,5 M.-%

organischer Anteil nach

DIN 18196

DIN 18128 (nicht zutreffend)
Konsistenz nach . - .
Ansprache (nicht zutreffend) breiig bis steif
Bodengruppe nach su SU*. UL

Umweltvertraglichkeit —
Zuordnungswert
nach LAGA

(wurde nicht ermittelt)
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4.3. Beurteilung des Bodens als Baustoff

Oberboden (HGB 1)

Diese Schicht muss vollstandig und ebenflachig abgetragen werden, sie bildet

keinen Baugrund. Das Material kann auf der Baustelle gelagert werden und

spater zum Andecken wiederverwendet werden.

schluffige Sande (HGB 2)

Die schwach schluffigen sandigen F1-Material aus dem Horizont bis ca. 2,00 m kann

als wiedereinbaufahig betrachtet werden, es liegt fir das Material bei einem
Ungleichférmigkeitsgrad von U > 3 eine gute Verdichtungsfahigkeit vor. Fir den
Wiedereinbau sollte das Material im erdfeuchten Zustand eingebaut werden. Als
Verdichtungsgerate eignen sich alle Vibrationsplatten und —walzen.

Bemerkung:
Dies behdlt seine Giiltigkeit solange die Umweltvertrdglichkeitsuntersuchungen, als zweiten
nachzureichenden Untersuchungsteil, ein positives (Z 0) Ergebnis bescheinigt.

Geschiebematerial (HGB 3/1)

Aushubmassen dieses Materials fallen entsprechend des folgenden

Ausbauvorschlags fur die Fahrbahn nicht an.

5. Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise

Dieser Abschnitt enthélt Empfehlungen zur Planumsverbesserung und zum
Herrichten des Unterbaus.

Da unterhalb des abzuschiebenden Oberbodens und der zu entfernenden
Betonbefestigung direkt frostunempfindliche Béden bis in Tiefen > 1,30 m anstehen
ist es laut RStO 12 Punkt 3.1.2 mdglich die Frostschutzschicht entfallen zu lassen.
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Da allerdings die Tragfahigkeit von 120 MPa hier nicht erwartet wird, ist eine

Planumsverbesserung dahingehend vorzunehmen.

Es wird vorgeschlagen den vorhandenen Boden bis 1,30 m unter derzeitiger
Gelandeoberkante zu entfernen und seitlich zu lagern. In diesem Horizont ist eine
Nachverdichtung des sehr locker gelagerten Bodens dringend notwendig. Es sollen
solche Verdichtungsgerate mit einer Wirktiefe von mind. 30 cm benutzt werden.
Der seitlich gelagerte Boden ist in zwei Lagen von max. 30 cm wieder einzubauen
und grandlich zu Verdichten. Hier ist eine Tragfahigkeit mittels statischem

Plattendruckversuch von 120 MPa nachzuweisen.

Bemerkung:

Sollte der Boden auf Grund seiner Umweltvertrdglichkeit nicht zum Wiedereinbau geeignet sein, ist
das Material mit einem gelieferten grobkdrnigen Material mit einem Ungleichférmigkeitsgrad Cu > 6

auszutauschen.

Zur Uberpriifung des Aufbaus und der geleisteten Verdichtungsarbeit sowie der
verwendeten Materialien sollten Probefelder angelegt werden. Das ,Merkblatt fir die
Verdichtung des Untergrundes und des Unterbaues im StraBenbau® der FGSV ist zu
berlicksichtigen. Dabei ist es erforderlich, bei unterschiedlichen Baustoffen,
Verdichtungsgeraten und Schitthéhen Probefelder mit mehreren Priffeldern
unmittelbar in der Lage hintereinander bei gleichen Untergrundverhaltnissen
anzulegen. Die Mindestbreite des Probefeldes ist die 3fache Breite des
Verdichtungsgerates. Die Lange der einzelnen Priffelder sollte rund 20 m oder
langer betragen.

Sollte die Tragfahigkeit des Planums nicht nachgewiesen werden kénnen, wird zur
Stabilisierung das Einlegen und Einspannen eines Geogitters (kombiniert mit einem
Vliesstoff) mit einer Langs- und Querwirkung zwischen den beiden Lagen von 30 cm
empfohlen. In diesem Fall ist es allerdings notwendig zur Verzahnung die obere Lage
mindestens aus einem Kies-Sand-Gemisch 0/45 mm herzustellen.

Auf das so vorbereitete Planum wird gemaR RStO 12 Punkt 3.1.2 eine
Schottertragschicht 0/45 mm in einer Lage von 35 cm eingebaut und verdichtet.
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6. Ausbauvorschlage zum Oberbau
Fir den Fahrbahnausbau zur ErschlieBung des vorliegenden Grundstiickes wird eine

Belastungsklasse Bk1,8 nach RStO 12 angenommen.

Ist die Herstellung und Nachweisfihrung entsprechend des hier unter Punkt 5
beschriebenen Abschnittes erfolgt, wird folgender Aufbau des Oberbaus nach

RStO 12 Tafel 1, Zeile 5 empfohlen.
AC 11 D N mit Bitumen 50/70 gemai ZTV Asphalt 07/13

4 cm
12 cm AC 32 T N mit Bitumen 50/70 geman ZTV Asphalt 07/13
30 cm Schottertragschicht 0/45 mm geman TL SoB-StB 04/2
ist

> 150 MPa auf der Tragschicht

Die Tragfahigkeitswerte von Ev

nachzuweisen.
Bei der vorgeschlagenen Bauweise wird die Oberkante der zukilnftigen

Fahrbahn 11 cm hdher liegen als das derzeitigen Gelande.

technischen Lieferbedingungen entsprechen. Beim Einbau sind jeweils die
(Asphalt und

Alle verwendeten Baustoffe bzw. Baustoffgemische missen den glltigen
zusatzlichen Vertragsbedingungen der jeweiligen Baustoffe
Schichten ohne Bindemittel) zu bertcksichtigen.

Hierfir ist auf eine Uberwachung der angelieferten Baustoffgemische, wéahrend und
nach dem Einbau zu achten. Eine Eigen- und Fremdiberwachung beim Einbau zur
/, 7
y V4
/

3| O\t . Dipl.-Ing. (FH) D. Schaal

® ~ Leiterin der RAP Stra-Prifstelle

Qualitatssictierung wird empfohlen.

A/
(FH) Ch. Schiimer

Dipl.-Ing.
Prifingenieurin

L. 8
“Smar &/
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Ubersichtslageplan mit Fotos der Entnahmestellen
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Schichtenverzeichnisse
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Anlage 3

zu Prifbericht-Nr. 2089/21

Bohrprofile



Baustoffpriifstelle Projekt: Dassow, Pétenitzer StraBe, FI.-Stiick 201 Anlage 3/1

Wismar GmbH
Libsche StraBe 109 Datum: 04.11.2021

2 Wi
3966 Wismar Auftraggeber: ALKA GmbH _Co. KG Berlin Bearb.: St./Ka.

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Bohrung 1, Station sh. Lageplan

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe

0,00 0 = +0,00 m zu Festpunkt 0 10 20 30 40 5&
Mu
0,25 Mu
e Oberboden, sandig, schiuffig,
MU erdfeucht / Pflanzenreste, leicht zu III
Mu bohren, grau, Mutterboden
-0,50
So. 111
-0,75 Feinsand, stark schiluffig, schwach
organisch,
] erdfeucht, leicht zu bohren, grau, III
-1,00 gemischtkdrniger Boden mit org.
So. 1/2 Beimengungen
-1 ,25]
-1,50 Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig,
erdfeucht, leicht zu bohren, gelb, @ IZI
175 Sand-Schiuff-Gemisch, kalkfrei
-2,00]
So.1/3
-2,25
] Mittel- und Feinsand, schwach
-2,50 schluffig, schwach grobsandig,
erdfeucht, schwer zu bohren, rotbraun, @ IZI
Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei
-2,75
] So. 1/4
-3,00
Schiuff, feinsandig, schwach
-3,25 mittelsandig, schwach tonig,
weich, leicht zu bohren, braun, @ E
Geschiebemergel, kalkhaltig
-3,50
So.1/5 -
¥ _3,70 \_/ Feinsand, stark schluffig, mittelsandig,
-3,75 \_ breiig, leicht zu bohren, braun, @ lz’
So. 1/6 SSand-Schluff-Gemisch, kalkhaltig
400 Schluff, feinsandig, schwach
-4, mittelsandig, schwach tonig,
weich, leicht zu bohren, braun, @ E
So. 1/7 Geschiebemergel, kalkhaltig
-4,25
-4,50 Schluff, feinsandig, schwach
mittelsandig, schwach tonig,
weich, schwer zu bohren, graubraun, @ EI
475 Geschiebemergel, kalkhaltig
5,00 So.B1/10

5,00 m
Tiefe (m)

HéhenmalBstab 1:25




Baustoffpriifstelle Projekt: Dassow, Pétenitzer StraBe, FI.-Stiick 201 Anlage 3/2

Wismar GmbH
Libsche StraBe 109 Datum: 04.11.2021

23966 Wi
smar Auftraggeber: ALKA GmbH _Co. KG Berlin Bearb.: Si./Ka.

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Bohrung 2, Station sh. Lageplan

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
0 = +0,00 m zu Festpunkt 0 10 20 30 40 5&
Beton,
Durchmesser 200 mm

0,00
BK 2

0,25 Feinsand, stark mittelsandig, schwach

schluffig,
erdfeucht, leicht zu bohren, @ IZI

dunkelbraun, Sand-Schluff-Gemisch

-0,50
So. 2/1

Feinsand, mittelsandig, schwach

schluffig,
erdfeucht, leicht zu bohren, hellbraun, @ IZI
Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei

-0,75

So. 2/2

-1,00

-1,25

Feinsand, mittelsandig, schwach

schluffig,
erdfeucht, leicht zu bohren, hellbraun, @ IZI
Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei

-1,50

-1,75

So. 2/3

-2,00

-2,25

Feinsand, mittelsandig, schwach

schluffig,
erdfeucht, leicht zu bohren, hellbraun, @ IZI
Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei

-2,50

-2,75

So. 2/4

-3,00

-3,25

Schluff, feinsandig, schwach tonig,

schwach mittelsandig,

steif, schwer zu bohren, gelbbraun, @ E
Geschiebemergel, kalkhaltig

-3,50

-3,75

-4,00

So. 2/5

-4,25

Mittel- und Feinsand, schluffig,

schwach grobsandig,

erdfeucht, fest gelagert, schwer zu @ EI
bohren, hellbraun,

Sand-Schluff-Gemisch, kalkhaltig

-4,50

-4,75

e e I Do I Do Do D e s S—)

So. 2/6

-5,00

5,00 m

Tiefe (m)

HéhenmalBstab 1:25




Baustoffpriifstelle Projekt: Dassow, Pétenitzer StraBe, FI.-Stiick 201 Anlage 3/3

Wismar GmbH
Libsche StraBe 109 Datum: 05.11.2021

2 Wi
3966 Wismar Auftraggeber: ALKA GmbH _Co. KG Berlin Bearb.: St./Ka.

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Bohrung 3, Station sh. Lageplan

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe

0,00 0 = +0,00 m zu Festpunkt 0 10 20 30 40 5&
Beton,
BK 3 Durchmesser 200 mm
095 Feinsand, stark mittelsandig, schwach
’ schluffig,
So. 3/1 erdfeucht, locker gelagert, leicht zu @ IZI
0. bohren, braun, Sand-Schluff-Gemisch,
-0,50 kalkhaltig
-0,75]
-1,00 Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig,
erdfeucht, locker gelagert, leicht zu @ IZl
-1,25 bohren, hellbraun,
] Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei
-1,50
-1,75 So. 3/2
] Feinsand, mittelsandig, schwach
-2,00 schluffig,
erdfeucht, locker gelagert, leicht zu @ |Z|
bohren, braun, Sand-Schluff-Gemisch,
-2,25 kalkfrei
] So. 3/3 :
|
-2,50 I Schiuff, feinsandig, schwach
| mittelsandig, schwach tonig,
| steif, leicht zu bohren, braun, @ IEI
2,75 ! Geschiebemergel, kalkhaltig
] So. 3/4 i
-3,00
305 Mittel- und Feinsand, schluffig,
-3, schwach grobsandig,
locker gelagert, trocken, leicht zu @ lz’
bohren, hellbraun,
-3,50 Sand-Schluff-Gemisch, kalkhaltig
-3,75] So. 3/5
-4,00 Mittel- und Feinsand, schwach
schluffig, schwach grobsandig,
erdfeucht, fest gelagert, schwer zu @ E
-4,25 bohren, rotbraun,
Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei
450 So. 3/6 |
| Schiuff, feinsandig, schwach
I mittelsandig, schwach tonig,
475 I Schiuff tonig, Kiesig, sandig, steif, @ E|
I schwer zu bohren, grau,
| Geschiebemergel, stark kalkhaltig
-5.00 So. 3/7 I

5,00 m

Tiefe (m)

HéhenmalBstab 1:25




Baustoffpriifstelle Projekt: Dassow, Pétenitzer StraBe, FI.-Stiick 201 Anlage 3/4

Wismar GmbH
Libsche StraBe 109 Datum: 05.11.2021

23966 Wi
smar Auftraggeber: ALKA GmbH _Co. KG Berlin Bearb.: Si./Ka.

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

Bohrung 4, Station sh. Lageplan

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe

0 = +0,00 m zu Festpunkt 0 10 20 30 40 5
0,00 Beton, &
BK 4 Durchmesser 200 mm
-0,25
Feinsand, stark mittelsandig, schwach
schluffig,
-0,50 erdfeucht, leicht zu bohren, @ IZI
dunkelbraun, Sand-Schluff-Gemisch,
kalkhaltig
-0,75
] So. 41
-1,00
-1,25
] Feinsand, mittelsandig, schwach
1,50 schluffig,
erdfeucht, locker gelagert, leicht zu @ IZl
bohren, hellbraun,
475 Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei
—2,00]
So. 4/2
2,25 Feinsand, schluffig, mittelsandig,
feucht, schwer zu bohren, hellbraun, @ Izl
So. 4/3 Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei
-2,50 ’ N - - -
¥_2,60 \_ Feinsand, schluffig, mittelsandig,
\—nass, schwer zu bohren, braun, @ E
275 So. 4/4 \_ Sand-Schluff-Gemisch, kalkfrei
] Schluff, feinsandig, schwach tonig,
-3,00 schwach mittelsandig,
weich, schwer zu bohren, braun, @ IEI
Geschiebemergel, kalkhaltig
-3,25] So. 4/5
-3,50
Schluff, feinsandig, schwach tonig,
chwach mittelsandig,
-3,75 breiig, schwer zu bohren, braun, @ IEI
] Geschiebemergel, kalkhaltig
-4,00
So. 4/6
-4,25 Mittelsand, feinsandig, schwach
schluffig, schwach grobsandig,
feucht, schwer zu bohren, braun, @ IZI
450 Sand-Schluff-Gemisch, kalkhaltig
’ So. 4/7
< Mittelsand, stark feinsandig,
\_/ grobsandig, schwach schluffi
47 g J, d,
75 " schwach kiesig, @ El
\—/ nass, schwer zu bohren, graubraun,
5.00 So. 4/8 \_ Sand-Schluff-Gemisch, stark kalkhaltig

5,00 m

Tiefe (m)

HéhenmalBstab 1:25




Anlage 4/1

zu Prifbericht-Nr. 2089/21

Kérnungsband des Homogenbereiches 2 - Sande
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zu Prifbericht-Nr. 2089/21

Kérnungsband des Homogenbereiches 3 - Geschiebebdden
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Lt. Verteilerliste per Mail

Schonberg, den 14. Mai 2024

Bebauungsplan Nr. 32 ,,P6tenizer Chausee” der Stadt Dassow

Bekanntmachung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sowie
der friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentliche Belange nach § 4 Abs.
1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat in ihrer Sitzung am 30.04.2024 den Vorentwurf des
Bebauungsplans Nr. 32 ,Pdétenizer Chaussee® gebilligt und die Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB, die interkommunale Abstimmung
gemalR § 2 Abs. 2 BauGB sowie die Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB
beschlossen. Die konkreten Inhalte der Bauleitplanung entnehmen Sie bitte den Anlagen.

Wir bitten Sie als Behdrde oder sonstiger Trager offentlicher Belange sowie als
Nachbargemeinde um Bekanntgabe |hrer Hinweise und Anregungen

bis spatestens zum 04.07.2024.

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme Ihrerseits vorliegen, geht die Stadt davon aus,
dass Ihre Belange nicht betroffen sind bzw. Hinweise und Anregungen nicht bestehen.

Gleichzeitig mdéchten wir Sie dariber informieren, dass der Entwurf der oben genannten Planung,
die Begrindung dazu sowie die zugehorigen Gutachten in der Zeit vom 03.06.2024 bis zum
04.07.2024 auf der Internetseite des Amtes Schdnberger Land unter https://www.schoenberger-
land.de/Amt-Schoénberger-Land/Bekanntmachungen/Auslegungen/

verdffentlicht werden. Zudem sind die Unterlagen im Bau- und Planungsportal M-V
einzusehen. Zusatzlich erfolgt wahrend der Veroffentlichungsfrist eine 6ffentliche Auslegung
wahrend der Dienststunden im Fachbereich IV — Bauen und Gemeindeentwicklung des
Amtes Schoénberger Land, Dassower Stralde 4, 23923 Schoénberg.

Mit freundlichen GriRRen

i.A. Deborah Horn

Anlagen:
Bekanntmachung, Begriindung, Planzeichnung, Umweltbericht, Faunistisches Gutachten,

Schalltechnische Untersuchung, Baugrunduntersuchung
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